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Editorial

Daten zeigen, werden in über 80 % der Unterneh-
men in den EU-27 PCs sowie Laptops, Tablets, 
Smartphones und andere Mobilgeräte genutzt. Ent-
sprechend neueren Daten aus „OSH Pulse 2022“ nut-
zen 73 % der Befragten Laptops, Tablets, Smartpho-
nes oder andere mobile Endgeräte, 60 % verwenden
PCs an festen Arbeitsplätzen, 11 % tragbare Geräte 
(Wearables), wie Datenbrillen, Aktivitätstracker 
oder andere Sensoren, und 3 % nutzen Roboter, die 
mit ihnen interagieren. Große Unternehmen spielen
bei der Nutzung digitaler Technologien nach wie vor
eine Vorreiterrolle.

Aus der Einführung digitaler Technologien am Ar-g
beitsplatz ergeben sich neben dem wirtschaftlichen
Potenzial Herausforderungen und Risiken. Das
belegt eine Reihe von Forschungsberichten der EU-
OSHA, die auf umfassenden Literaturauswertungen,
statistischen Analysen einschlägiger Daten und Stu-
dien beruhen (https://osha.europa.eu/de/themes/
digitalisation-work). 

Die Maßnahmen zur Prävention und Bewältigung 
von Risiken im Zusammenhang mit der zunehmen-
den Digitalisierung von Arbeit sind nach den Er-
kenntnissen dieser Studien eigentlich alte Bekannte:
- Den Menschen in den Mittelpunkt stellen; 
- Gewährleistung gleichberechtigten Zugangs zu

Informationen für Arbeitgeber:innen, Führungs-
kräfte, Arbeitnehmer:Innen und ihre Interessen-
vertretungen;

- Anhörung und Mitwirkung der Arbeitnehmer: -
Innen und ihrer Vertretungen; 

- Gewährleistung von Transparenz; 
- Förderung eines ganzheitlichen Ansatzes.

Sie sehen: Es geht immer weiter und die Exper-
ten:Innen für Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefin-
den am Arbeitsplatz müssen sich ständig weiterent-
wickeln. Die ErgoMed wird dabei an Ihrer Seite ste-
hen und die Entwicklungen mit wichtigen Beiträgen
und praktischen Hilfestellungen begleiten.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Am 23. Oktober startetAA  die Kampagne für gesun-
de Arbeitsplätze 2023–2025 – Sicher und ge-AA

sund arbeiten in Zeiten der Digitalisierung (HWC 
2023–2025) der Europäischen Agentur für Sicher-
heit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OS-
HA). Ziel der HWC 2023–2025: die Zusammenarbeit 
für eine sichere, gesundheitsgerechte und produkti-
ve digitale Transformation der Arbeit anzuregen.

Arbeit auf digitalen Plattformen, Automatisierung
von Aufgaben, Tele- und Hybridarbeit, Personalma-
nagement durch KI und intelligente digitale Syste-
me. Das sind die fünf Prioritäten, mit denen wir uns
als Arbeitsschützer:Innen zukünftig werden beschäf-
tigen müssen. Wir dürfen dabei aber nicht vergessen:
Die „alten“ Einwirkungen werden zusätzlich bleiben.

Die Arbeitsplätze in Europa sind unweigerlich in
Veränderung begriffen, kein Wirtschaftszweig ist da-
vor gefeit. Unternehmen führen digitale Technolo-
gien zur Produktivitätssteigerung ein. In einer Welt,
die bestimmt wird vom Internet der Dinge, von
künstlicher Intelligenz (KI), Big Data, Cloud Compu-
ting, Algorithmen, interaktiver Robotik, erweiterter 
Realität, additiver Fertigung und Plattformen für
Online-Arbeit treiben neue Technologien digitale Ar-
beitsplatzlösungen voran.

Die dritte Europäische Unternehmenserhebung 
über neue Risiken (ESENER 2019) der EU-OSHA lie-
fert Erkenntnisse über die Entwicklungen beim Ein-
satz digitaler Technologien am Arbeitsplatz. Wie die 

Sicher und gesund arbeiten in Zeiten  
der Digitalisierung
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Der BsAfB e. V. im Kurzportrait

- Wir sind der Berufsverband selbstständiger Arbeitsmediziner 
und freiberuflicher Betriebsärzte

- Unsere berufspolitischen Ziele liegen darin, die Stellung der 
selbstständigen Betriebsärztinnen und -ärzte zu stärken

- Unsere Stärke ist die lokale Präsenz unserer Mitglieder und die 
Kontinuität der Betreuung durch eine Ärztin oder einen Arzt des 
BsAfB

- Wir verstehen uns als der kompetente Partner für KMU

- Wir versenden regelmäßig einen kostenlosen  
Arbeitsmedizin-Newsletter

- Wir setzen uns für die Förderung eines hohen Qualitätsstandards 
auf den Gebieten Arbeitsmedizin, Betriebliches Gesundheitsma-
nagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement u. v. a. bei 
unseren Mitgliedern ein

- Im Rahmen von Forschungsaufträgen entwickelten wir das Ver-
bundzertifikat (Osnabrücker Quality Assurance Management 
Modell – OsQa) mit der Hochschule Osnabrück

- Wir stehen im Gedankenaustausch in Qualitätszirkeln – via 
E-Mail und im öffentlichen Arbeitsmedizinforum (http://www.
arbeitsmedizinforum.de). Wir möchten keine Einzelkämpfer sein

- Wir streben die synergistische Zusammenarbeit mit anderen Ver-
bänden an, wie z. B. der Deutschen Gesellschaft für Betriebliches 
Gesundheitsmanagement (DGBGM), der DGAUM, der Deut-
schen Fachgesellschaft Reisemedizin (DFR), dem VDSI, dem 
Hausärzteverband, der MEDICA Deutsche Gesellschaft für Inter-
disziplinäre Klinische Medizin e. V. und dem VDBW

- Seit der Satzungsänderung vom 05. Februar 2005 können auch 
angestellte Ärzte, Sicherheitsingenieure oder Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit (außerordentliche) Mitglieder werden

Bundesverband selbstständiger  
Arbeitsmediziner und freiberuflicher  
Betriebsärzte e. V. – BsAfB

Gartenstr. 29 
49152 Bad Essen 
Telefon: (0) 5472 / 94 33 25 
Fax: (0) 5472 / 94 44 20

www.bsafb.de 
info@bsafb.de

Silke Kretzschmar
Vorsitzende BsAfB e. V.

BsAfB-News
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BsAfB-News

Eine gepflegte Homepage ist von gro-
ßer Bedeutung in der heutigen digita-

len Ära. Sie fungiert als die digitale Visi-
tenkarte des Verbandes. Sie vermittelt im-
mer häufiger den ersten Eindruck: Die 
Homepage ist oft das erste, was interes-
sierte von unserem Verband sehen. Ein 
ansprechendes und professionelles De-
sign schafft Vertrauen und hinterlässt ei-
nen positiven ersten Eindruck bei poten-
ziellen neuen Mitgliedern oder Partnern. 
Sie spiegelt aber auch die Identität des 
Verbandes wider.

Unsere Homepage dient auch als zen-
trale Informationsquelle für unsere Mit-
glieder und Besucher. Hier können sie In-
formationen über den Verband, Dienst-
leistungen, Verbandsgeschichte, Kontakt-
informationen und vieles mehr finden. 
Aktuelle und genaue Informationen sind 
unerlässlich, um das Interesse der Besu-
cher unserer Seite aufrechtzuerhalten. 
Wichtig ist auch die Suchmaschinenopti-
mierung (SEO), die man als normaler 
User gar nicht merkt. Eine gepflegte 
Homepage verbessert unser Ranking in 
Suchmaschinen wie Google. Durch regel-

mäßige Aktualisierungen, relevante In-
halte und die Optimierung von Keywords 
können wir unsere Sichtbarkeit erhöhen 
und mehr Traffic auf unsere Website len-
ken. Neben dem Design und den Inhalten 
ist es wichtig, dass unsere Homepage 

technisch einwandfrei funktioniert. Eine 
schnelle Ladezeit, mobile Responsivität 
und eine benutzerfreundliche Navigation 
tragen dazu bei, dass unsere Besucher 
länger auf unserer Website bleiben und 
sich besser zurechtfinden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass unsere neue gepflegte Homepage 
wichtig ist, um einen positiven Eindruck 
zu hinterlassen, unsere Markenidentität 
zu stärken, unsere Mitglieder und Besu-
cher zu informieren, unsere Sichtbarkeit 
zu erhöhen und langfristige Beziehungen 
aufzubauen. Eine vernachlässigte oder 
veraltete Homepage hätte hingegen das 
Gegenteil bewirkt und potenzielle Chan-
cen verpasst. 

Zusammen mir unserem neuen digita-
len Flyer, den Sie gerne auch an Ihre 
E-Mail-Signatur verlinken können, halten 
wir als Verband Schritt mit der digitalen 
Entwicklung.

Länger nicht mehr da gewesen ?  
Dann aber schnell => www.bsafb.de

Dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen: Wir haben unsere Homepage gründ-
lich überarbeitet. Insbesondere auch die Betriebsarztsuche wurde optimiert und ist jetzt richtig 
modern und informativ geworden. In diesem Zuge waren wir auch gezwungen, unsere Login-
Daten für den internen Bereich zu ändern. Die neuen Zugänge wurden Ihnen im Juni per E-Mail 
zugesandt. Haben Sie die Mail nicht mehr zur Hand ? Dann wenden Sie sich bitte an unsere 
 Geschäftsstelle.

Neue Homepage
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Si-Akademie

■ Herr Muro, Sie sind sehr viel in Un-
ternehmen unterwegs. Wie ernst neh-
men Firmen aus Ihrer Sicht den Brand-
schutz? Wird der Ausbruch eines Feu-
ers als reale Gefahr gesehen und be-
handelt oder gelten Brandschutzmaß-
nahmen eher als lästige Pflicht? 
In Unternehmen findet sich eine große 
Bandbreite an Herangehensweisen zum 
Brandschutz. Manche betrachten ihn 
vorrangig als formale Verpflichtung, oft 
mit Blick auf Versicherungsbedingun-
gen. Andere Unternehmen, die bereits 
Brände erlebt haben, legen großen Wert 
darauf und implementieren umfassen-
de Maßnahmen. Interessanterweise 
können sich sogar innerhalb desselben 
Unternehmens unterschiedliche Prakti-
ken abzeichnen, abhängig von der loka-
len Führung in verschiedenen Abteilun-
gen oder Bereichen. Es gibt jedoch auch 
Fälle, in denen Unternehmen trotz wie-
derholter Brandschadensereignisse kei-
ne Lernbereitschaft zeigen. In solchen 
Fällen habe ich mich entschieden, die 
Zusammenarbeit nicht fortzusetzen.

■ Was übersehen beziehungsweise 
versäumen Betriebe aus Ihrer Erfah-
rung in Sachen Brandschutz häufig?
Häufig werden in Unternehmen die 
grundlegenden Aspekte des Brand-
schutzes vernachlässigt, wobei dies kei-
neswegs eine komplexe Angelegenheit 
sein muss. Eine kritische Überwachung 
von Elektrogeräten und die Sensibilisie-
rung der Mitarbeiter für verantwor-
tungsbewusstes Verhalten sind ent-
scheidend, da dies häufige Brandursa-
chen sind. Engagierte Brandschutzhel-
fer sind wirksam in der Vorbeugung von 
Bränden, sofern sie in ausreichender 
Zahl vorhanden sind und das Vertrauen 
ihrer Kollegen genießen. Ein Schwer-

punkt sollte auf der Aufklärung darüber 
liegen, wie Brände entstehen, um ein 
höheres Bewusstsein zu schaffen.

■ Je nachdem, welchen Stellenwert 
ein Unternehmen der Arbeitssicherheit 
beimisst, haben die verschiedenen Ak-
teure im Arbeitsschutz mehr oder we-
niger mit ihrem Standing im Betrieb zu 
kämpfen. Haben es insbesondere 
Brandschutzbeauftragte schwer, sich 
Gehör zu verschaffen?
Für Außenstehende mögen die verschie-
denen Rollen im Arbeitsschutz und 
Brandschutz ähnlich erscheinen und 
manchmal gemieden werden. Tatsäch-
lich arbeiten Arbeitsschutz und Brand-
schutz oft eng zusammen und werden 
gelegentlich von derselben Person oder 
unter dem Dach der HSE-Abteilung 
 (Health, Safety, Environment) verwaltet, 
was zu der Wahrnehmung führt, dass sie 
identisch sind. Beide verfolgen einen 
präventiven Ansatz, doch es ist wichtig zu 
erkennen, dass die Fachkraft für Arbeits-
sicherheit (Sifa) und der Brandschutzbe-
auftragte spezifische Rollen und Kompe-
tenzen haben, die nicht austauschbar 
sind. Es gibt jedoch Bereiche, in denen 
eine Zusammenarbeit erforderlich ist. Si-
cherheitsbeauftragte und Ersthelfer sind 
oft näher an den Mitarbeitern und wer-
den als Kollegen wahrgenommen, wäh-
rend Brandschutzbeauftragte und Sifa 
manchmal als Kritiker gesehen werden. 
Es wäre wünschenswert, dieses Bild zu 
verändern und die Rollen in einem kon-
struktiveren Licht zu präsentieren.

■ Kommen sich die verschiedenen 
 Akteure, etwa Sicherheitsbeauftragte, 
Brandschutzbeauftragte, Sifa und 
Brandschutzhelfer, schon mal ins 
 Gehege? Wie wird dies verhindert 

 beziehungsweise eine konstruktive 
 Zusammenarbeit ermöglicht?
Sicherheitsbeauftragte sind in der Regel 
die zentralen Ansprechpartner vor Ort 
sowohl für die Sifa als auch für den 
Brandschutzbeauftragten. Da sie als Bin-
deglied fungieren, liegt der Fokus auf 
 einer kooperativen Zusammenarbeit. Es 
ist entscheidend, dass alle Parteien ef-
fektiv kommunizieren und zusammenar-
beiten, um gemeinsame Sicherheitsziele 
zu erreichen, anstatt in Konkurrenz zu -
einander zu stehen. In der Praxis gelingt 
dies aber in der Regel sehr gut!

■ Wie kompliziert ist das Regelwerk im 
Brand- und Explosionsschutz und wie 
bleiben Unternehmen hier am Ball?
Das Regelwerk im Brand- und Explosi-
onsschutz ist durchaus komplex und um-
fangreich, da es sowohl Landesgesetzge-
bung (zum Beispiel die Landesbauord-
nung der Bundesländer - LBO), Bundes-
gesetzgebung (zum Beispiel Arbeits-
schutzgesetz - ArbSchG) als auch Vor-
schriften der DGUV umfasst. Der Explosi-
onsschutz weist dabei eine noch höhere 
Komplexität auf. Brandschutzbeauftragte 
und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind 
in der Regel engagiert und bemüht, diese 
Vorschriften ordnungsgemäß umzuset-
zen. Um auf dem Laufenden zu bleiben, 
sind Fortbildungen, Messen und der Aus-
tausch mit Branchenkollegen hilfreich. 
Ich persönlich empfehle auch das Abon-
nieren von Newslettern zu diesen The-
men. Hier gibt es zahlreiche Angebote, 
die eine gute Quelle für aktuelle Informa-
tionen sind. 

Die Fragen stellte Petra Jauch.

Weitere Informationen zum Online-
 Seminar gibt es unter www.sifa-sibe.
de/akademie/seminare/brandschutz

Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, Brandschutzmaßnahmen 
zu ergreifen – denn mit der Entstehung eines Brandes muss jeder-
zeit gerechnet werden. Doch nicht jeder Betrieb ist hier optimal auf-
gestellt: Oft fehlt es an Wissen, mitunter an Überzeugung. Abhilfe 
schafft das Onlineseminar „Grund lagen des Brand- und Explosions-
schutzes“ am Dienstag, 14. November 2023. Dabei lenkt Referent 
Donato Muro auch den Blick auf das Zusammenspiel von Brand- und 
Arbeitsschutz sowie rechtliche Vorgaben. Zur Einführung in die 
 Thematik beantwortete der Sicherheitsingenieur einige Fragen. 

Grundlagen des Brand- und Explosionsschutzes

Eine Gemeinschaftsaufgabe 

Referent Donato Muro
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Mehr Hitzetote, neue und vermehrt 
auftretende Infektionskrankheiten, 

erhöhte Allergiebelastung, Zunahme von 
Antibiotikaresistenzen, mehr Lungener-
krankungen als Folge zunehmender Fein-
staubbelastung, mehr Hautkrebs durch er-
höhte UV-Strahlung – das sind einige der 
negativen Folgen des Klimawandels für 
die Gesundheit der Bevölkerung. Ein neu-
er Bericht, der unter Federführung des 
Robert Koch-Instituts (RKI) entstanden 
ist, gibt einen Überblick zu den gesund-
heitlichen Folgen durch den Klimawandel 
und Möglichkeiten, ihnen entgegenzutre-
ten. Die Koordination der Publikation er-
folgt im Rahmen des Projekts „KlimGe-
sundAkt“, das durch das Bundesministeri-
um für Gesundheit gefördert wird.

„Der Klimawandel ist die größte He-
rausforderung für die Menschheit, er be-
droht unsere Lebensgrundlage und somit 
unsere sichere Zukunft“, so beginnen die 
Leiterinnen und Leiter von Behörden in 
Deutschland, die an Public-Health-The-
men arbeiten, ihr Editorial zum neuen Be-
richt. Die Editorial-Autoren kommen aus 
elf Einrichtungen: Bundesamt für Bevöl-
kerungsschutz und Katastrophenhilfe, 
Bundesamt für Naturschutz, Bundesamt 

für Strahlenschutz, Bundesinstitut für Ri-
sikobewertung, Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung, Bundesanstalt 
für Gewässerkunde, Deutscher Wetter-
dienst, Friedrich-Loeffler-Institut, Thü-
nen-Institut, Umweltbundesamt sowie 
RKI. Insgesamt gibt es mehr als 90 Auto-
rinnen und Autoren aus über 30 For-
schungseinrichtungen und Behörden. Der 
Bericht erscheint als Beitragsreihe in drei 
Ausgaben des Journal of Health Monito-
ring, der erste Teil am 1.6. in der Ausgabe 
S3/2023.

Schwerpunkt der ersten Ausgabe ist 
der Einfluss des Klimawandels auf Infekti-
onskrankheiten. Themen sind Vektor- und 
Nagetier-assoziierte Infektionen, wasser-
bürtige Infektionen und Intoxikationen, 
lebensmittelassoziierte Infektionen und 
Intoxikationen sowie Antibiotikaresisten-
zen. Ein einleitender Beitrag umreißt das 
gesamte im Sachstandsbericht behandel-
te Themenfeld Klimawandel und Gesund-
heit. Die zweite Ausgabe des Berichts fo-
kussiert im 3. Quartal auf nicht-übertrag-
bare Erkrankungen, die etwa durch Hitze 
und andere Extremwetterereignisse wie 
Überschwemmungen vermittelt werden 
können, auf den Einfluss des Klimawan-
dels auf allergische Erkrankungen, die 
Folgen veränderter UV-Strahlung oder 
höherer Luftschadstoffbelastungen sowie 
die Folgen des Klimawandels auf die psy-
chische Gesundheit. Die dritte Ausgabe, 

die im 4. Quartal erscheint, untersucht 
die gesundheitliche Chancengleichheit im 
Hinblick auf Auswirkungen des Klima-
wandels, die Bedeutung der zielgruppen-
spezifischen Klimawandelkommunikati-
on und formuliert den Handlungsbedarf 
auf Basis der in den anderen Beiträgen 
formulierten Handlungsempfehlungen.

„Neben verschiedenen themenspezifi-
schen Handlungsempfehlungen haben al-
le Beiträge eines gemeinsam: Sie weisen 
auf einen anhaltend hohen Forschungsbe-
darf hin. Auch erweitertes Monitoring 
vieler gesundheitlicher Auswirkungen des 
Klimawandels wird empfohlen“, so das 
Resüme der Editorial-Autorinnen und Au-
toren. Der Klimawandel betrifft viele wei-
tere Handlungsfelder, die mit gesund-
heitsbezogenen Aspekten zusammenhän-
gen, z.B. das Bauwesen oder die Stadt- 
und Raumentwicklung. „Daher erfordern 
gesundheitssensibler Klimaschutz und 
Klimawandelanpassung eine intersekto-
rale Zusammenarbeit und den Austausch 
verschiedener Akteurinnen und Akteure 
im Sinne von One Health und Health in 
All Policies“, betonen die Autorinnen und 
Autoren des Editorials und haben dazu 
passend die Überschrift formuliert: „Ge-
meinsam können wir den Auswirkungen 
des Klimawandels begegnen“.

Weitere Informationen
www.rki.de/klimabericht

 Neuer Sachstandsbericht zu Klimawandel und Gesundheit erschienen

Der Klimawandel ist die größte 
 Herausforderung für die Menschheit

Klimawandel
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Die Kommunen sind zentrale Akteu-
re beim Klimaschutz in Deutschland 

Das Ziel, Deutschland bis 2045 klima-
neutral zu gestalten und gleichzeitig mit 
den Folgen der Klimaveränderung umzu-
gehen, erfordert enorme Anstrengungen 
und tiefgreifende Transformationen in al-
len gesellschaftlichen Bereichen. Die 
Kommunen sind ein zentraler Bestandteil 
des öffentlichen Sektors und maßgeblich 
für die wirtschaftspolitischen Rahmen- 
und Lebensbedingungen der Menschen 
vor Ort verantwortlich. Damit kommt den 
Landkreisen, Städten und Gemeinden 

auch eine überragende Rolle bei Klima-
schutz und -anpassung zu. 

Kommunen können auf vielfältige Wei-
se zum Klimaschutz und der Reduktion 
von Treibhausgasemissionen beitragen. 
So verantworteten die Kommunen zuletzt 
rund 30 % aller öffentlichen Investitio-
nen, bei den öffentlichen Baumaßnah-
men waren es sogar rund 60 %.1 Viele öf-

Die immer offensichtlicheren Folgen des Klimawandels stellen Deutschland sowohl im privat-
wirtschaftlichen als auch im öffentlichen Bereich vor enorme Herausforderungen. Sollen die Kli-
maziele erreicht werden, stehen umfangreiche Investitionen für den Klimaschutz an. Geschätzt 
rund ein Zehntel der gesamtstaatlichen Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität müs-
sen durch die öffentliche Hand getätigt werden, ein großer Teil davon auf der kommunalen Ebe-
ne. Dazu kommen die Investitionsbedarfe für die Anpassung der öffentlichen Infrastruktur an 
den Klimawandel. Trotz der drängenden Relevanz des Themas liegen jedoch bisher kaum be-
lastbare Zahlen oder umfassende Informationen über prioritäre Handlungsfelder für die anste-
henden Investitionsbedarfe für Klimaschutz und Klimaanpassung in den Städten, Gemeinden 
und Landkreisen vor. Die Umfrageergebnisse auf Basis des KfW-Kommunalpanels 2023 zeigen, 
dass die künftigen fiskalischen Erfordernisse für Klimaschutz und -anpassung bei 56 % der 
 Kommunen adressiert werden, in 44 % jedoch noch nicht. Zudem werden rund zwei Drittel der 
Kämmereien nicht frühzeitig in die Konzeption zur Umsetzung von Nachhaltigkeits- bzw. Klima-
strategien einbezogen, sodass die finanziellen Größenordnungen für Klimainvestitionen erst 
 vergleichsweise spät in die Finanzplanung einfließen. 
Insgesamt gaben die deutschen Kommunen mit mehr als 2.000 Einwohnern im Jahr 2021 im 
Kernhaushalt knapp 4 Mrd. EUR an Investitionen für Klimaschutz und Klimaanpassung aus. An-
gesichts der hohen Investitionsbedarfe und der jüngst stark gestiegenen Bau- und Investitions-
güterpreise dürfte dies aber nicht ausreichen, um die Pfade zur Klimaneutralität einzuhalten. 
Denn überschlägig lässt sich der kommunale Investitionsbedarf auf 5,8 Mrd. EUR pro Jahr schät-
zen. Absehbar ist daher, dass mehr investiert werden muss. Auch die Kommunen selbst erwar-
ten künftig einen Ausgabenanstieg. Fraglich bleibt jedoch, wie das finanziert werden kann. 
51 % der Kommunen gehen davon aus, dass sich nur ein geringer Teil der erforderlichen Mehrin-
vestitionen im bestehenden System abbilden lässt. Neben der Konkretisierung der fachlichen 
Zuständigkeiten und Maßnahmen sowie der aufzubringenden Finanzvolumina ist daher auch 
 eine Klärung der Finanzierungswege und -instrumente notwendig. Die befragten Kommunen 
nennen hier vor allem vereinfachte Förderprogramme und eine verbesserte Finanzausstattung 
als Ansatzpunkte, um die kommunalen Klimainvestitionen zu intensivieren. 

KfW Research • Fokus Volkswirtschaft 

Kommunale Klimainvestitionen im 
 Spannungsfeld zwischen steigenden Bedarfen 
und begrenzten Ressourcen 
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fentliche Aufgaben in den Sektoren, in de-
nen die größten Klimaschutzanstrengun-
gen in Deutschland notwendig sind, zäh-
len zum kommunalen Zuständigkeitsbe-
reich.2 Dazu gehören beispielsweise die 
Straßen und Verkehrsinfrastruktur, öf-
fentliche Verwaltungsgebäude, Schulen 
sowie Sportstätten und Schwimmbäder, 
die von fast allen Kommunen verantwor-
tet werden. Auf nahezu 180.000 Gebäude 
im Jahr 2018 lässt sich die Anzahl der 
kommunalen Liegenschaften schätzen, 
wodurch fast zwei Drittel des öffentlichen 
Energieverbrauchs auf der kommunalen 
Ebene anfallen.3 Aktuelle Schätzungen 
gehen davon aus, dass dem kommunalen 
Sektor direkt und indirekt – über kommu-
nale Unternehmen und Beteiligungen – 
bis zu 38 % oder 280 Mio. Tonnen der ge-
samten deutschen Treibhausgasemissio-
nen zugerechnet werden können. Das 
Einsparpotenzial der Kommunen wird da-
bei auf rund ein Drittel dieses Verbrauchs 
oder 101 Mio. Tonnen geschätzt.4 Außer-
dem kann eine Kommune indirekt auf 
 Klimaschutzentscheidungen kommunaler 
Unternehmen einwirken, an denen sie 
 beteiligt ist. Viele der infrastrukturellen 
Weichen beim Klimaschutz werden somit 
auf kommunaler Ebene gestellt. 

Darüber hinaus kann eine Kommune 
auch über ihre Planungshoheit oder Bera-
tungsangebote den Klimaschutz der Be-
völkerung und Unternehmen fördern.5 

Nicht zuletzt sind es deshalb auch vor al-
lem Kommunalverwaltung und Lokalpoli-
tik, die ein detailliertes Bild von der örtli-
chen Infrastruktur haben und damit 
Handlungsbedarfe und Optionen beson-
ders gut kennen und gegenüber der Be-
völkerung moderieren können.6 

Die öffentliche Hand muss 
 kontinuierlich mehr in den 
 Klimaschutz investieren 

Neben der Schaffung klimafreundli-
cher Rahmenbedingungen für die Wirt-
schaft muss der Staat selbst auch investiv 
aktiv werden.7 Eine Analyse im Auftrag 
von KfW Research schätzt, dass gesamt-
wirtschaftliche Investitionen in Höhe von 
rund 5 Bio. EUR bis zur Mitte des Jahr-
hunderts erforderlich sind, um in 
Deutschland Klimaneutralität zu errei-
chen.8 Auf die öffentliche Hand entfallen 
mit knapp 500 Mrd. EUR ca. 10 % dieses 
Investitionsvolumens, wobei die öffentli-
chen Investitionen vorrangig in den Sek-
toren Energie, Verkehr und Gebäude an-
fallen (Grafik 1).9 

Die Kommunen müssen auch die 
 Anpassungen an die Folgen des 
 Klimawandels vorantreiben 

Zudem müssen sich Kommunen auch 
für die Folgen des Klimawandels wapp-
nen.10 Denn viele Städte und Gemeinden 
sind beispielsweise aus historischen 

Gründen an Flüssen oder Küsten gelegen, 
was sie für Extremwetterereignisse anfäl-
lig macht. Bereits heute lassen sich stei-
gende Kosten durch Klimaschäden fest-
stellen, die sich auch in den öffentlichen 
Haushalten niederschlagen.11 Daher fal-
len neben den Ausgaben für den Klima-
schutz zunehmend auch Ausgaben für 
Anpassungsmaßnahmen an die Auswir-
kungen des Klimawandels an, die in Zu-
kunft umso höher ausfallen werden, je 
weniger effektiv der Klimaschutz heute 
vorankommt.12 

Ein effizienter Klimaschutz und der 
proaktive Umgang mit Klimarisiken erfor-
dert ein detailliertes Lagebild, wo und 
welche Bedarfe bestehen und welche In-
vestitionen hierfür benötigt werden. Trotz 
der Relevanz des Themas liegen derzeit 
kaum belastbare Zahlen bzw. konkrete In-
formationen zu künftigen kommunalen 
Investitionsbedarfen für Klimaschutz und 
Klimaanpassung vor.13 Um ein detaillier-
tes Bild über den gegenwärtigen Stand 
und die zukünftigen Planungen der Kom-
munen mit Blick auf Klimaschutz und Kli-
marisiken zu gewinnen, wurden deshalb 
die Kommunen im KfW-Kommunalpanel 
2023 zu diesen Themen befragt.14 Die Er-
gebnisse werden in dieser vorab veröf-
fentlichten Kurzstudie dargestellt. 

Der Klimaschutz und die Klima -
risiken gewinnen an Relevanz für 
die kommunalen Haushalte 

Mit der schon heute hohen und abseh-
bar noch weiter steigenden Relevanz der 
Themen Klimaschutz und Klimaanpassung 
wird auch die Notwendigkeit zunehmen, 
ein genaueres Bild über die Investitionsbe-
darfe und deren Darstellbarkeit in den 
Kommunalhaushalten zu gewinnen. Denn 
die kommunalen Haushalte (und damit die 
Kämmereien) nehmen eine wichtige 
Steuerungsfunktion im Aufgabenportfolio 
der Städte, Gemeinden und Landkreise 
wahr. Nur wenn die erforderlichen Finanz-
mittel bereitgestellt werden, lassen sich die 
für den Klimaschutz und die Klimaanpas-
sung notwendige Expertise vorhalten und 
Maßnahmen realisieren. Dies betrifft so-
wohl die dauerhafte Anpassung in der 
kommunalen Haushalts- und Aufgaben-
struktur wie auch die Bereitstellung einma-
liger Mittel. Denn neben der Berücksichti-
gung der Klimaaspekte im wiederkehren-
den Tagesgeschäft müssen in den nächsten 
Jahren viele einmalige  Investitionen zur 
Umsetzung der sozialökologischen Trans-
formationen getätigt werden. 

Grafik 1: Privater und öffentlicher Investitionsbedarf nach Wirtschaftssektoren zum Erreichen 
von Klimaneutralität 

Anmerkung: Dargestellt sind die Gesamt-Investitionsbedarfe („Ohnehin“- und Mehrbedarfe) 
zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 nach Wirtschaftssektoren (GHD=Gewerbe, 

 Handel, Dienstleistungen; PHH=Private Haushalte). 
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Verhältnis auch für den Klimaschutz an, 
so müsste die kommunale Ebene jährlich 
rund 5,8 Mrd. EUR investieren, um bis 
2045 ihren Beitrag zu den Klimazielen zu 
leisten.23 

Die im Rahmen der vorliegenden Be-
fragung hochgerechneten Werte für 2021 
entsprechen rund der Hälfte dieses Betra-
ges, wobei zu beachten ist, dass der zu-
grundeliegenden Schätzung der Investiti-

Die Befragungsergebnisse zeigen je-
doch, dass die fiskalischen Risiken des Kli-
mawandels bislang nur in etwas mehr als 
der Hälfte aller Kämmereien explizit be-
trachtet werden. Die Auswirkungen von 
Klimaschutz und Klimaanpassung auf die 
kommunalen Haushalte werden gegen-
wärtig in 56 % der Kommunen mit mehr 
als 2.000 Einwohnern adressiert, in 44 % 
spielen diese Überlegungen allenfalls eine 
nachgeordnete Rolle (Grafik 2).15 

Die Berücksichtigung der Auswirkun-
gen von Klimaschutz- und -anpassungs-
maßnahmen auf den Haushalt dürfte zu-
künftig jedoch für viele Kommunen rele-
vanter werden, gehen doch 85 % der be-
fragten Kämmereien davon aus, dass die 
Klimaschutz- und -anpassungsinvestitio-
nen durch die aktuelle Energiekrise an 
Bedeutung gewinnen wird. 

Die kommunalen Investitionen 
 müssen steigen, um das Ziel der 
 Klimaneutralität zu erreichen 

Bei den bereits gegenwärtig in Angriff 
genommenen klimarelevanten Investitio-
nen der Kommunen entfallen rund drei 
Viertel auf den Klimaschutz und rund ein 
Viertel auf Klimaanpassungen (für eine 
Begriffsklärung siehe Box). 

Gemäß Hochrechnung im Rahmen des 
KfW-Kommunalpanels gaben Kommunen 
mit mehr als 2.000 Einwohnern im Jahr 
2021 im Kernhaushalt in Deutschland ins-
gesamt rund 2,9 Mrd. EUR für Klima-
schutzmaßnahmen aus.18 In der mittel-
fristigen Finanzplanung sind für die kom-
menden Jahre mit durchschnittlich rund 
2,5 Mrd. EUR pro Jahr ähnliche Volumina 
eingeplant (Grafik 3). Für Klimaanpas-
sung veranschlagen die Kommunen rund 
1 Mrd. EUR pro Jahr – sowohl im Jahr 
2021 als auch jahresdurchschnittlich in 
der mittelfristigen Finanzplanung. Damit 
entfielen rund 11 % aller verausgabten 
kommunalen Investitionen im Jahr 2021 
auf den Klimaschutz, bzw. 15 % inklusive 
der Ausgaben für die Klimaanpassung.19 

Wie sind diese Werte einzuordnen? 
Grundsätzlich gibt es bislang noch eine 
hohe Unsicherheit über die Höhe der kli-
marelevanten Investitionsbedarfe in Kom-
munen.20 Diese Unsicherheit rührt auch 
daher, dass die Erfassung der Investitio-
nen zwischen den staatlichen Bereichen 
und Sektoren schwierig ist.21 Als grobe 
Schätzung lässt sich annehmen, dass 
rund ein Drittel der gesamtstaatlichen In-
vestitionssummen den Kommunen zuge-
ordnet werden kann.22 Setzt man dieses 

Grafik 2: Klimarisiken werden häufig noch nicht fiskalisch adressiert, Klimaschutz gewinnt 
aber an Bedeutung 
Fragen: Werden in der Kämmerei / im Finanzdezernat Ihrer Kommune die Themen Klima-
schutz und Klimaanpassung mit Blick auf künftige Auswirkungen für den Haushalt adressiert? 
(blaue Balken) Sind die aktuellen Energiepreise Anlass für Ihre Kommune, künftig stärker in 
Klimaschutz bzw. -anpassung (…… z. B. durch Senkung des Energieverbrauchs oder Nutzung 
alternativer Energieformen) zu investieren? (grüne Balken) 
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Investitionen in Klimaschutz und Klimaanpassung 
In der Befragung wurden die Begriffe wie folgt definiert: Kommunale Investi-
tionen in den Klimaschutz sind alle öffentlichen Investitionen (ohne Unterhal-
tungsaufwendungen) in Sachanlagen, aber auch in geistiges Eigentum (z. B. 
Software oder Datenbanken), die sich im Besitz der Kommune befinden, aus 
dem Kernhaushalt getätigt werden und dem Ziel des Klimaschutzes dienen. 
Unter Klimaschutz sind sämtliche Maßnahmen zur Reduktion des Treibhaus-
gasausstoßes oder zur Bindung von Treibhausgasen zu verstehen.16 

Kommunale Investitionen in die Klimaanpassung sind alle Investitionen (ohne 
Unterhaltungsaufwendungen) in Sachanlagen, aber auch geistiges Eigentum 
(z. B. Software oder Datenbanken) im Besitz der Kommune, die aus dem 
Kernhaushalt getätigt werden und dem Ziel der Anpassung an den Klima -
wandel dienen. Darunter sind alle Maßnahmen zu verstehen, die die negativen 
Auswirkungen des Klimawandels (vermehrte Extremwetterereignisse wie 
Starkregen, Sturm, Hitze oder Trockenheit) begrenzen, drohende Schäden 
verringern und so die Klimaresilienz steigern.17 
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onsbedarfe noch deutlich niedrigere als 
die gegenwärtigen Preisniveaus – bei-
spielsweise im Bausektor – zugrunde 
 lagen. Insofern dürfte das gegenwärtige 
Investitionsvolumen der Kommunen 
 tendenziell noch unterhalb dieser Marke 
 liegen. 

Ein Großteil der kommunalen Aufga-
ben wird außerdem in öffentlichen Unter-
nehmen bzw. Beteiligungen wahrgenom-
men.24 Berücksichtigt man auch die kom-
munalen Auslagerungen – wie Stadtwer-
ke oder städtische Verkehrsbetriebe, so-
fern die Kämmereien zu deren Investiti-
onsvorhaben Daten besitzen – steigen die 
Investitionen in den Klimaschutz auf ins-
gesamt 4,8 Mrd. EUR im Jahr 2021 und 
liegen dadurch deutlich näher an der Ziel-
größe von 5,8 Mrd. EUR. Allerdings ist an-
zumerken, dass Auslagerungen nicht zu 
100 % öffentlich sein müssen und es gera-
de bei größeren Kommunen häufig auch 
nicht sind.25 Diese Investitionen lassen 
sich deshalb nicht vollständig der öffentli-
chen bzw. kommunalen Ebene zurech-
nen. 

Darüber hinaus gehen nahezu alle Be-
darfsstudien von im Zeitverlauf steigen-
den Investitionspfaden aus, auch weil teu-
rere Maßnahmen in der Vergangenheit 
meist aufgeschoben wurden. Der anstei-

gende Bedarf wird bei einem Jahres-
durchschnittswert verdeckt. Daher gilt es, 
weniger auf die absoluten Investitionsaus-
gaben in einem Jahr zu schauen als viel-
mehr die benötigten Wachstumsraten zu 
realisieren. Denn nur wenn die öffent -
liche Hand in ihrer Investitionstätigkeit 
einen kontinuierlich steigenden Entwick-
lungspfad einschlägt, kann eine effektive 
Ausdehnung der Klimaschutzinvestitio-
nen auf das in Zukunft erforderliche Ni-
veau finanziell und auch mit Blick auf die 
Personalkapazitäten überhaupt erreicht 
werden. 

Die größten Investitionsvolumina 
fallen bei Gebäudesanierung und 
PV-Anlagen an 

Schon heute sind die Finanzvolumina 
für Klimaschutz und Klimaanpassung in 
den kommunalen Haushalten durchaus 
beachtlich. Befragt nach den drei größten 
Investitionsprojekten der letzten drei Jah-
re im Bereich Klimaschutz nannte rund 
die Hälfte der antwortenden Kommunen 
die energetische Sanierung von Gebäu-
den (52 %). Die Installation von Photovol-
taikanlagen (PV) zählt für ein knappes 
Drittel zu den finanziell aufwändigsten 
Projekten (32 %), die Umstellung der Be-
leuchtung auf LED für rund 22 % (Grafik 

4). Investitionen in den ÖPNV und die 
Fahrradinfrastruktur werden von 17 %, 
Maßnahmen zum Ausbau der Elektromo-
bilität von 15 % der antwortenden Kom-
munen genannt. Andere Maßnahmen wie 
Renaturierungen oder der Neubau ener-
gieeffizienter Gebäude fallen für jeweils 
weniger als 10 % unter die finanziell auf-
wändigsten Investitionsprojekte. 

Zur Klimaanpassung wurden am häu-
figsten Maßnahmen zum Schutz gegen 
Hochwasser und Starkregen erwähnt 
(41 %), primär durch direkte bauliche 
Maßnahmen aber auch durch Renaturie-
rungen. Außerdem wurden Renaturie-
rungsmaßnahmen (22 %), Gebäude -
sanierungen (17 %) oder Hitzeschutz 
(12 %) relativ häufig genannt. Immerhin 
22 % der antwortenden Kommunen ha-
ben in den vergangenen drei Jahren expli-
zit keine Maßnahmen zur Anpassung an 
den Klimawandel umgesetzt. 

Die große Mehrheit der Kommunen 
erwartet steigende Investitions -
bedarfe für Klimaschutz und 
 -anpassung 

Für die Zukunft erwartet die große 
Mehrheit der Kommunen sowohl beim 
Klimaschutz als auch bei der Klima -
anpassung steigende Investitionsvolumi-
na. Rund 54 % der Kommunen gehen von 
etwas steigenden Investitionsausgaben im 
Bereich Klimaschutz aus; weitere 29 % er-
warten stark steigende Ausgaben (Grafik 
5). Mit Blick auf die Klimaanpassung zei-
gen sich ähnliche Einschätzungen: 54 % 
der Kommunen erwarten etwas steigende 
Ausgaben, 27 % stark steigende. 

Befragt nach den Gründen für die stei-
genden Investitionsvolumina wird von 
der Mehrheit der Kommunen (59 %) ein 
höheres Ambitionsniveau bei der Vermei-
dung von CO2 infolge eines höheren Pro-
blembewusstseins genannt (Grafik 6). 
Am zweithäufigsten werden gestiegene 
Energie- und Baupreise erwähnt. Hohe 
Energiepreise schaffen Anreize, in ener-
gieeffiziente Infrastruktur zu investieren, 
um die laufenden Kosten zu senken.26 
Gleichzeitig verteuern die steigenden 
Baupreise die Investitionen jedoch erheb-
lich, was erwartete Einspareffekte an an-
derer Stelle wieder aufzehrt.27 Als Grund 
für steigende Investitionsvolumina zur 
Klimaanpassung werden steigende Kosten 
durch oder für den Schutz vor Extremwet-
terereignissen von rund einem Fünftel der 
befragten Kämmereien angeführt. 

Politische Vorgaben von höheren Ebe-

Grafik 3: Rund 11 % aller kommunalen Investitionen im Jahr 2021 entfielen auf den 
 Klimaschutz 

Anmerkung: In den Balken „Mittelfristige Finanzplanung“ sind die durchschnittlichen 
 Investitionen pro Jahr im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung abgebildet. 
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nen werden von immerhin 17 % der Kom-
munen als Kostentreiber genannt. Hier 
zeigt sich, dass ein höheres Ambitionsni-
veau von Bund und Ländern letztendlich 
auch auf der kommunalen Ebene Auswir-
kungen hat. Aspekte wie der bestehende 
Investitionsstau, der notwendige Kapazi-
tätsaufbau in der Verwaltung oder sonsti-
ge Gründe werden von (z. T. deutlich) un-
ter 10 % der Kommunen genannt. Damit 
tauchen auch beim Klimaschutz und der 
Klimaanpassung vergleichbare Hemmnis-
se auf, die auch in anderen Infrastruktur-
bereichen eine deutliche Steigerung der 
Investitionstätigkeit behindern; indes 
scheinen sie hier noch nicht die gleiche 
Dringlichkeit zu haben.28 Möglich ist, 
dass diese Aspekte bislang noch nicht als 
zentrale Hindernisse wahrgenommen 
werden, weil finanzielle Restriktionen 
vorerst ein stärkeres Engagement im Kli-
maschutz verhindern. Gelänge es diese fi-
nanziellen Restriktionen zu beseitigen, 
könnten andere Hemmnisse wie Personal- 
und Expertiseknappheiten stärker als bis-
lang ins Gewicht fallen.29 

Die Ergebnisse verdeutlichen auch die 
Ambivalenz steigender Investitionsvolu-
mina. Einerseits zeigen die Antworten ein 
höheres Ambitionsniveau mit Blick auf 
den Klimaschutz auf. Andererseits führen 
steigende Preise dazu, dass mehr Mittel 
investiert werden müssen, ohne dass da-
durch real mehr für den Klimaschutz oder 
die Anpassung an den Klimawandel pas-
siert. Allein aus höheren Investitionsaus-
gaben lässt sich nicht unbedingt darauf 
schließen, dass die kommunale Ebene auf 
dem Weg zur Klimaneutralität substan-
ziell vorankommt. 

Mit Blick auf einen effizienten Klima-
schutz und die Erhöhung der Klimaresi-
lienz der kommunalen Infrastrukturen 
bedarf es deshalb neben kontinuierlich 
steigenden realen Investitionen auch ei-
nes effizienten Wirkungsmonitorings, um 
nachvollziehen zu können, ob die nötigen 
Transformationen umgesetzt und dabei 
auch die geplanten Wirkungen für den 
Klimaschutz und die Klimaanpassung er-
zielt wurden.30 

Für über 60 % der Kommunen ist die 
Finanzierung der Investitionsbedar-
fe eine große Herausforderung 

Da – gemessen an den Werten des Jah-
res 2021 – die Investitionen in Klima-
schutz und die Klimaanpassungen bereits 
gegenwärtig ca. 15 % der verausgabten 
Investitionen ausmachen und von der 

Grafik 4: Gebäudesanierung und die Installation von PV-Anlagen sind die finanziell aufwän-
digsten Klimaschutzprojekte 
Frage: Bitte nennen Sie die drei vom Investitionsvolumen her größten Investitionsmaßnahmen 
in den Klimaschutz, die Ihre Kommune (Kernhaushalt sowie ausgelagerte Einheiten) in den 
vergangenen drei Jahren getätigt hat (Freitextfrage). 
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Grafik 5: Über 80 % der Kommunen erwarten steigende Investitionsausgaben für Klimaschutz 
und -anpassung 
Frage: Wie werden sich die künftigen Investitionsvolumina in den Bereichen Klimaschutz und 
Klimaanpassung (KH und ausgel. Einheiten) aus Ihrer Sicht mittelfristig entwickeln? 
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Mehrheit der Kommunen von weiter stei-
genden Investitionen ausgegangen wird, 
stellen sich auch Fragen hinsichtlich der 
Finanzierung dieser zusätzlichen Investi-
tionen. Kommunen finanzierten im Jahr 
2021 fast die Hälfte der gesamten Investi-
tionen aus Eigenmitteln (36 %; vor allem 
eigene Steuereinnahmen sowie Schlüssel-
zuweisungen aus den kommunalen Fi-
nanzausgleichssystemen) und zweckge-
bundenen Investitionszuweisungen. För-
dermittel machten ebenso wie Kommu-
nalkredite jeweils 25 % des Finanzie-
rungsvolumens aus.31 

Zumal die Eigenmittel der Kommunen 
nicht beliebig erhöht werden können, 
müssen für höhere Investitionen entwe-
der Investitionszuschüsse und Fördermit-
tel steigen oder eine verstärkte Finanzie-
rung über Kredite vorgenommen werden. 
Zwar wäre in den meisten Kommunen 
selbst in dem gegenwärtigen Umfeld stei-
gender Zinsen eine Ausweitung der Kre-
ditfinanzierung möglich.32 Aber einer hö-
heren Verschuldung sind dennoch recht 
enge wirtschaftliche und auch haushalts-
rechtliche Grenzen gesetzt.33 

Diese Restriktionen spiegeln sich in 
den Einschätzungen der Kämmereien. So 
gehen nur 3 % der Befragten davon aus, 
dass sie die steigenden Investitionsvolu-
mina vollständig in zukünftigen Haushal-
ten abbilden können, immerhin weitere 
36 % erwarten dies für einen großen Teil 
der Bedarfe (Grafik 7). Über 60 % der 
Kommunen gehen aber vom Gegenteil 
aus: 54 % erwarten, dass nur ein geringer 
Teil der benötigten Investitionen auch tat-
sächlich realisiert werden kann, 7 % der 
Kommunen erwarten, dass die Bedarfe 
gar nicht gedeckt werden können. 

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei 
der Einschätzung zum Finanzierungsmix. 
Rund die Hälfte der Kommunen (49 %) ist 
der Ansicht, dass das gegenwärtige Ver-
hältnis von Eigenmitteln, Zuschüssen, 
Fördermitteln und Kreditfinanzierung ge-
eignet ist, die künftigen Investitionen in 
Klimaschutz und Klimaanpassungen si-
cherzustellen; 51 % der Kommunen hal-
ten den gegenwärtigen Finanzierungsmix 
hingegen für nicht geeignet. 

Eine bessere allgemeine Finanz -
ausstattung und effektivere Förder-
landschaft können den Klimaschutz 
stärken 

Befragt nach den Instrumenten, die 
höhere Klimaschutzinvestitionen der 
Kommunen vereinfachen würden, wer-

Grafik 6: Höheres Ambitionsniveau und steigende Preise führen zu höheren Investitionen 
Frage: Falls Sie von steigenden Investitionsvolumina ausgegangen sind, was sind aus Ihrer 

Sicht die wichtigsten Ursachen für diesen Anstieg (Freitextfrage)? 
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Grafik 7: Über 60 % der Kommunen erwarten, die Investitionsbedarfe nur teilweise oder gar 
nicht decken zu können 

Frage: Sofern Sie von steigenden Investitionsvolumina ausgehen: Werden sich die notwendigen 
finanziellen Ressourcen für die Bereiche Klimaschutz und Klimaanpassung im haushalts -

politischen Verteilungswettbewerb mit anderen Haushaltsposten auch tatsächlich mobilisieren 
lassen? 
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grundsatz und damit die Sicherstellung 
einer angemessenen Finanzierung der 
Aufgabe wird dabei aber meist nur teil-
weise gewährleistet.37 Ähnliches gilt für 
die Schuldenregeln: Selbst wenn Kommu-
nen aufgrund einer Anpassung der haus-
haltsrechtlichen Schuldenregeln prinzi-
piell mehr Kredite aufnehmen dürften, 
 ergäbe sich daraus nicht automatisch eine 
höhere Fremdfinanzierungsfähigkeit, wenn 
nicht gleichzeitig die Einnahmebasis der 
Kommunen verbessert wird.38 

Fazit: Das Erreichen der Klimaziele 
erfordert ein Umsteuern in mehrer-
lei Hinsicht auch auf kommunaler 
Ebene 

Selbst wenn sich die bis zur Mitte des 
Jahrhunderts notwendigen Investitionen 
in den Klimaschutz nicht eindeutig bezif-
fern lassen, so wird doch deutlich, dass 
das bisherige Investitionsniveau der Kom-
munen nicht ausreichen dürfte und deut-
lich gesteigert werden muss, um die Kli-
maziele zu erreichen. Auch die Anpas-
sung an den Klimawandel wird weiter 
substanzielle Investitionen durch die 
kommunale Eben erfordern. 

Dies alles lässt sich weder finanziell 
noch personell im bestehenden System 
bewerkstelligen. Daher sind vielfältige 
Reformen nötig, die auf der einen Seite 
Klarheit hinsichtlich der konkreten Maß-
nahmen schaffen müssen, welche durch 
die Kommunen als Beitrag zu den gesamt-
staatlichen Klimazielen beizusteuern 
sind. Neben der Frage der Zuständigkei-

ten im föderalen Staat sind auf der ande-
ren Seite auch die personellen und finan-
ziellen Möglichkeiten der Kommunen zur 
Bewerkstelligung der anstehenden Aufga-
ben zu klären. Vor allem der Personal- 
und Fachkräftemangel stellt sich neben 
der unklaren Finanzierung zunehmend 
als zentraler Flaschenhalseffekt für die 
Umsetzung der transformativen Aufga-
ben dar. Investitionen und Personal bzw. 
Expertise – die nicht zwingend in jeder 
Kommunen vorgehalten, jedoch für jede 
Kommune verfügbar sein muss – sind 
komplementär zu verstehen. Beides ist 
davon abhängig, mit welchen Finanzmit-
teln die Kommunen mit hinreichender 
Planungssicherheit für die Zukunft rech-
nen können. 

Hierbei gilt genauso wie im Hinblick 
auf die vielen anderen kommunalen Auf-
gaben der Daseinsvorsorge und anderer 
Investitionsbedarfe, dass eine verlässliche 
und auskömmliche Finanzausstattung der 
Kommunen die beste Gewähr dafür bie-
tet, dass die Kommunen aus eigener Kraft 
heraus auch die Herausforderungen des 
Klimawandels vor Ort werden meistern 
können.39 

1 Vgl. Statistisches Bundesamt (2022): Vier-
teljährliche Kassenergebnisse des Öffentli-
chen Gesamthaushalts, Fachserie 14 Reihe 2, 
1.-4. Vierteljahr 2021. 
2 Vgl. Paar, A. et al. (2022): Teilbericht Klima-
schutzpotenziale in Kommunen – Quantitati-
ve und qualitative Erfassung von Treibhaus-
gasminderungspotenzialen in Kommunen, 
Umweltbundesamt. 

den vor allem eine verbesserte Förder-
landschaft genannt, die sich durch einfa-
chere, zusätzliche und gezieltere Förder-
programme auszeichnet. Auch eine ver-
besserte allgemeine Finanzausstattung 
wird häufig genannt. Dies gilt sowohl für 
die generelle Einschätzung aller befrag-
ten Kommunen (Grafik 8) als auch für die 
Freitextantworten auf die Nachfrage bei 
den Kommunen, die den gegenwärtigen 
Finanzierungsmix als ungeeignet empfin-
den.34 Ein einfacheres Vergaberecht be-
wertet fast die Hälfte der Kommunen 
(46 %) als sehr relevant, um Klimaschutz-
bemühungen zu intensivieren. Eine Klas-
sifikation des Klimaschutzes als Pflicht-
aufgabe oder eine Anpassung der Schul-
denregeln halten hingegen weniger als 
ein Viertel der Kommunen für sehr rele-
vant, rund 40 % dem gegenüber als nicht 
relevant.

In diesen Ergebnissen spiegeln sich die 
momentanen Rahmenbedingungen der 
Kommunen wider. Gegenwärtig sind Kli-
maschutz und Klimaanpassung freiwillige 
Querschnittsaufgaben.35 Die verschie-
dentlich diskutierte Frage, ob diese Auf-
gabenfelder künftig zu kommunalen 
Pflichtaufgaben werden sollten, tritt mit-
hin hinter die viel grundsätzlichere Frage 
zurück, ob und wie die Finanzierung der 
Aufgabenerfüllung sichergestellt werden 
kann.36 So werden zwar vereinzelt durch 
Landesgesetze bereits konkrete Aufgaben 
wie z. B. die Wärmeplanung auf die kom-
munale Ebene übertragen und damit die 
Pflichtigkeit begründet; der Konnexitäts-

Grafik 8: Eine verbesserte Finanzausstattung und Förderlandschaft können helfen, den Klimaschutz zu intensivieren 
Frage: Wie relevant sind aus Ihrer Sicht die folgenden übergeordneten politischen Maßnahmen, um die Bemühungen Ihrer Kommune zu 
 Klimaschutz bzw. -anpassung künftig zu intensivieren? 
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3 BMWi (2018): Energieeffizienz in Kommu-
nen, Energetisch modernisieren und Kosten 
sparen: Wir fördern das. 
4 Vgl. Umweltbundesamt (2022): Klima-
schutzpotenziale in Kommunen, Quantitative 
und qualitative Erfassung von Treibhausgas-
minderungspotenzialen in Kommunen. 
5 Vgl. Hagelstange, J., Rösler, C. und K. Run-
ge (2021): Klimaschutz, erneuerbare Ener-
gien und Klimaanpassung in Kommunen. 
Maßnahmen, Erfolge, Hemmnisse und Ent-
wicklungen – Ergebnisse der Umfrage 2020, 
Difu-Papers. 
6 Vgl. Arbeitskreis Kommunaler Klimaschutz 
(2023): Wege zur treibhausgasneutralen 
Kommunalverwaltung, Difu-Impulspapier 
März 2023 oder Evans, B., et al. (2006): Go-
verning local sustainability. Journal of Envi-
ronmental Planning and Management, 49(6), 
849–867. 
7 Der Investitionsbegriff ist in diesem Zusam-
menhang nicht trennscharf zu definieren. In 
der einschlägigen Literatur gibt es daher un-
terschiedliche Abgrenzungen, die zu ver-
schiedenen Handlungs- und Finanzierungs-
bedarfen führen. Für eine Übersicht, vgl. 
Fluchs, S., Neligan, A. und F. Wendland 
(2022): Klimaschutzinvestitionen. Begriffsbe-
stimmung und Datengrundlage. Gutachten 
im Auftrag der KfW, Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln e.V. 
8 Vgl. Brand, S., Römer, D. und M. Schwarz 
(2021): 5 Bio. EUR klimafreundlich investie-
ren – eine leistbare Herausforderung, Fokus 
Volkswirtschaft Nr. 350, KfW Research. Hier-
von sind rund 1,9 Bio. EUR sogenannte Mehr-
investitionen, die über die Investitionsbedarfe 
im Referenzfall hinausgehen.8 Bei den restli-
chen Beträgen handelt es sich um Investitio-
nen, die ohnehin anfallen würden und nun in 
eine klimaneutrale Richtung gelenkt werden 
müssen. Vgl. Prognos et al. (2021): Beitrag 
von Green Finance zum Erreichen von Klima-
neutralität in Deutschland, Studie im Auftrag 
der KfW 
9 Vgl. Brand, S. und D. Römer (2022): Öffent-
liche Investitionsbedarfe zur Erreichung der 
Klimaneutralität in Deutschland, Fokus 
Volkswirtschaft Nr. 395, KfW Research. 
10 Zurzeit sieht der Entwurf des Klimaanpas-
sungsgesetzes die Pflicht für eine Risikoana-
lysen auf lokaler Ebene vor, vgl. N.N. (2023): 
Gesetzentwurf zur Anpassung an Extremwet-
ter: Umweltministerium plant Klimarisiko-
Check für ganz Deutschland, Der Spiegel 
vom 24.03.2023. 
11 Die zu erwartenden jährlichen Folgekos-
ten des Klimawandels in Deutschland für den 
Zeitraum von 2022 bis 2050 steigen im Zeit-
verlauf immer stärker an und summieren 
sich am Ende auf 280 bis 900 Mrd. EUR, vgl. 
BMWK (2023): Kosten durch Klimawandelfol-
gen in Deutschland. Ausgaben für den Klima-
schutz sind daher keine versunkenen Kosten, 
sondern können sich in Form verringerter 
Klimaschäden oder durch „grünes Wachs-
tum“ rentieren, vgl. Bär, H. et al. (2023): Kli-
ma- und Finanzpolitik zusammendenken: 
Wechselwirkungen und Zielkonflikte. Nach-
haltige Soziale Marktwirtschaft Focus Paper 
#7, Bertelsmann Stiftung. 

12 Der Zusammenhang wird auch in der 
Deutschen Anpassungsstrategie (DAS) zu-
grunde gelegt, wobei ausgehend vom Bund 
versucht wird, die Aktivitäten des Staates bei 
der Anpassung an die Folgen des Klimawan-
dels zu strukturieren und zu fördern, siehe 
dazu ursprünglich: Die Bundesregierung 
(2008): Deutsche Anpassungsstrategie an 
den Klimawandel. Mittlerweile finden sich 
vergleichbare Strategieansätze auch in den 
Bundesländern und vielen Kommunen. 
13 Vgl. Raffer, C. (2023): Kommunale Investi-
tionen für Klimaschutz und -anpassung: Fi-
nanzielle Dimensionen und Rolle der Käm-
mereien. Gutachten im Auftrag der KfW Ban-
kengruppe, Difu-Impulse 3/2023, im Erschei-
nen. 
14 Da es sich bei den Kämmereien nicht um 
die für Klimaschutz zuständige Fachressorts 
handelt und zudem unklar ist, ob die kommu-
nale Haushaltsführung schnelle Rückschlüs-
se über Investitionen in die Querschnittsbe-
reiche Klimaschutz und -anpassung zulässt, 
wurde der Befragung im KfW-Kommunalpa-
nel ein Kurzgutachten vorangestellt, das Auf-
schluss darüber gibt, inwieweit bzw. ob über-
haupt künftige kommunale Investitionsbedar-
fe zu Klimaschutz / -anpassung auf einzelge-
meindlicher Ebene abgefragt werden können. 
Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass ein 
Großteil der Kommunen durchaus einen de-
taillierten Überblick über die Investitionstä-
tigkeit der Kommunen für Klimaschutzaktivi-
täten hat. Für das Gutachten siehe: Raffer, C. 
(2023): a. a. O. 
15 Dass die fiskalischen Haushaltsrisiken bei 
fast der Hälfte der Kommunen noch nicht ex-
plizit adressiert werden, könnte auch daran 
liegen, dass nur rund ein Drittel der befrag-
ten Kämmereien in die Erstellung von strate-
gischen Konzepten zur Umsetzung von Nach-
haltigkeits- bzw. Klimaanpassungsstrategien 
der Kommune einbezogen wurden. Dadurch 
ist in zwei Dritteln der Kommunen der Infor-
mationsaustausch zwischen Fachressort und 
der Finanzverwaltung bei der Erstellung der 
Strategien vermutlich deutlich einge-
schränkt. 
16 Dazu gehören Maßnahmen zur Senkung 
des Energieverbrauchs, z. B. durch Gebäude-
dämmung, Umbau des Fuhrparks, Ausbau 
von Radwegen sowie eine (verstärkte) Nut-
zung von regenerativen Energiequellen, z. B. 
Photovoltaik, Windenergie, Biogas oder Geo-
thermie. Maßnahmen zur Bindung von Treib-
hausgasen können beispielsweise die Auf-
forstung von Gemeindewäldern, die Schaf-
fung neuer Grünanlagen, die Renaturierung 
von Mooren, etc. sein. Sofern zusätzlich die 
Investitionen ausgelagerter Einheiten von In-
teresse sind, wird dies explizit erfragt. 
17 Zu diesen Maßnahmen gehören beispiels-
weise der Bau oder die Verstärkung von 
Rückstaubecken oder Dämmen, Entwässe-
rungsanlagen, Verschattung, Begrünung und 
Anlagen zur Kühlung bei Hitze. Sofern zu-
sätzlich die Investitionen ausgelagerter Ein-
heiten von Interesse sind, wird dies explizit 
erfragt. 
18 Bei diesen Beträgen dürfte es sich um 
eher konservativ bemessene Größenordnun-
gen handeln, da sich nicht alle klimarelevan-
ten Investitionen, die Bestandteil eines um-

fassenderen Investitionsprojekts sind, heraus 
rechnen lassen und darum in den Angaben 
der Kommunen nicht umfassend berücksich-
tigt wurden. 
19 Im Jahr 2021 verausgabten die Kommu-
nen mit mehr als 2.000 Einwohnern ca. 26,4 
Mrd. EUR für Investitionen. Vgl. Raffer, C. und 
H. Scheller (2022): KfW-Kommunalpanel 
2022, KfW Research. 
20 Zur Höhe der anfallenden Finanzbedarfe 
für die öffentlichen Haushalte liegen wenige 
und teilweise stark differierende Angaben 
vor, siehe z. B. SVR (2021): Transformation 
gestalten: Bildung, Digitalisierung und Nach-
haltigkeit – Jahresgutachten 21, Tabelle 15, 
Seite 166. Eine erste Schätzung beziffert die 
öffentlichen Investitionsbedarfe für den Kli-
maschutz von Bund, Ländern und Kommu-
nen mit 460 Mrd. EUR bis 2030, wobei eine 
Senkung der Treibhaus-Emissionen von 65 % 
gegenüber 1990 erzielt werden soll. Dabei 
entfallen 90 Mrd. EUR auf Bundesinvestitio-
nen, 170 Mrd. EUR auf kommunale Investitio-
nen und 200 Mrd. EUR auf die Förderung pri-
vater Investitionen, vgl. Krebs, T. und J. Steitz 
(2021): Öffentliche Finanzbedarfe für Kli-
mainvestitionen im Zeitraum 2021–2030, Fo-
rum New Economy Working Paper No. 
03/2021. Die Vergleichbarkeit der verschiede-
nen Studien ist stark eingeschränkt, da jede 
Analyse eine abweichende Methodik wählt. 
Unterschiede liegen demnach in der Berück-
sichtigung konkreter Maßnahmen, der Finan-
zierungs- und Ausführungszuständigkeiten 
sowie definitorischen Abgrenzungen zentra-
ler Begriffe und Zeiträume, sodass die ge-
schätzten Beträge allenfalls in ihrer groben 
Größenordnung und Wirkungsrichtung ne-
beneinander betrachtet werden sollten. 
21 So lassen sich weder alle absehbaren Ein-
zelmaßnahmen auf kommunaler Ebene iden-
tifizieren und damit Bottom-up beziffern, 
noch sind die gesamtstaatlichen Klimaziele 
hinreichend auf die Staats- und Verwaltungs-
ebenen heruntergebrochen, sodass sich die 
bundesweit ermittelten Beträge Top-down 
auf die Kommunen übertragen ließen. Vgl. 
KPMG (2023): Klimaschutz im öffentlichen 
Sektor – Warum Handlungsbedarf besteht, 
Whitepaper. 
22 Als Orientierungswert wird der kommuna-
le Anteil von ca. 30 % der gesamtstaatlichen 
Investitionsausgaben herangezogen, wobei 
dies bezogen auf die 500 Mrd. EUR öffentli-
chen Investitionsbedarfe zur Erreichung der 
Klimaneutralität bis 2045 etwa 150 Mrd. EUR 
entspräche, vgl. Brand, S. und D. Römer 
(2022): a. a. O. Zu vergleichbaren, wenn auch 
höheren Größenordnungen kommen andere 
Studien, siehe z. B.: Krebs, T. und J. Steitz 
(2021): a. a. O., die 170 Mrd. EUR bis 2030 für 
das 65 %-Ziel ansetzen. 
23 Unterstellt wird ein kommunaler Investiti-
onsbedarf von 150 Mrd. EUR im Zeitraum von 
2019 bis 2045, das heißt ein durchschnittli-
cher jährlicher Bedarf von nominal 5,8 Mrd. 
EUR. Nicht berücksichtigt werden ggf. stei-
gende Investitionsbedarfe im Zeitverlauf oder 
Preiseffekte. 
24 Vgl. Brand, S. und J. Steinbrecher (2019): 
Kommunale Auslagerungen: ein Spiegelbild 
regionaler Vielfalt in Deutschland, Fokus 
Volkswirtschaft Nr. 268, KfW Research. 



oder Brand, S. und J. Salzgeber (2023b): 
Strukturelle Hemmnisse behindern Kommu-
nalinvestitionen mehr als die Zinswende, Fo-
kus Volkswirtschaft Nr. 415, KfW Research. 
33 Vgl. Brand, S. und J. Salzgeber (2021b): Fi-
nanzierung öffentlicher Investitionen: Kredite 
allein helfen den Kommunen nicht, Fokus 
Volkswirtschaft Nr. 360, KfW Research. 
34 Hier antworteten 69 %, dass sie sich einfa-
chere Förderprogramme wünschen, 28 % 
wünschen sich eine bessere allgemeine Fi-
nanzausstattung und 10 % günstigere (För-
der)Kredite. Andere Maßnahmen wurden sel-
tener genannt, Mehrfachnennungen waren 
möglich. 
35 Vgl. KGSt (2022): Position der KGSt zu Kli-
maschutz und Klimafolgenanpassung in 
Kommunen. Was Verwaltungsführung und 
Politik wissen müssen, Bericht Nr. 14/2022. 
36 Wiederholt wird die Verankerung als kom-
munale Pflichtaufgabe gefordert, beispiels-
weise Klima-Bündnis (2023): Klimaschutz 
und Klimaanpassung als kommunale Pflicht-
aufgabe(n) verankern – Positionspapier des 
Klima-Bündnis für die deutsche Bundes- und 
Landespolitik. Siehe dazu auch: Scheller, H. 
und C. Raffer (2022): Klimaschutz als kom-
munale Pflichtaufgabe! In: Junkern-heinrich, 
H. et al. (Hrsg.): Jahrbuch für öffentliche Fi-
nanzen 1–2022, S. 352ff, eher ablehnend: 
Diemert, D. (2022): Kommunaler Klimaschutz 
als Pflichtaufgabe?– eine Erwiderung, in: a. 
a. O., S. 378ff. 
37 Vgl. Verheyen, R und K. Hölzen (2022): 
Kommunaler Klimaschutz im Spannungsfeld 
zwischen Aufgabe und Finanzierung am Bei-
spiel der kommunalen Wärmeplanung und 
des kommunalen Klimaschutzmanagements, 
Rechtsgutachten. 
38 Vgl. Brand, S. und J. Salzgeber (2021b): a. 
a. O. 
39 Vgl. Rietzler, K. (2022): Kommunen zentral 
für Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen, 
Wirtschaftsdienst, Jg. 102, H. 1, S. 27–30. 

25 Vgl. Brand, S. und J. Steinbrecher (2019): 
a. a. O. 
26 Vgl. Brand, S. et al. (2022c): Kommunen 
spüren steigende Energiepreise und reagie-
ren vielfältig darauf, Fokus Volkswirtschaft 
Nr. 381, KfW Research. 
27 Vgl. Brand, S. und J. Salzgeber (2022a): 
Baupreisanstieg und mögliche Zinswende: 
Hürden für Kommunalinvestitionen, Fokus 
Volkswirtschaft Nr. 373, KfW Research. 
28 Vgl. Brand, S. und J. Salzgeber (2022b): 
Knappe Personalkapazitäten erschweren 
Ausweitung kommunaler Investitionen, Fokus 
Volkswirtschaft Nr. 375, KfW Research oder 
Scheller, H., Ritzler, K., Raffer, C. und C. Kühl 
(2021): Baustelle zukunftsfähige Infrastruk-
tur – Ansätze zum Abbau nichtmonetärer In-
vestitionshemmnisse bei öffentlichen Infra-
strukturvorhaben, Wiso Diskurs 12/2021. 
29 Ein ähnliches Bild zeigte sich in früheren 
Befragungen beispielsweise bei ausgewähl-
ten Investitionsbereichen wie Schulgebäu-
den, wo finanzstarke Kommunen deutlich 
häufiger Personalknappheiten als Treiber des 
Investitionsrückstandes benannten als fi-
nanzschwache, die finanzielle Engpässe häu-
figer thematisierten. Vgl. Brand, S., Krone, E. 
und J. Steinbrecher (2019): Kommunaler In-
vestitionsrückstand bei Schulen: Was steckt 
genau dahinter? Fokus Volkswirtschaft Nr. 
266, KfW Research. 
30 Ein Wirkungsmonitoring würde darüber 
hinaus den Einsatz spezieller Finanzierungs-
instrumente (Green Finance) für den kommu-
nalen Klimaschutz deutlich erleichtern, vgl. 
Brand, S. und J. Steinbrecher (2021a): Sustai-
nable Finance in Kommunen: Kann der grüne 
Kommunalkredit das Eis brechen? Fokus 
Volkswirtschaft Nr. 339, KfW Research. 
31 Vgl. Raffer, C. und H. Scheller (2022): KfW-
Kommunalpanel 2022, KfW Research. 
32 Vgl. Brand, S. und J. Salzgeber (2023a): 
Kommunalfinanzen in Zeiten steigender Zin-
sen, Wirtschaftsdienst, Jg. 103, H. 1, S. 55–61 

 Zum KfW-Kommunalpanel 2023 

Das KfW-Kommunalpanel beruht auf einer bundesweit repräsen-
tativen  Befragung der Kämmereien von Städten und Gemeinden 
mit mehr als 2.000 Einwohnern sowie allen Landkreisen, die durch 
das Deutsche Institut für  Urbanistik (Difu) jährlich durchgeführt 
wird. Das KfW-Kommunalpanel 2023 wurde Mitte Mai 2023 
 veröffentlicht: kfw.de/kommunalpanel 

KfW Research auf Twitter:  
https://twitter.com/KfW_Research 

Klimawandel

für Sicherheit und Gesundheit

Si-Akademie

Anmeldung und  weitere Informationen:

Si-Akademie für Sicherheit und Gesundheit

Martina Langenstück 
Phone +49 711 7594-4607 

Jetzt  
anmelden!

In Kooperation mit:

www.si-akademie.de
si-akademie@konradin.de

Impuls-Onlineseminar

Gesundheitsschutz bei 

Rechtlicher Rahmen für Arbeits- 
und Gesundheitsschutz 

Bevorstehende Entwicklungen bei 
Regeln und Verordnungen 

Einflussfaktoren und  
Gefährdungen 

Erarbeitung von Ansätzen für 
einen systematischen und  
effektiven Gesundheitsschutz

Nächster Termin:

10. Oktober 2023
Kursgebühr 350,– € netto pro Person

Seminarinhalte:

hybriden Arbeitsformen
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Extreme Hitze ist auch hierzulande ein 
Problem für die Gesundheit der Bevöl-

kerung. Wie das Statistische Bundesamt 
(Destatis) mitteilt, führten Hitzschläge, 
Sonnenstiche und andere durch Hitze 
oder Sonnenlicht verursachte Schäden im 
Durchschnitt der Jahre 2001 bis 2021 zu 
knapp 1 500 Krankenhausbehandlungen 
jährlich. Als direkte Todesursache lässt 
sich Hitze bei durchschnittlich 19 Fällen 
pro Jahr allerdings selten feststellen. Sehr 
hohe Temperaturen lassen die Sterblich-
keit jedoch insgesamt steigen, da in vielen 
Fällen die Kombination aus Hitze und Vor-
erkrankungen das Sterberisiko erhöht. So 
stiegen in von Hitzeperioden geprägten 
Wochen die Sterbefallzahlen auch in den 
vergangenen Sommern an. 

Zahl der hitzebedingten Kranken-
hausbehandlungen steigt oft in 
 Jahren mit vielen Hitzetagen

Zu überdurchschnittlich vielen hitze-
bedingten Krankenhausbehandlungen 
und Todesfällen kommt es hierzulande 

Durchschnittlich 1 500 Krankenhaus -
behandlungen im Jahr bedingt durch Hitze  
und Sonnenlicht

Vollstationäre Krankenhausbehandlungen aufgrund von Schäden durch Hitze/Sonnenlicht und 
durchschnittliche Hitzetage in Deutschland
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häufig in Jahren mit vielen sogenannten 
Hitzetagen mit Temperaturen von 30 
Grad Celsius oder mehr. So lag die Zahl 
der im Krankenhaus behandelten Schä-
den durch Hitze und Sonnenlicht bei-
spielsweise im Jahr 2015 mit gut 2 300 
Fällen 55 % über dem Durchschnitt der 
Jahre 2001 bis 2021. Im selben Jahr wa-
ren 60 Todesfälle auf Hitze oder Sonnen-
licht zurückzuführen – mehr als dreimal 
so viele wie im Durchschnitt der Jahre 
2001 bis 2021. 2015 war ein Jahr mit ver-
gleichsweise vielen Hitzetagen in 
Deutschland: Durchschnittlich 17,6 sol-
cher Tage zählte der Deutsche Wetter-
dienst. Die meisten Krankenhausbehand-
lungen (2 600) und vergleichsweise viele 
Todesfälle (41) aufgrund von Hitze oder 
Sonnenlicht gab es 2003 – ebenfalls ein 

Jahr mit vielen Hitzetagen in Deutschland 
(19,0).

Zahl der Behandlungen wegen 
 Flüssigkeitsmangels binnen  
20 Jahren mehr als verdoppelt

Bei hohen Temperaturen besteht ein 
höheres Risiko für Flüssigkeitsmangel. 
Vor allem für ältere Menschen ist der so-
genannte Volumenmangel immer häufi-
ger die Ursache für Krankenhausaufent-
halte und Todesfälle. Unter Volumenman-
gel versteht man Austrocknung infolge 
von unzureichender Flüssigkeitsaufnah-
me oder erhöhtem Flüssigkeitsverlust. Die 
Krankenhausbehandlungen wegen Flüs-
sigkeitsmangels haben sich innerhalb von 
20 Jahren mehr als verdoppelt (+112 %): 
Während 2001 gut 50 700 Patientinnen 

Vollstationäre Krankenhausbehandlungen mit der Diagnose Flüssigkeitsmangel
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Methodische Hinweise:

Die Angaben zu Krankenhausbehandlungen 
basieren auf der Krankenhausstatistik, jene 
zu den Todesfällen nach Todesursache auf 
der Todesursachenstatistik. Bei den Daten 
aus der Krankenhausstatistik handelt es sich 
jeweils um die Zahl der Behandlungsfälle. 
Mehrfachzählungen einer Person sind mög-
lich, falls die Patientin oder der Patient in ei-
nem Jahr aufgrund der gleichen Hauptdiag-
nose mehrfach stationär behandelt wurde.
Zur Betrachtung der Sterblichkeit der Bevöl-
kerung im Zeitverlauf wurden die Sterbefall-
zahlen herangezogen. 

und Patienten aufgrund dieser Diagnose 
stationär behandelt wurden, waren es 
2021 gut 107 500. Bei den Todesfällen 
aufgrund von Volumenmangel zeigt sich 
ein noch deutlicherer Anstieg: Im Jahr 
2021 gab es mit gut 3 500 Todesfällen 
mehr als siebenmal so viele Todesfälle wie 
20 Jahre zuvor. 2001 waren knapp 500 
Menschen infolge Flüssigkeitsmangels ge-
storben. 

Da insbesondere ältere Menschen, de-
ren Zahl in den vergangenen 20 Jahren zu-
genommen hat, von Flüssigkeitsmangel 
betroffen sind, ist der Anstieg der Kranken-
hausbehandlungen und Todesfälle mit die-
ser Diagnose teilweise auch altersbedingt.

Statistisches Bundesamt (Destatis) 

Klimawandel

Menschen, die sich oft und lange 
draußen in der Sonne aufhalten, er-

kranken öfter an hellem Hautkrebs. Be-
sonders Beschäftigte in Bauberufen, im 
Gartenbau, in Müllabfuhr und Straßen-
reinigung wie auch im Betriebsdienst an 
Straßen oder auch auf Autobahnmeiste-
reien sind betroffen. Die Haut von Men-
schen, die bei Outdoorjobs oft und lange 
draußen sind, bekommt in den „O bis 

O-Monaten“ sehr viel UV-Strahlung ab. 
Saison für dieses Risiko ist von Ostern bis 
Oktober (O bis O). 

Tipps für Menschen, die draußen 
 arbeiten:
■ Arbeiten Sie möglichst im Schatten.
■ Bedecken Sie möglichst alle Haut -

stellen mit Kleidung.
■ Cremen Sie alle unbedeckten Haut -

partien ein. Vergessen Sie dabei die 
Lippen und Ohren nicht. (Lichtschutz-
faktor mindestens 30, besser 50)

■ Tragen Sie bei der Arbeit eine Kopfbe-
deckung (Helm mit Nackenschutz, 

„Anglerhut“ mit breiter Krempe, Kap-
pe). Gesicht, Kopf, Ohren und Nacken 
sind besonders anfällig für hellen 
Hautkrebs.

Zur Information und Aufklärung 
zum Risiko und zu wirksamen Schutz-
maßnahmen stehen eine Reihe von 
 Videos zur Verfügung. 

Diese können bei Unterweisungen zum 
Thema hilfreich sein. Der VDSI e.V. hat 
 einige für Sie in einem aktuellen Beitrag 
auf der Website des VDSI zusammen -
gestellt.
www.vdsi.de 

Videotipps

UV-Strahlung schadet mehr als man denkt

C. Benning
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Hauptergebnisse auf einen Blick 

Die Umsetzung der Beschlüsse des 
125. DÄT zum Thema „Klimaschutz ist 
Gesundheitsschutz“1 ist laut den befrag-
ten Ärzt:innen im vergangenen Jahr 
kaum vorangekommen. Zwar ist der An-
teil an Ärzt:innen, die Klimaschutz- und 
-anpassungsmaßnahmen in ihrer Arbeit 
umsetzten, im Vergleich zum Vorjahr teil-
weise gestiegen, dennoch stoßen Medizi-
ner:innen schnell an die Grenzen gelten-
der Hygienevorschriften und Einkaufs- 
und Vergütungssysteme. Eine große 
Mehrheit forderte daher bessere Rahmen-
bedingungen, Anreize und Empfehlungen 
aus Politik, Selbstverwaltung und Fachge-
sellschaften, um Klimaschutz und -anpas-
sung zu verbessern. 

Viele Befragte wünschten sich entspre-
chende Fort- und Weiterbildungen, Infor-
mationen und Initiativen der Bundesärz-
tekammer (BÄK), den Landesärztekam-

Nach einer ersten Umfrage im Frühjahr 2022 hat die Stiftung Gesundheit im Auftrag des  
Centre for Planetary Health Policy (CPHP) eine zweite Befragung zu den Beschlüssen des  
125. Deutschen Ärztetages (DÄT) durchgeführt. Dabei wurde die Ärzt:innenschaft zu vier 
 Kernthemen befragt: 
1. Hitzeschutz im ärztlichen Alltag 
2. Stand der Umsetzung der Beschlüsse des 125. Deutschen Ärztetages 
3. Unterstützungsbedarf für die Umsetzung der Beschlüsse 
4. Unterstützung bei der Umsetzung durch Landesärztekammern und Fachgesellschaften 

Im Rahmen begrenzter Möglichkeiten:  
Wie Ärzt:innen Klimaschutz- und  
-anpassungsmaßnahmen umsetzen 
Auswertung einer Umfrage der Stiftung Gesundheit im Auftrag des  
Centre for Planetary Health Policy 

Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung 
bei Prof. Dr. med. Kai Kolpatzik (Kuratoriumsmit-
glied Stiftung Gesundheit), Dr. Christian Schulz, 
Kirstin Lederer, Anna Wolf und Maike Bildhauer. 
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mern und den medizinischen Fachgesell-
schaften. Bestehende Angebote für klima-
relevante Themen waren zudem vielen 
Ärzt:innen noch nicht bekannt. 

Trotz großer medialer und gesell-
schaftlicher Aufmerksamkeit im vergan-
genen Jahr, scheint ein erhöhter Hitze-
schutz in der ärztlichen Praxis kaum um-
gesetzt worden zu sein, obwohl die Mehr-
heit der Ärzt:innen gesundheitliche Aus-
wirkungen von Hitze bei den eigenen Pa-
tient:innen beobachtete. Noch immer 
fehlte es den meisten Ärzt:innen an geeig-
neten Informationsmaterialien und Fort-
bildungen. 

Im Mai findet der 127. Deutsche Ärzte-
tag statt. Dort könnte die Rolle der Ärzte-
kammern und Fachgesellschaften sowie 
die Vereinbarkeit von Nachhaltigkeit und 
Hygienevorschriften aufgegriffen wer-
den, sodass die Umsetzung von Klima-
schutz und -anpassung in der ärztlichen 
Praxis beschleunigt wird. 

Hitzeschutz muss dringend 
 verbessert werden 

Zahlreiche Folgen des Klimawandels 
zeigen sich auch in Deutschland bereits 
konkret. Vor allem zunehmende Hitzepe-
rioden stellen besonders für ältere Men-
schen, Babys und Kleinkinder, Menschen 
mit Vorerkrankungen und Menschen, die 
im Freien arbeiten, eine erhebliche Ge-

sundheitsgefahr dar. Nach 8.700 hitzeas-
soziierten Todesfällen im Jahr 2018, sind 
im Sommer 2022 laut Robert Koch Insti-
tut ca. 4.500 Menschen vorzeitig infolge 
der Hitze gestorben.2,3 

Anfang 2023 veröffentlichte der Sach-
verständigenrat zur Begutachtung der 
Entwicklung im Gesundheitswesen ein 
Gutachten zu ‚‚Resilienz im Gesundheits-
wesen‘. Dieses macht deutlich, dass ge-
sundheitsgefährdende Klimawandelfol-
gen wie Hitzeperioden gesamtgesell-
schaftlich und insbesondere im Gesund-

heitswesen besser antizipiert werden 
müssen. Akteur:innen auf allen Entschei-
dungsebenen müssen den Umgang mit 
Hitze besser vorbereiten und koordinie-
ren, so der Sachverständigenrat.4 Obwohl 
gesundheitliche Auswirkungen des Kli-
mawandels inzwischen breit im Gesund-
heitswesen diskutiert werden, steht eine 
flächendeckende Erhöhung des Hitze-
schutzes noch aus. Dies spiegelte sich 
auch in zahlreichen Debattenbeiträgen 
und Anträgen beim 125. DÄT wider. 

Die aktuelle Umfrage zeigt, dass vor 
 allem Ärzt:innen aus den Fachbereichen 
Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Der-
matologie, Psychiatrie sowie Kinder- und 
Jugendmedizin regelmäßig gesundheit -
liche Auswirkungen von Hitze bei ihren 
Patient:innen wahrnehmen (vgl. Abbil-
dung 1). 

Seit unserer Umfrage vor einem Jahr 
zeichnen sich mit Blick auf den Umgang 
mit Hitzewellen Verbesserungen ab. So 
stieg der Anteil der antwortenden Ärzt:in-
nen, die regelmäßig oder schon gelegent-
lich Patient:innen zum Umgang mit Hit-
zewellen, einschließlich veränderten (Ne-
ben-)Wirkungen von Medikamenten und 
angepasstem Alltagsverhalten, beraten 
haben von 42 auf 49 Prozent.5 Mehr als 
die Hälfte befürwortete die Einführung 
einer Abrechnungsziffer für ärztliche Hit-
zeschutzberatungen (vgl. Abbildung 2). 
Ebenfalls leicht gestiegen ist der Anteil an 
Gesundheitseinrichtungen, die nach An-
gaben der Befragten Hitzeschutzmaßnah-
men vornehmen. Dabei gaben im Verhält-
nis mehr niedergelassene und in Praxen 
angestellte Ärzt:innen an, in der eigenen 
Einrichtung Anpassungen wie gezieltes 

Methodisches Vorgehen 
Die Einladung zur Teilnahme an der Umfrage wurde von der Stiftung Gesund-
heit an 20.000 ambulant und stationär tätige Allgemein- und Fachärzt:innen 
per E-Mail gesendet, die hinsichtlich Gender, Fachgebieten, Alter sowie geo-
grafischer Verteilung repräsentativ für die niedergelassene und angestellte 
Ärzt:innenschaft in Deutschland aus dem Strukturverzeichnis der medizini-
schen Versorgung ausgewählt wurden. 

Als Erhebungsinstrument wurde ein Online-Fragebogen in Anlehnung an 
 unsere Umfrage aus dem Frühjahr 2022 konzipiert. Die Ärzt:innen aus der 
Stichprobe erhielten eine Informations-E-Mail, die einen personalisierten Link 
zum Online-Fragebogen enthielt. Die nicht incentivierte Online-Umfrage er-
folgte vom 09. bis zum 23. März 2023 – Ärzt:innen, die nach einer Woche noch 
nicht teilgenommen hatten, erhielten einmalig ein Erinnerungsschreiben. 

Die vier Fragen im Online-Fragebogen basieren auf bisherigen Befragungs -
ergebnissen und Schwerpunkten der Beschlüsse des DÄT. 

Stiftung Gesundheit 
Wissen ist die beste Medizin – angespornt von diesem Gedanken setzt sich die 
Stiftung Gesundheit mit Sitz in Hamburg bundesweit und unabhängig seit 
mehr als 25 Jahren für Transparenz im Gesundheitswesen ein und bietet Ver-
brauchern praktische Orientierungshilfe. Neben ihren satzungsgemäßen Auf-
gaben führt die Stiftung Gesundheit kontinuierlich Studien durch, wie etwa 
seit 2005 die Studienreihe „Ärztinnen und Ärzte im Zukunftsmarkt Gesund-
heit“. Dabei erfasst die Stiftung Stimmung, Meinungen und Erfahrungen der 
Ärzteschaft und liefert Ergebnisse zu aktuellen Fragestellungen. Als Basis für 
zahlreiche Services dient das Strukturverzeichnis der medizinischen Versor-
gung, das die Stiftung mit großer Sorgfalt aktuell hält und stetig weiterentwi-
ckelt. Die Mehrzahl der gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen be-
zieht Informationen aus dem Verzeichnis. Damit versorgt die Stiftung Gesund-
heit rund 75 Millionen Versicherte in Deutschland. 

Centre for Planetary Health Policy 
Ende 2021 gründete KLUG das „Centre for Planetary Health Policy“ (CPHP). 
Als Denkfabrik ist das CPHP ein Ort der wissenschaftlichen Politikberatung 
zum Thema Gesundheit innerhalb planetarer Grenzen. Das CPHP arbeitet mit 
 einem interdisziplinären, systemischen Ansatz, welcher der Wechselwirkung 
zwischen Klimawandel, Biodiversität, Nachhaltigkeit und Gesundheit gerecht 
wird, und berät Entscheidungstragende im Gesundheitswesen und in der 
 Gesundheitspolitik.
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Stärkung der präventionsorientierten, 
ressourcen-schonenden Zuwendungsme-
dizin, wie ein Beschluss des 125. DÄT be-
tont. Unsere Umfrage zeigt, das 42 Pro-
zent der Ärzt:innen dies bereits in der ei-
genen Arbeit umsetzten. Knapp ein Vier-
tel der Befragten, von denen 43 Prozent in 
Kliniken tätig waren, stufte dies als nicht 
relevant ein. Dies spiegelt ein ärztliches 
Selbstverständnis wider, dessen Fokus 
mehr auf der Behandlung von Sympto-
men und weniger auf Prävention liegt. 

Über die Hälfte der Befragten hatte für 
die eigene Einrichtung bereits Konzepte 
zur Reduktion des Verbrauches von Ener-
gie und Material, Verpackungen und wei-
teren Ressourcen eingeführt, darunter 69 
Prozent niedergelassene oder in Praxen 
angestellte Ärzt:innen. Für Hausärzt:in-
nen liegt das Positionspapier ‚‚Der Klima-
wandel ist die größte Bedrohung für die 
globale Gesundheit im 21. Jhd – Haus-
ärzt*innen sind gefragt!‘ der Deutschen 
Gesellschaft für Allgemeinmedizin und 
Familienmedizin (DEGAM) vor.6 Ein von 
der Deutschen Allianz Klimawandel und 
Gesundheit e.V. (KLUG) initiiertes Pra-
xennetzwerk7 gilt zudem als Praxisbei-
spiel für die Umsetzung von Klimaschutz-
maßnahmen, für das unter anderem beim 
deutschen deutschen Hausärztetag ge-
worben wurde. 

Klare Empfehlungen und Leitfäden 
gewünscht 

Die aktuelle Umfrage bestätigte er-
neut, dass Ärzt:innen sich Leitlinien und 
Empfehlungen zu nachhaltigen Arbeits-
weisen und zum klimabewussten Umgang 
mit Medizinprodukten wünschen. Vor al-
lem die Vereinbarkeit mit Hygienevor-
schriften ist mit Blick auf Mehrwegpro-
dukte ein wiederkehrendes Thema, wel-
ches die entsprechenden Fachgesellschaf-
ten adressieren sollten. 

82 Prozent der antwortenden Ärzt:in-
nen fänden Leitlinien zum ressourcen-
schonenden Umgang mit Medikamenten 
und Medizinprodukten hilfreich. Dieser 
Aspekt ist auf dem Weg zu einem klima-
neutralen Gesundheitssystem besonders 
wichtig, da etwa 70 Prozent der Emissio-

Lüften, Verschattung, Verschiebung von 
Sprechzeiten in die Morgen- und/oder 
Abendstunden vorgenommen zu haben. 
Fast die Hälfte hat jedoch noch immer kei-
ne regelmäßigen Hitzeschutzmaßnah-
men ergriffen, was auf darauf hindeutet, 
dass weiterhin ein sehr hoher Handlungs- 
und Aufklärungsbedarf besteht. 

Mehr persönliche Bemühungen 
 unter hemmenden Rahmen -
bedingungen 

Gefragt nach der Umsetzung der beim 
125. DÄT beschlossenen ärztlichen Kli-
maschutz-und -anpassungsmaßnahmen, 
zeigte sich ein gemischtes Bild (vgl. Abbil-
dung 3). Auf der einen Seite integrierten 
viele Ärzt:innen Klimaschutz und Aufklä-
rung über gesundheitliche Folgen des Kli-
mawandels bereits in ihren Arbeitsalltag. 
Andererseits haben sich die Rahmenbe-
dingungen kaum verändert, vor allem im 
Hinblick auf die großen Emissionsanteile 
im Bereich der Lieferketten von Arznei-
mitteln, Medizintechnik und anderen Me-
dizinprodukten, Bestimmungen und An-
reize für den Einkauf im Gesundheitswe-
sen, Priorisierung und Vergütung von Prä-
vention und Zuwendungsmedizin. 

Ein besonders großes Potential zur Re-
duktion von Krankheitslast, Ressourcen-
verbrauch und Emissionen liegt in der 

Tabelle 1: Rücklaufquote
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Abbildung 1: Umgang mit Hitzewellen im ärztlichen Alltag 
Zur vereinfachten Darstellung werden Antworten ohne Angabe nicht dargestellt. Die Zahlen 

sind gerundet, so dass sich die Prozentsätze möglicherweise nicht auf 100 % summieren. 
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nen entlang der Lieferketten entstehen 
und Daten zu deren Umwelt- und Klima-
bilanz meist fehlen. Für Mediziner:innen 
ist es entsprechend oft nicht möglich, die 
Umweltauswirkungen einzelner Medika-
mente oder Medizinprodukte bei gleich-
wertigen Therapiealternativen zu berück-
sichtigen. Die Gesetzgebung sollte dahin-
gehend verbessert werden, dass die Um-
weltrisikoprüfung für die Zulassung von 
neuen Arzneimitteln zulassungsrelevant 
wird, Hersteller die Klima- und Umweltbi-
lanz von Produkten transparent machen 
und so gering wie möglich halten sollten 
und sachgerechte Entsorgung erleichtert 
wird.8,9 

Etwa zwei Drittel der Befragten hielten 
darüber hinaus Fort- und Weiterbildun-
gen zu Klimawandelfolgen, einem ge-
sundheits-und klimafreundlichen Lebens-
stil und Gesundheitskompetenz für hilf-
reich. Dies war auch eine der Handlungs-
empfehlungen des Leitantrages ‚‚Gesund-
heitsversorgung im Zeichen von Planeta-
ry Health“ der Hauptversammlung des 
Hartmannbundes im vergangenen Jahr.10 
Die BÄK hat bereits ihr Curriculum zum 
Thema Klimawandel und Gesundheit mit 
der Zielsetzung „Ärzte zu befähigen, 

Krankheiten, die aufgrund des Klimawan-
dels verstärkt auftreten können, zu erken-
nen und differenzialdiagnostisch in Be-
tracht zu ziehen sowie gezielt präventive 
Maßnahmen anzuleiten“ im letzten Jahr 
überarbeitet.11 Die Wirkung dieses Curri-

culums wird sich erst in den nächsten Jah-
ren in Gänze zeigen. 

Fast die Hälfte der Befragten beriet Pa-
tient:innen bereits über eine gesundheits-
fördernde Ernährungsweise oder planten, 
dies in Zukunft zu tun. Eine überwiegend 
pflanzenbasierte Ernährungsweise hat ei-
nen erheblichen gesundheitsfördernden 
Einfluss auf viele nicht-übertragbare Er-
krankungen. Weiterhin reduziert sie ne-
ben Treibhausgasemissionen auch den 
Biodiversitätsverlust, schont Wasser- und 
Landnutzung sowie den Eintrag von Pesti-
ziden, Nitrat und anderen Stoffen in die 
Umwelt. Einige Befragte wiesen in ihren 
Freitextantworten auf das Potential der 
Planetary Health Dieti sowohl für Pa-
tient:innen als auch in der Gemein-
schaftsverpflegung im Krankenhaus hin. 
Dies geht auch aus den Umfrageergebnis-
sen der Universität Erfurt hervor, die zeig-
ten, dass einer deutlichen Mehrheit der 
Befragten der PACE Studie gesunde und 
klimafreundliche Verpflegung am Ar-

Abbildung 2: Klimaschutz und -anpassung im ärztlichen Alltag: Was sich Ärzt:innen wünschen 
Dargestellt wird die Prozentzahl der Befragten, die die jeweiligen Antwortmöglichkeiten als 
„sehr hilfreich“ oder „eher hilfreich“ ausgewählt haben. 
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Die Planetary Health Diet ist eine 
gesundheits-und umweltfreundli-
che Ernährungsweise, die von 
Wissenschaftle:innen der EAT 
Lancet Kommission erarbeitet 
wurde. 

Abbildung 3: Eigene Umsetzung der Ärztetags-Beschlüsse 
Zur vereinfachten Darstellung werden Antworten ohne Angabe nicht dargestellt. Die Zahlen 
sind gerundet, so dass sich die Prozentsätze möglicherweise nicht auf 100 % summieren 
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beitsplatz sowie Gemeinschaftseinrich-
tungen wichtig ist.12 Der Hartmannbund 
hatte 2022 beschlossen, die Verbreitung 
einer pflanzenbasierten Ernährungsweise 
zu fördern.13 

Landesärztekammern und Fach -
gesellschaften könnten mehr tun 

In diesem Jahr fragten wir auch ge-
zielt, welche Unterstützung Ärzt:innen 
von ihren Landesärztekammern (LÄK) 
und Fachgesellschaften zur Umsetzung 
der Beschlüsse des 125. DÄT bekommen. 
Insgesamt besteht hier noch großes Po-
tential. 

So gaben nur 19 Prozent bzw. 21 Pro-
zent der Befragten an, Fort- und Weiter-
bildungen von ihrer LÄK oder Fachgesell-
schaft zum Thema Klimawandel zu ken-
nen. Nur 12 Prozent wussten von Infor-
mationen oder Empfehlungen ihrer LÄK 
zur Stärkung von ressourcenschonender, 
präventionsorientierter Zuwendungsme-
dizin. Selbst eine Erklärung seitens der 
LÄK zum Thema Klimaschutz mit konkre-
ten Maßnahmen für den eigenen Wir-
kungsbereich kannten nur 14 Prozent der 
Befragten (vgl. Abbildung 4). 

Zwischen den LÄK gibt es hierbei aller-
dings erhebliche Unterschiede: Blicken 

wir auf die drei größten Bundesländer, so 
gaben acht Prozent der in Bayern ansässi-
gen Befragten an, dass ihre Landesärzte-
kammer Reisekostenbestimmungen da-
hingehend geändert hat, dass klima-
freundliche Reisemittel bevorzugt wer-
den. Aus NRW bestätigte dies hingegen 
niemand. Auch Fort- und Weiterbildun-
gen ihrer LÄK zum Thema Klimawandel 
und Gesundheit waren nur elf Prozent der 
Befragten aus NRW bekannt, dagegen 33 
Prozent der Befragten aus Baden-Würt-
temberg. 

Ein ähnliches Bild zeigt sich in Bezug 
auf die Versorgungswerke, die als institu-
tionelle Investoren Einfluss auf realwirt-
schaftliche Aktivitäten nehmen können. 
Durch entsprechende Strategien lassen 
sich einerseits durch die Klimakrise be-
dingte ökonomische Risiken für das Port-
folio reduzieren, andererseits können sie 
negativen gesundheitlichen Risiken durch 
bestimmte Industriesektoren entgegen-
wirken. In diesem Kontext forderte ein 
Antrag auf dem 125. DÄT die Versor-
gungswerke zu nachhaltigem Investment 
auf. Nur zwölf Prozent der Befragten aus 
Bayern bejahten, dass ihr Versorgungs-
werk eine Strategie habe, um die klima- 
und gesundheitsschädliche Wirkung der 

Anlage ihrer Versichertengelder zu mini-
mieren und das Renditerisiko durch die 
Klimakrise zu reduzieren. In Baden-Würt-
temberg waren es sechs Prozent. In NRW 
bejahte dies nur eine einzige Person. 

Befragte, die angaben Fort- und Wei-
terbildungen oder Informationsmateria-
lien zu klimarelevanten Themen oder 
Leitlinien und Empfehlungen ihrer Fach-
gesellschaft zum ressourcenschonenden 
und ökologisch nachhaltigen Arbeiten zu 
kennen, kamen vor allem aus den Fachbe-
reichen Allgemeinmedizin, Anästhesiolo-
gie, Kinder- und Jugendmedizin, Innere 
Medizin, Dermatologie, Psychosomati-
sche Medizin und Psychotherapie sowie 
Psychiatrie und Psychotherapie. 

Die Integration von gesundheitlichen 
Klimawandelfolgen und Nachhaltigkeits-
zielen in Leitlinien wurde auch beim dies-
jährigen Kongress für evidenzbasierte 
Medizin diskutiert, welcher den Schwer-
punkt „Gesundheit und Klima – EbM für 
die Zukunft“ hatte.14 Um die Folgen des 
Klimawandels stärker in der evidenzba-
sierten Medizin abzubilden, ist eine me-
thodische Ausweitung der Gesundheits-
folgenabschätzung notwendig, die auch 
Folgen für die Umwelt berücksichtigt. 

Viele Befragte erläuterten, dass die 
derzeitigen Vergütungssysteme, Hygiene-
vorschriften, aber z.B. auch das neue Me-
dizinproduktegesetz der Bevorzugung 
von nachhaltigen Produkten und einer 
sprechenden, präventionsorientierten 
Medizin im Wege stünden. Einige äußer-
ten darüber hinaus Frustration über zu 
wenig Engagement und Handlungswillen 
seitens der Politik, der Industrie und Kli-
nikträgern. Ärzt:innen beklagten, dass sie 
keinen Einfluss auf den Einkauf oder 
Maßnahmen zum Klima- und Hitzeschutz 
ihrer Klinik oder ihres Medizinischen Ver-
sorgungszentrums (MVZ) hätten und die-
se Aspekte von der Geschäftsführung als 
zu teuer und nicht wichtig genug angese-
hen würden. Dies bestätigt die Erkennt-
nisse unserer Umfrage im Herbst 2022, 
die bei vielen Führungskräften im Ge-
sundheitswesen einen Mangel an Wissen 
und Anreizen sowie eine unzureichende 
Umsetzung von Klimaschutz- und -anpas-
sungsmöglichkeiten feststellte.15 

In der aktuellen Umfrage wurden Bei-
spiele und Vorschläge für die Umsetzung 
von nachhaltigen Lösungen in der Praxis 
genannt. So vernetzten sich einzelne 
Ärzt:innen bereits mit Kolleg:innen zu kli-
marelevanten Themen. Andere wünsch-
ten sich dafür passende Netzwerke mit Fo-

Abbildung 4: Unterstützung der Landesärztekammern und Fachgesellschaften 
Zur vereinfachten Darstellung werden Antworten ohne Angabe nicht dargestellt. Die Zahlen 

sind gerundet, so dass sich die Prozentsätze möglicherweise nicht auf 100 % summieren. 
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kus auf konkrete Projekte, beispielsweise 
von den Kassenärztlichen Vereinigungen. 
Auch wurde vorgeschlagen, klimarele-
vante Aspekte in das Qualitätsmanage-
ment zu integrieren. In Bezug auf klima-
freundliche Gebäude wurden notwendige 
finanzielle Anreize für Gebäudesanierung 
sowie Vorgaben zum klimafreundlichen 
(Neu-)Bauen hingewiesen. 

Unsere Umfrage zeigte auch, dass eine 
Minderheit der Ärzt:innenschaft Klima-
schutz ablehnt oder zumindest keine Rol-
le für Maßnahmen im Gesundheitssektor 
sieht. Deutlich mehr Befragte beschrieben 
fehlende Kapazitäten und Ressourcen 
aufgrund von finanziellem und zeitli-
chem Druck als Barrieren für den Ausbau 
von Klimaschutz und -anpassung. 

Handlungsempfehlungen für 
 Entscheidungsträger:innen im 
 Gesundheitswesen

1. Klimaschutz und -resilienz im ei-
genen Wirkungsbereich voranbringen 

Auch wenn zahlreiche Rahmenbedin-
gen vom Gesetzgeber angepasst werden 
müssen: medizinische Fachgesellschaften 
und Verbände haben ebenso wie die Ärz-
tekammern viele ungenutzte Potentiale, 
um Informationen, Aufklärung, Fort- und 
Weiterbildungen sowie Empfehlungen 
zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsaspek-
ten in ihren Fachbereichen voranzubrin-
gen. Einige gehen hier mit gutem Beispiel 
voran und können als Vorbild dienen. 
Auch die Versorgungswerke sollten ihrer 
Verantwortung nachkommen und Strate-
gien ausarbeiten, um klima- und gesund-
heitsschädliche Wirkungen der Anlagen 
von Versicherungsgeldern der Ärzt:innen 
zu minimieren. 

2. Hitzeschutz umsetzen 
Beratung und Anpassungsmaßnahmen 

zum Hitzeschutz sollten dringend in allen 
Pflege-und Gesundheitseinrichtungen 
umgesetzt werden. Noch immer fehlt es 
an Informationsmaterialien, die in Pra-
xen, Kliniken, Gesundheits- und Pflege-
einrichtungen an Mitarbeitende, Pa-
tient:innen und Angehörige verteilt wer-
den können. Auch Fortbildungen zu fach-
spezifischen Aspekten zum Umgang mit 
Hitzeperioden, in denen auch ärztliche 
Beratung zum Umgang mit Hitzewellen 
adressiert werden können, sollten ver-
stärkt angeboten werden – vor, während 
und nach Hitzeperioden. 

3. Klimafreundliche Rahmenbedin-
gungen schaffen 

Der Klimawandel wird im gesundheit-
lichen Kontext inzwischen breit diskutiert 
und viele Institutionen und Akteur:innen 
benennen die Bedeutung und Dringlich-
keit des Handelns. Gleichzeitig hat sich an 
den Rahmenbedingungen, die effektive 
Klimaschutz- und -anpassungsmaßnah-
men im Gesundheitswesen ermöglichen 
würden, bislang kaum etwas getan. Der 
Klimapakt Gesundheit,16 der Ende 2022 
vom Bundesgesundheitsministerium und 
Einrichtungen der Selbstverwaltung ge-
schlossen wurde, könnte dabei eine wich-
tige Rolle spielen, sofern er mit konkreten 
Maßnahmen unterfüttert wird. 

4. Ressourcenschonende, präventi-
onsorientierte Zuwendungsmedizin er-
möglichen 

Vielen Mediziner:innen fehlen Anrei-
ze, Zeit und Ressourcen für Behandlun-
gen, bei denen die langfristige Gesund-
heitsförderung, individuelle Bedürfnisse 
der Patient:innen und die Gesprächs- und 
Verhaltensebene priorisiert wird. Entspre-
chende Änderungen im Abrechnungssys-
tem und in der Priorisierung im Gesund-
heitssystem hätte sowohl für die Gesund-
heit der Patient:innen, die Arbeitszufrie-
denheit der Ärzt:innen als auch die Um-
welt große Vorteile. 
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Unter freiem Himmel:  
von Hitzeschlag bis Hautkrebs

Ob Bademeisterin oder Landschafts-
gärtner, ob Bauarbeiter oder Zoomitar-
beiterin – im Sommer sind in Deutschland 
laut Schätzungen mehr als 2,7 Millionen 
Beschäftigte den Gefahren durch große 
Hitze direkt ausgesetzt, so das Landesin-
stitut für Arbeitsgestaltung des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Der Arbeitgeber hat 
dabei eine besondere Fürsorgepflicht. Im 
Rahmen der sogenannten Gefährdungs-
beurteilung ist er verpflichtet, die konkre-
ten Arbeitsbedingungen genau zu prüfen 
– und Schutzmaßnahmen zu ergreifen: 
das kann vom Angebot an Sonnencreme 
über Sonnenbrillen oder Schutzkleidung 
bis hin zum Aufbau schattenspendender 
Unterstände etwa für die Aufsicht im 
Schwimmbad reichen. Doch damit nicht 
genug. Der Arbeitgeber ist auch verpflich-
tet, die Mitarbeitenden aufzuklären: „Da-
für sollte einmal im Jahr eine Unterwei-
sung der Mitarbeitenden erfolgen – und 
die betriebliche Vorsorge ‚Natürliche UV-
Strahlung‘ angeboten werden“, sagt Dr. 
Nußbeck. Gleichzeitig weist sie auch da-
rauf hin, dass diese Vorsorge selbstver-
ständlich die regelmäßige Hautkrebsvor-
sorge beim Hautarzt nur ergänzen aber 
nicht ersetzen kann.

Es gibt kein Hitzefrei im Büro

Nicht nur auf die direkten Gefahren 
durch Sonneneinstrahlung – von der ver-
stärkten Hautalterung durch UV-A Strah-
lung bis zur Zunahme von Krebserkran-
kungen durch die UV-B Strahlung – soll-
ten Arbeitgeber achten. Auch hohe Tem-
peraturen am Arbeitsplatz können für Be-
schäftigten zur Belastung werden. „Sie 
führen im besten Fall zu sinkender Leis-
tungsfähigkeit und -bereitschaft, im 
schlimmsten Fall jedoch zu Unfällen“, 
warnt Dr. Christina Nußbeck. Laut Ar-
beitsstättenregel soll die Lufttemperatur 
in Arbeits- und Sozialräumen 26 °C nicht 
überschreiten – in nicht klimatisierten Ar-
beitsräumen ist dies schnell erreicht. Ei-
nen Rechtsanspruch auf klimatisierte 
Räume oder „Hitzefrei“ gibt es zwar nicht. 
Der Arbeitgeber ist jedoch dazu verpflich-
tet, die Arbeit so zu gestalten, dass eine 
Gefährdung für Leben und Gesundheit 
möglichst vermieden wird und verblei-
bende Gefährdungen geringgehalten 
 werden.

Was kann ein Arbeitgeber also tun?
Lüften Sie etwa die Arbeitsräume in 

der Nacht oder in den frühen Morgen-
stunden. Stellen Sie Ventilatoren zur Ver-
fügung. Besonders wichtig ist ein effekti-

ver Sonnenschutz, damit sich Innenräu-
me erst gar nicht so stark erhitzen. Sehr 
wirkungsvoll sind etwa außenliegende Ja-
lousien oder hinterlüftete Markisen; in-
nenliegende Rollos sollten aus hellem 
oder hoch reflektierendem Material be-
stehen. Klimaanlagen versprechen in vie-
len Fällen schnelle Kühlung, doch auch 
hier sollte mit Bedacht vorgegangen wer-
den. Die Arbeitsmedizinerin rät, bei ho-
hen Außenlufttemperaturen die Differenz 
zur Raumlufttemperatur nicht zu groß 
einzustellen – ansonsten droht ein Kreis-
laufkollaps beim Verlassen des gekühlten 
Raumes. Und: „Bei unsachgemäßem Be-
trieb kann die Gesundheit etwa durch 
Zugluft oder Keimbelastung gefährdet 
werden.“

Ähnlich wie beim Umgang mit direkter 
Sonneneinstrahlung können die Mitarbei-
tenden selbst auch etwas für einen kühlen 
Kopf tun. So hilft etwa, regelmäßig die Ar-
me unter laufendem Wasser zu kühlen 
oder kühlende Tücher und Umschläge zu 
nutzen. Schweißaufnehmende oder 
schnell Schweiß abtransportierende Klei-
dung hilft zudem, einen Wärmestau ver-
meiden. An Arbeitsplätzen mit großer 
Hitzebelastung können auch spezielle 
Kühlwesten sowie Arm- und Beinman-
schetten getragen werden.

Der Arbeitgeber sollte zudem gemein-
sam mit den Mitarbeitenden prüfen, ob 
bestimmte Aufgaben früher erledigt wer-
den können oder ob zusätzliche kurze 
Pausen möglich sind. Und auch, wie si-
chergestellt werden kann, dass die Mitar-
beitenden an heißen Tagen auch ausrei-
chend Flüssigkeit zu sich nehmen. Die Ar-
beitsmedizinerin empfiehlt, rechtzeitig 
noch vor dem Durst und ausreichend zu 
trinken. Das bedeutet je nach Körpermas-
se und Schweißabgabe 1,8 bis 2,5 Liter 
täglich, bei körperlicher Arbeit und star-
ker Hitze entsprechend mehr. 

B·A·D

Direkte Sonneneinstrahlung und starke Hitze machen in diesen Tagen vielen Menschen zu 
schaffen – auch und gerade bei der Arbeit. Welche Gefahren drohen und welche Verant-
wortung Arbeitgeber für ihre Beschäftigen haben, erläutert B·A·D-Arbeitsmedizinerin  
Dr. Christina Nußbeck.

Warum die Hitze auch ein Thema  
für Arbeitgeber ist
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Es ist Urlaubszeit, die Sonne scheint, 
die Temperaturen klettern stetig Rich-

tung 30 Grad – aber nicht nur uns macht 
zu viel sommerliche Hitze gelegentlich zu 
schaffen, auch Smartphones kommen mit 
zu viel Sonne zuweilen nicht gut klar. 
„Liegt das Handy zu lange in der prallen 
Sonne, können insbesondere empfindli-
che Bauteile wie Akku und Display Scha-
den nehmen. Eine verringerte Leistung, 
eine kürzere Lebensdauer des Geräts oder 
sogar Datenverlust wegen plötzlichem 
Herunterfahren können die Folgen sein“, 
sagt Dr. Sebastian Klöß, Bereichsleiter 
Consumer Technology beim Digitalver-
band Bitkom. Damit das nicht passiert, 
gibt Bitkom sieben Tipps, wie das 
Smartphone auch bei hohen Temperatu-
ren gut durch den Sommer kommt: 

1. Intensive Nutzung vermeiden: Foto-
grafieren, navigieren, kommunizieren 
– das Smartphone ist zwar im Urlaub 
ein oft genutzter Begleiter, aber beson-
ders Spiele und soziale Medien mit 
grafikintensiven Anwendungen, Or-
tungsdienste oder das Streamen und 
Aufnehmen von Videos können das Ge-
rät zusätzlich belasten. Deshalb im Ur-
laub besser darauf verzichten und mal 
im wahrsten Sinne des Wortes: ab-
schalten. 

2. Flugmodus nutzen: „Wenn das 
Smartphone nicht aktiv verwendet 
wird, empfiehlt es sich, den Flugmo-
dus einzuschalten. Dadurch werden 
die drahtlosen Verbindungen deakti-
viert, was Energieverbrauch und die 
Wärmeerzeugung reduziert“, so Klöß. 

3. Schutzhülle entfernen: Ob aus Plastik 
oder Metall – sie schützen zwar gegen 
Staub, Sand und Feuchtigkeit, können 
aber auch dazu führen, dass Hitze 
nicht richtig entweichen kann. Wenn 
das Smartphone dazu neigt, sich 
schnell aufzuheizen, vorübergehend 
auf die Schutzhülle verzichten. 

4. Handy richtig lagern: Am wohlsten 
fühlt sich das Smartphone bei Raum-
temperatur. Gerade auf dem Armatu-
renbrett im Auto oder ungeschützt auf 
dem Handtuch in der Mittagssonne 
kann es aber schnell heißer werden. 
Auch die Hosentasche empfiehlt sich 
wegen der zusätzlichen Körperwärme 
nicht. Gut aufgehoben ist das 
Smartphone beispielsweise in einem 
Rucksack oder abgedeckt mit einem 
Tuch. 
 
 

5. Handy nur kühl aufladen: Gerade 
wenn es bereits warmgelaufen ist, soll-
te das Handy nicht geladen werden. 
„Da der Akku vor allem beim Schnellla-
den Eigenwärme entwickelt, kann ein 
bereits heißes Handy dadurch zusätz-
lich belastet werden“, so Klöß. 

6. Zu spät – Smartphone schon überhitzt? 
Apps schließen, ausschalten und ab 
damit in den Schatten. Aber Vorsicht, 
bloß nicht in den Kühlschrank oder 
Tiefkühler! Nicht nur kann extreme 
Kälte das Smartphone ebenfalls schä-
digen, der abrupte Temperaturunter-
schied kann auch Kondensation im In-
neren des Geräts verursachen. 

7. Denn nicht nur Hitze, auch Wasser 
kann dem Handy schaden: Dafür muss 
das Handy nicht einmal direkt ins Was-
ser fallen. Klöß: „Schon eine hohe Luft-
feuchtigkeit reicht für Schäden aus, 
und vor allem Salzwasser kann zu Kor-
rosion führen, selbst bei solchen Gerä-
ten, die an und für sich als wasserdicht 
gelten. Wer auf Nummer sicher gehen 
will, nutzt entsprechende Outdoorhül-
len.“ 

Bitkom

Handy im Hochsommer

So übersteht das Smartphone die Hitze
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Auswertungen der BAuA-Arbeitszeitbe-
fragung 2021 von rund 20.000 Er-

werbstätigen in Deutschland zeigen: Über 
die Hälfte der Beschäftigten hat während 
der Pandemie zumindest teilweise von zu-
hause gearbeitet. Dabei haben Beschäftig-
te mit einer betrieblichen Vereinbarung 
zum Arbeiten von zuhause insgesamt bes-
sere Arbeitsbedingungen. So wird ersicht-
lich, dass betriebliche Regelungen einer 
Entgrenzung der Arbeit entgegenwirken 
können. Diese und weitere Ergebnisse hat 
die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) in einem Kom-
paktbericht zur „Arbeit von zuhause“ ver-
öffentlicht.

In den letzten Jahren hat die Zahl der 
Beschäftigten, die eine Vereinbarung zum 
Arbeiten von zuhause haben, zugenom-
men. So hatten im Jahr 2021 ein Drittel 
der Beschäftigten eine betriebliche Ver-
einbarung (2019: 19 Prozent; 2017: 12 
Prozent). Knapp ein Viertel der Beschäf-
tigten arbeiteten dagegen regelmäßig 
 ohne Vereinbarung von zuhause. Ob Be-
schäftigte von zuhause arbeiten können, 
hängt dabei auch von der jeweiligen Tä-
tigkeit ab. So arbeiten Beschäftigte im 
Handwerk besonders selten von zuhause 
und verfügen deutlich seltener über eine 
betriebliche Vereinbarung. 

Besonders Beschäftigte, die haupt-
sächlich an einem Büroarbeitsplatz tätig 
sind, arbeiten häufig von zuhause, dies 
oft mit einer Vereinbarung (60 Prozent). 
Ein Vergleich zwischen Bürobeschäftigten 
mit und ohne Vereinbarung zum Arbeiten 
von zuhause zeigt jedoch Unterschiede 
hinsichtlich der Arbeitsintensität und ei-
ner zeitlichen Entgrenzung. Vor allem Bü-
robeschäftigte, die ohne Vereinbarung 
von zuhause arbeiten, berichten von einer 
hohen Arbeitsintensität.

Sie geben sowohl häufiger Termin- 
oder Leistungsdruck als auch eine Über-
forderung durch die Arbeitsmenge an als 
Bürobeschäftigte mit einer Vereinbarung. 
Zudem geht für sie das Arbeiten von zu-
hause häufiger mit einer stärkeren Ent-

grenzung von Arbeit und Freizeit einher. 
So berichten Bürobeschäftigte ohne be-
triebliche Vereinbarung häufiger von lan-
gen Arbeitszeiten (ab 48 Stunden pro Wo-
che), Überstunden (mehr als 2 Stunden 
pro Woche) und verkürzten Ruhezeiten 
sowie dem Ausfall von Pausen. Über Ar-
beitszeiten, die außerhalb von 7 und 19 
Uhr liegen, berichten hingegen häufiger 
Bürobeschäftigte, die nur im Betrieb ar-
beiten.

Für eine gesundheitsförderliche Ge-
staltung der Arbeit von zuhause spielt ne-
ben einer betrieblichen Vereinbarung 
auch die Erfassung der Arbeitszeit eine 
Rolle. Ergebnisse der aktuellen BAuA-Ar-
beitszeitbefragung zeigen, dass die Ar-

beitszeit, die zuhause geleistet wird, selte-
ner erfasst wird (64 Prozent) als die Ar-
beitszeit insgesamt (79 Prozent). Unter 
Bürobeschäftigten liegt der Anteil der Ar-
beitszeiterfassung zuhause bei 71 Pro-
zent. Bei Bürobeschäftigten mit einer be-
trieblichen Vereinbarung liegt der Anteil 
etwas höher (75 Prozent).

Weitere Ergebnisse zum Thema „Ar-
beit von zuhause“ sind in einem baua: Be-
richt kompakt zusammengefasst. Dieser 
kann als PDF in deutscher und englischer 
Sprache von der Internetseite der BAuA 
heruntergeladen werden: 
www.baua.de/publikationen. 

BAuA

Arbeiten von zuhause sollte betrieblich 
 geregelt sein
Auswertungen der BAuA-Arbeitszeitbefragung 2021 zeigen:  
Ohne betriebliche Vereinbarung steigt Risiko einer Entgrenzung der Arbeit
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Die Arbeit im Homeoffice leert viele 
Büros in Deutschland. Das geht aus 

einer aktuellen Umfrage des ifo Instituts 
hervor. „Aktuell sind 12,3 Prozent aller 
Arbeitsplätze vor Ort an einem durch-
schnittlichen Tag wegen Homeoffice nicht 
ausgelastet. Vor Corona im Jahr 2019 wa-
ren es nur 4,6 Prozent“, sagt ifo-Experte 
Simon Krause. „Der Anteil der ungenutz-
ten Arbeitsplätze in den Büros hat sich al-
so etwa verdreifacht.“

Hinter den Durchschnittszahlen ver-
bergen sich große Unterschiede. Im 
Dienstleistungssektor stieg der Anteil von 
6,2 auf 16,8 Prozent. Im Verarbeitenden 
Gewerbe nahm der Anteil zu von 3,1 Pro-
zent im Jahr 2019 auf aktuell 9,6 Prozent. 
Im Handel ist die Zunahme von 3,2 auf 
5,8 Prozent begrenzt, ebenso wie im Bau-
hauptgewerbe von 1,7 auf 2,5 Prozent. 
Besonders leere Büros finden sich in den 
Branchen Informationstechnik, Werbung 
und Marktforschung, Unternehmensbera-
tung sowie in der Pharmaindustrie.

„Etwa ein Viertel der Beschäftigten ar-
beitet regelmäßig im Homeoffice. Man-
che Firmen wandeln leere Büros um in 
Coworking-Spaces für mehr persönlichen 
Austausch an den Präsenztagen. Andere 
Unternehmen verringern ihren Flächen-
bedarf, um Kosten für die nicht genutzten 
Büros einzusparen. Dies kann Folgen für 
den Immobilienmarkt haben, der wegen 

gestiegener Zinsen und Baukosten ohne-
hin unter Druck steht. Außerdem trifft 
der Rückgang der Büronutzung die In-
nenstädte besonders stark. Dort gibt es 
überdurchschnittlich viele Büros, und die 
Geschäfte dort leiden wegen Homeoffice 
zudem unter niedrigeren Einzelhandels-
umsätzen“, sagt Krause.

Dreimal mehr ungenutzte Büros als vor Corona 

Abbildung 1: Nutzung von Homeoffice
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Drei von vier Beschäftigten bei IT-
Dienstleistern nutzen Homeoffice 

Bei IT-Dienstleistern wird besonders 
häufig von zuhause gearbeitet. Das geht 
aus den ifo-Umfragen hervor. Im Februar 
stieg dort der Anteil der Beschäftigten, 
die zumindest teilweise von zuhause ar-
beiten, auf 73,4 Prozent, nach 71,7 Pro-
zent im November. Auch in der Unterneh-
mensberatung (70,7) sowie in der Wer-
bung und Marktforschung (55,2) ist das 
Heimbüro stark verbreitet. „Insgesamt 
stabilisiert sich der Anteil in der deut-
schen Wirtschaft bei rund 25 Prozent der 
Beschäftigten. Wir sehen seit Aufhebung 
der Homeofficepflicht Ende März letzten 
Jahres keine Veränderung“, sagt Jean-
Victor Alipour, Experte für Homeoffice 
beim ifo Institut. 

Im Verarbeitenden Gewerbe bieten vor 
allem die Hersteller von Bekleidung (28,8 
Prozent) und die Automobilindustrie 
(27,3 Prozent) die Arbeit von zuhause an. 
„Auf der anderen Seite gibt es Tätigkei-
ten, die einfach nicht mit Homeoffice ver-
einbar sind“, sagt Alipour. In der Gastro-
nomie ist der Anteil der Beschäftigten auf 
1,6 Prozent gefallen, nach 2,3 Prozent im 
November. Auch in der Beherbergung 
(2,3) und im Holzgewerbe (4,1) blieben 
die Quoten niedrig. 

Insgesamt arbeiten unter den Dienst-
leistern 35,6 Prozent der Beschäftigten 
zumindest teilweise aus dem Homeoffice. 
Im Großhandel und im Verarbeitenden 
Gewerbe waren es knapp 16 Prozent. Im 
Einzelhandel und in der Baubranche fast 
6 Prozent.

Abbildung 2: Nutzung von Homeoffice im Dienstleistungssektor
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Deutsche hören im Schnitt fast drei Stunden Podcasts pro Woche
Ob True Crime oder Nachrichten, ob 
zum Einschlafen oder beim Autofahren: 
Knapp jeder und jede zweite Deutsche ab 
16 Jahren (43 Prozent) hört zumindest 
hin und wieder Podcasts – das entspricht 
29,7 Millionen Menschen und damit dem 
Niveau von 2022. Unter den Jüngeren 
zwischen 16 und 29 Jahren hört sogar 
mehr als die Hälfte Podcasts (52 Pro-
zent), bei den 30- bis 49-Jährigen ist es 
exakt die Hälfte (50 Prozent), während 
es bei den 50- bis 64-Jährigen nur noch 
40 Prozent beziehungsweise bei den über 
65-Jährigen 32 Prozent sind. Das ist das 
Ergebnis einer Befragung unter 1.159 
Personen in Deutschland ab 16 Jahren im 

Auftrag des Digitalverbands Bitkom. In 
den Vorjahren waren die Nutzerzahlen 
von Podcasts noch sehr stark gestiegen, 
von 22,8 Millionen (33 Prozent) in 2020 
auf 26,3 Millionen (38 Prozent) in 2021 
und dann die genannten knapp 30 Millio-
nen (43 Prozent) in 2022.
„Podcasts haben in den letzten Jahren ein 
regelrechtes Comeback hingelegt, das 
breite Angebot erreicht inzwischen große 
Teile der Bevölkerung“, sagt Bitkom-
Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Roh-
leder. Die meisten Hörerinnen und Hörer 
(29 Prozent) verbringen bis zu eine Stun-
de pro Woche mit Podcast-Hören. Bei 20 
Prozent sind es mehr als eine bis zwei 

Stunden, bei 18 Prozent mehr als zwei bis 
drei Stunden. Immerhin 8 Prozent wid-
men Podcasts wöchentlich sogar mehr als 
fünf bis acht Stunden. Insgesamt kom-
men die Nutzerinnen und Nutzer damit 
auf ein durchschnittliches Pensum von 
2,6 Stunden pro Woche. Dabei hört aller-
dings nur ein gutes Drittel (36 Prozent) 
Podcasts in der Regel auch bis zum Ende. 
44 Prozent hören immerhin mehr als die 
Hälfte, 18 Prozent schalten bereits kurz 
nach dem Beginn schon wieder ab. Die 
ideale Länge für eine Folge liegt laut den 
Hörerinnen und Hörern bei 31 Minuten.

Bitkom

Mobile Working
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Kurzfassung 

Die schnelle Entwicklung in der Infor-
mations- und Kommunikationstechnolo-
gie (IKT) und die  Digitalisierung der Ar-
beitswelt ermöglichen das ortsflexible Ar-
beiten an Bildschirmgeräten außerhalb 
der betrieblichen Arbeitsstätte, z. B. im 
häuslichen Bereich, im Zug oder am Flug-
hafen. Fehlbelastungen der Augen oder 
des Muskel-Skelett-Systems gelten bei 
dieser Arbeit als mögliche gesundheitli-
che Gefährdungsfaktoren. Es ist unklar, 
inwieweit sich gesicherte Erkenntnisse zu 
Gefährdungen bei stationärer Bildschirm-
arbeit (BSA) auf mobile BSA übertragen 
lassen. Daher haben wir in einer systema-
tischen Literaturrecherche den aktuellen 

Systematisches Review zu physischen 
 Belastungen bei mobiler Bildschirmarbeit 

Autoren: 

Konstantin Wechsler, Britta Weber,  
Stephanie Griemsmann, Rolf Ellegast 

Institut für Arbeitsschutz der Deutschen 
 Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA),  

Sankt Augustin 

Forschungsstand zum Einfluss mobiler 
BSA auf die körperliche Gesundheit unter-
sucht. Betrachtet wurden ergonomische 
Einflussfaktoren wie die Nutzung unter-
schiedlicher Geräte, die typischerweise in 
mobilen Arbeitssituationen verwendet 
werden (Laptop, Tablet, Smartphone), 
die Dauer der jeweiligen Nutzung, die 
Nutzerschnittstellen (Eingabe-/Ausgabe-
mittel) oder Arbeitsumgebungsfaktoren 
wie Körperhaltung, Möbel oder Lichtver-
hältnisse. Der Fokus der gesundheitlichen 
Outcomes lag auf Risikofaktoren und Prä-
valenzen von muskuloskelettalen Be-
schwerden wie Schmerzen oder Erkran-
kungen sowie Beschwerden der Augen 
und des Sehvermögens. Die systemati-
sche Literaturrecherche wurde mit Such-
begriffen zu IKT in Kombination mit der 
Arbeitsform und ergonomischen Fachbe-
griffen durchgeführt. Nur wissenschaft-
lich begutachtete Zeitschriftenaufsätze in 
deutscher und englischer Sprache wur-
den in einem mehrstufigen geblindeten 
Screeningverfahren eingeschlossen und 
auf mögliche Verzerrung hin überprüft. 
Es wurden fünf Übersichtsarbeiten und 
16 Querschnittsstudien in die Übersichts-

arbeit aufgenommen. Die Ergebnisse der 
Inhaltsanalyse bestätigen einige bereits 
vorhandene Empfehlungen, z. B. zum Ar-
beiten mit externen Eingabegeräten oder 
zur Körperhaltung bei Arbeitsplätzen, die 
nicht ergonomischen, stationären Bild-
schirmarbeitsplätzen am Schreibtisch 
entsprechen. Die Übersichtsarbeit liefert 
darüber hinaus Hinweise zu bislang noch 
weniger beachteten Aspekten wie z. B. zur 
Auswirkung von Nutzungsdauern von Ar-
beitsgeräten in bestimmten Körperhaltun-
gen oder der Wichtigkeit der Anleitung 
zur Gestaltung der Arbeitssituation. 

1 Einleitung 
Die zunehmende Verbreitung der BSA 

in den letzten Jahrzehnten hat viele Vor-
teile und Fortschritte, aber auch einige 
Probleme mit sich gebracht. Ein hohes 
Maß an BSA wird seit langem mit körper-
lichen Beschwerden und dem Risiko von 
Muskel-Skelett-Erkrankungen in Verbin-
dung gebracht. Über 60 % der Arbeitneh-
mer mit einem hohen Anteil an BSA be-
richteten über regelmäßige körperliche 
Beschwerden in einer oder mehreren 
 Körperregionen [1–3]. Ergonomen unter-
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suchten diese Zusammenhänge und fan-
den heraus, dass die häufigsten Risikofak-
toren für Muskel- und Skeletterkrankun-
gen bei der Arbeit am Computer die Ab-
weichung der Körperhaltung von einem 
gelenkneutralen Winkel, die langen stati-
schen Positionen und die Expositionsdau-
er sind [4]. Die gängigen Empfehlungen 
und Forschungsergebnisse aus der Zeit 
vor der Verfügbarkeit tragbarer Arbeitsge-
räte berücksichtigen jedoch nicht die He-
rausforderungen eines Arbeitsplatzes, der 
sich immer weiter von stationären, ergo-
nomisch eingerichteten Büroarbeitsplät-
zen wegbewegt. Was bislang fehlte, war 
ein umfassender Überblick über die häu-
figsten mobilen Arbeitssituationen im 
Homeoffice und unterwegs, die auftre-
tenden körperlichen Belastungen und 
mögliche Empfehlungen zur Reduzierung 
dieser Probleme. 

Ziel dieser systematischen Übersichts-
arbeit war es daher, Informationen darü-
ber zu sammeln, wie verschiedene Fakto-
ren IKT-gestützter mobiler Arbeit (z. B. 
Gerätetypen, Nutzungsdauer, Benutzer-
oberflächen usw.) die körperliche Ge-
sundheit (Muskel-Skelett-System und 
 Augen) beeinflussen. Wo immer möglich, 
wurde das Ausmaß, in dem diese Fakto-
ren und Situationen die körperliche Ge-
sundheit beeinträchtigten, mit der Nut-
zung eines stationären Bildschirmarbeits-
platzes (z.B. Desktop-PC) verglichen. 

2 Methoden 
Die Anfertigung der Übersichtsarbeit 

erfolgte nach dem PRISMA-Schema [5]. 
Es wurden vier internationale Datenban-
ken (Pubmed, Livivo, ScienceDirect, 
 Google Scholar) und vier deutsche Zeit-
schriften systematisch nach begutachte-
ten Fachartikeln aus den Jahren 2011 bis 
2021 durchsucht. Durch Filter sowie die 
Anwendung von Ein- und Ausschlusskri-
terien wurde die Zahl aller berücksichtig-
ten Artikel auf 351 eingeschränkt. Diese 
wurden alle in einem mehrstufigen, ge-
blindeten Screeningverfahren durch Titel 
und Abstract Screening durch mindestens 
zwei Personen auf ihre Eignung im Re-
view überprüft. Die Details der Studien-
auswahl lassen sich dem PRISMA-Schema 
(siehe Abbildung) entnehmen. 

Die Qualität der eingeschlossenen Stu-
dien wurde hinsichtlich des Verzerrungs-
risikos kritisch bewertet (BIAS-Analyse) 
und floss in die spätere Bewertung der Er-
gebnisse ein. Querschnittsstudien wurden 
dabei mit der Newcastle-Ottawa Scale 

(NOS) [6; 7], Übersichtsarbeiten mit dem 
ROBIS-Tool [8] beurteilt. 

3 Ergebnisse 
Es wurden fünf Übersichtsarbeiten 

und 16 Querschnittsstudien in diese 
Übersichtsarbeit aufgenommen. Bei zwölf 
Studien handelte es sich um Querschnitts-
experimente, darunter zwei Crossover-
Versuche, bei dreien um Querschnittser-
hebungen und eine weitere Studie kombi-
nierte ein Fallstudienexperiment mit ei-
nem empirischen Methodenansatz. Eine 
Übersichtsarbeit war eine narrative Ex-
pertenübersicht, zwei waren Scoping Re-
views, eine war von den ursprünglichen 
Autoren nicht klar definiert und wurde als 
eine Kombination aus narrativem und 
Scoping Review eingestuft. Nur eine 
Übersichtsarbeit war als systematisches 
Review angelegt. Das Risiko einer Verzer-
rung in den Querschnittsstudien wurde 
anhand einer angepassten Version des 
NOS bewertet. Neun Studien waren von 
hoher Qualität mit einer Punktzahl von 7 
oder höher von maximal 10 erreichbaren 

Punkten. Sieben Studien waren von mitt-
lerer Qualität mit einer Punktzahl zwi-
schen 4 und 6. Das mit dem ROBIS-Tool 
bewertete Risiko einer Verzerrung in den 
Übersichtsarbeiten war bei vier Studien 
hoch und bei einer Studie niedrig. 

Die einbezogenen Studien zeigen, dass 
ungünstige Körperhaltungen, Umge-
bungsfaktoren und unpassende Arbeits-
geräte allein oder in Kombination schon 
nach kurzer Zeit zu diversen körperlichen 
Beschwerden führen können. Meistens 
waren die Beschwerden größer als bei der 
Arbeit an einem stationären Bildschirmar-
beitsplatz (Desktop-PC). Sowohl zu weni-
ge Zusatzgeräte (externe Maus und Tasta-
tur, externer Bildschirm) als auch für die 
Arbeitsaufgabe unpassende Geräte (z. B. 
Textbearbeitung mit Tablet oder Touch-
pad des Laptops) führten in auffällig vie-
len Studien zu negativen Konsequenzen. 
Nicht-neutrale Körperhaltungen führten 
zu diversen Problemen, wie einer höhe-
ren Muskelaktivität oder auch Unwohl-
sein in verschiedenen Körperregionen. Ei-
nige Studien fanden schon nach kurzen 

Abbildung: PRISMA-Schema der Studienauswahl 

A
bb

ild
un

g:
 ©

 In
st

itu
t f

ür
 A

rb
ei

ts
sc

hu
tz

 d
er

 D
eu

ts
ch

en
 G

es
et

zl
ic

he
n 

U
nf

al
lv

er
si

ch
er

un
g 

(IF
A

)



räte in verschiedenen Kombinationen un-
terschiedliche körperliche Probleme ver-
ursachen können. 

Mobile BSA erfordert demnach eine 
kluge Planung, ein geschärftes Bewusst-
sein für eventuelle Probleme und die Be-
reitschaft, eine Arbeitssituation zu schaf-
fen, die diesen Problemen entgegenwirkt. 
Ideal ist eine Kombination verschiedener 
Maßnahmen, um den möglichen Be-
schwerden entgegenzuwirken, die schon 
nach kurzer Zeit auftreten können. 

Das Projekt wurde im Auftrag der Ver-
waltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) 
und in Kooperation mit den Sachgebieten 
Büro und Neue Formen der Arbeit der 
DGUV durchgeführt. 
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Zeiträumen (5 bis 15 Minuten) auffällige 
Befunde, deren Umfang sich mit größerer 
Dauer manifestierte und teilweise vergrö-
ßerte. Extrempositionen sollten laut den 
Ergebnissen unbedingt vermieden wer-
den und grundlegende Ansätze wie die 
Möglichkeit zur Ablage von Endgeräten 
(z.B. auf einem Tisch) aber auch der Un-
terarme auf Armlehnen wurden als be-
sonders wirksam betont. Die meisten Be-
funde fanden sich zu Beschwerden des 
Nackens. Der Nacken wurde weitgehend 
einstimmig von den Autoren der einge-
schlossenen Arbeiten als die am stärksten 
betroffene Körperregion hervorgehoben. 

Da unter den eingeschlossenen Studi-
en leider keine Interventionsstudien oder 
sonstige langfristig angelegten Untersu-
chungen waren, können keine sicheren 
Aussagen zu z.B. effektiven Maßnahmen 
der Verbesserung einer Arbeitssituation 
getroffen werden. Zwar liefern die Ergeb-
nisse viele wichtige Hinweise, aber allge-
meingültige Aussagen zu z. B. zeitlichen 
Grenzen der Nutzbarkeit von Arbeitsgerä-
ten in bestimmten Körperhaltungen las-
sen sich nicht ableiten. 

4 Schlussfolgerungen 
Mit Ausnahme einer Querschnittsstu-

die wurde in allen Untersuchungen ein 
Einfluss der Arbeitsgestaltung oder der 
Gruppenfaktoren der Untersuchungen 
(z.B. Vergleich der Arbeit mit oder ohne 
Zusatzgeräte) auf die physische Gesund-
heit gefunden. Das bedeutet, dass bei mo-
biler BSA unterschiedliche Körperhaltun-
gen, Umgebungsfaktoren und Arbeitsge-
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Den Nachwuchs fördern

Aktionsbündnis Arbeitsmedizin vergibt in diesem Jahr 28 Stipendien

Seit 2016 vergibt das Aktionsbündnis 
 Arbeitsmedizin jährlich Stipendien an 
Ärztinnen, Ärzte und Studierende der Hu-
manmedizin im Fach Arbeitsmedizin. Die 
Anzahl der Bewerbungen steigt jährlich, 
2023/2024 waren es sogar 82. Es sind 
Studierende, die sich für eine finanzielle 
Unterstützung in ihrem Praktischen Jahr 
oder Famulatur bewerben oder als bereits 
approbierte Ärztinnen und Ärzte die Wei-
terbildung im Fach Arbeitsmedizin absol-
vieren und sich für einen Zuschuss zur 
Kinderbetreuung interessieren. „Wir be-
glückwünschen alle neuen Stipendiatin-

nen und Stipendiaten und freuen uns, 
dass wir mit unserem Angebot so viele in-
teressierte Medizinerinnen und Medizi-
ner für das Fach Arbeitsmedizin begeis-
tern konnten“, sagt Professor Thomas 
Kraus, Vorsitzender des Aktionsbündnis-
ses Arbeitsmedizin. „Die hohe Bewerber-
zahl zeigt, dass sich das Aktionsbündnis 
Arbeitsmedizin als renommiertes Netz-
werk zur Förderung des arbeitsmedizini-
schen Nachwuchses etabliert hat. Man 
kennt uns mittlerweile: an den Hochschu-
len, den arbeitsmedizinischen Instituten, 
in den überbetrieblichen Diensten und 

Unternehmen. Damit erfüllen wir unseren 
selbst gesteckten Auftrag: das Fach Ar-
beitsmedizin bekannter, bedeutsamer 
und attraktiver zu machen.“ 

Die neuen Stipendiatinnen und Stipen-
diaten werden auf der Webseite des Akti-
onsbündnisses vorgestellt, ihnen  stehen 
eine Arbeitsmedizinerin und zwei Arbeits-
mediziner als Mentoren beziehungsweise 
Mentorin während ihrer Stipendienzeit 
mit Rat und Tat zur Seite. Unter ihnen die 
ehemalige Stipendiatin Dr. Eva Brantzen, 
die das Mentoring-Programm leitet. 

Aktionsbündnis Arbeitsmedizin
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Aus den Verbänden

In seiner Laudation wies Univ.-Prof. Dr. 
med. Stephan Letzel, der Vorsitzende 

von FASUM, bei der Preisübergabe, auf 
den überdurchschnittlich hohen Einsatz 
von Herrn Prof. Oberlinner für die Ar-
beitsmedizin in wissenschaftlichen und 
politischen Gremien sowie in seiner prak-
tischen arbeitsmedizinischen Tätigkeit 
hin. Herr Prof. Oberlinner ist gegenüber 
neuen und innovativen Ideen im Fach Ar-
beitsmedizin – soweit sie das Potential für 
eine Verbesserung der Versorgung der Be-
schäftigten haben – sehr offen und aufge-
schlossen. Er war einer der ersten, die 
schon vor vielen Jahren auf das große Po-
tential digitaler Anwendungen (z.B. Vi-
deosprechstunde) im Bereich der arbeits-
medizinischen Beratung von Arbeitge-
bern sowie Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern hingewiesen und in seinem 
Verantwortungsbereich eingesetzt hat. 
Als Gründungsmitglied des Aktionsbünd-
nisses Arbeitsmedizin und langjährigem 
Vorstandsmitglied dieser Institution setzt 
sich Prof. Oberlinner sehr engagiert für 
innovative Ansätze in der Nachwuchsge-
winnung im Fach Arbeitsmedizin ein. Die 
fachlich fundierte und zupackende Art 
von Herrn Prof. Oberlinner zeigte sich 
u.a. in der Corona-Pandemie in der von 
ihm zunächst zusammen mit seinem Vor-
gänger im Amt, Herrn Prof. Dr. Stefan 
Lang, und den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Abteilung Corporate Health  
Management der BASF erstaunliches ge-
leistet wurde. Es wurden maßgeschnei-
derte und an den Bedarf angepasste Kon-
zepte zur Infektionsminimierung und 
Kontaktnachverfolgung entwickelt, um 
die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu schützen. Mit der Akkredi-
tierung als offizielles Impfzentrum des 
Landes Rheinland-Pfalz war es der Abtei-
lung von Herrn Prof. Oberlinner möglich, 
frühzeitig im Rahmen der Impfkampagne 

von Bund und Ländern einen wichtigen 
Beitrag zur Pandemiebekämpfung zu leis-
ten. Neben dem großen Engagement, der 
Innovationskraft und dem zielorientier-
ten Vorgehen ist die praktische Tätigkeit 
von Prof. Oberlinner davon geprägt, dass 
er zusätzlich als Wissenschaftler und 
Hochschullehrer das eigene ärztliche 
Handeln regelmäßig hinterfragt und den 
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen des Faches anpasst. In der Aus-, Fort- 
und Weiterbildung, zum Beispiel bei der 
Ausbildung von Studierenden im PJ in der 
Arbeitsmedizin am Standort Ludwigsha-
fen der BASF oder bei wissenschaftlichen 
Fachvorträgen, beweist Prof. Oberlinner 
immer wieder sein großes didaktisches 
Geschick.

Zudem betonte Prof. Letzel die vielfäl-
tigen ehrenamtlichen Tätigkeiten, die 
Herr Prof. Dr. Oberlinner u.a. für das Fach 
Arbeitsmedizin mit großem Engagement 
wahrnimmt. So ist er z.B. seit vielen Jah-
ren Vorstandsmitglied der Deutschen Ge-
sellschaft für Arbeitsmedizin und Um-
weltmedizin (DGAUM) und bringt sich 
hier sehr aktiv mit Rat und Tat in die Ar-
beit der wissenschaftlichen Fachgesell-
schaft ein.

Herr Prof. Dr. Christoph Oberlinner 
(Jahrgang 1974) ist Facharzt für Arbeits-
medizin. Er hat im Jahr 2010 an der Medi-
zinischen Fakultät der Universität Mann-
heim mit dem Thema „Modernes betrieb-
liches Gesundheitsmanagement in einem 
Großunternehmen vor dem Hintergrund 
des demographischen Wandels“ habili-
tiert. Die Habilitationsschrift wurde im 
Jahr 2011 vom Bayerischen Staatsminis-
terium für Arbeit und Sozialordnung, Fa-
milie und Frauen mit dem Franz-Koelsch-
Preis ausgezeichnet. Von 2009 bis 2021 
war Prof. Oberlinner als Vice President 
bei der BASF in Ludwigshafen unter ande-
rem für wissenschaftliche Evaluation und 

internationale Gremien zuständig. Am 
01.07.2021 übernahm er, während der 
Corona-Pandemie, die Stelle des Chief 
Medical Officer bei der BASF.

FASUM hat diesen Ehrenpreis nach 
Professor Dr. Ing. Heinrich Dupuis (1927 
– 2016) benannt. Prof. Dupuis war als er-
folgreicher Wissenschaftler fast 30 Jahre 
am Institut für Arbeits-, Sozial- und Um-
weltmedizin der Universitätsmedizin 
Mainz beschäftigt und zählte auf seinem 
Gebiet zu den renommiertesten For-
schern weltweit. 

Herrn Prof. Dr. med. Christoph Oberlinner wurde am 13. Juli 2023 in Mainz für sein hohes 
Engagement im Bereich der Arbeitsmedizn der diesjährige Heinrich-Dupuis-Preis über-
reicht. Der Heinrich-Dupuis-Preis wird seit dem Jahr 2015 vom Verein zur Förderung der 
Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin in Mainz (FASUM e.V.) an Persönlichkeiten verliehen, 
die sich für die entsprechenden Fächer herausragend verdient gemacht haben.

Verleihung des Heinrich-Dupuis-Preises an 
Herrn Prof. Dr. Oberlinner

Prof. Dr. Christoph Oberlinner (links) und 
Prof. Dr. Stephan Letzel bei der Übergabe des 
Heinrich-Dupuis-Preises 
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Aktuelles aus dem Recht

Das Arbeitszeitgesetz, genauer der § 17 
Absatz 4 ArbZG, berechtigt die Arbeits-

schutzbehörde, vom Arbeitgeber die erfor-
derlichen Auskünfte zu verlangen, insbe-
sondere die Vorlage von Arbeitszeitnach-
weisen und Tarifverträgen oder Betriebs- 
oder Dienstvereinbarungen. Das Auskunfts-
verlangen bedarf keiner besonderen 
Form, muss aber hinreichend klar und be-
stimmt sein. Der Arbeitgeber muss ein-
deutig erkennen können, was die Behörde 
von ihm möchte, und dass er bindend zur 
Erteilung bestimmter Auskünfte verpflich-

Die Arbeitsschutzbehörde hat Auskunfts- und Kontrollrechte gegenüber Betrieben, um die Ein-
haltung der Arbeits- und Ruhezeiten zu prüfen. Wann und unter welchen Voraussetzungen ein 
behördliches Auskunftsverlangen nach dem Arbeitszeitgesetz berechtigt ist, entschied kürzlich 
das Oberverwaltungsgericht Magdeburg (Beschluss vom 17.11.2022 – 1 L 100/20).

Urteil zum Arbeitszeitgesetz

Behörde hat Recht auf Auskunft

tet werden soll. Kommt der Arbeitgeber 
dem berechtigten Verlangen der Aufsichts-
behörden nicht nach, handelt er ordnungs-
widrig und setzt sich dem Risiko einer 
Geldbuße in Höhe von bis zu 30.000 Euro 
aus. Er darf aber die Auskunft auf solche 
Fragen verweigern, deren Beantwortung 
ihn selbst oder einen nahen Angehörigen 
der Gefahr straf- oder bußgeldrechtlichen 
Verfolgung aussetzen würde. Dieses Ver-
weigerungsrecht erstreckt sich jedoch nur 
auf Befragungen, hingegen nicht auf die Ver-
pflichtung zur Vorlage von Unterlagen.

Autor: Rechtsanwalt 
Matthias Klagge, LL.M. 

Tigges Rechtsanwälte 
E-Mail:  klagge@tigges.legal
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Aktuelles aus dem Recht

Vor diesem Hintergrund ist der vorlie-
gende Fall zu betrachten, über den das 
Oberverwaltungsgericht (OVG) Magde-
burg im November des vergangenen Jah-
res zu entscheiden hatte. Die Arbeitgebe-
rin ist in der Pflegebranche tätig, ihr Pfle-
geteam besteht aus 21 Mitarbeitern. Im 
November 2018 führte die zuständige Ar-
beitsschutzbehörde eine Betriebsbesichti-
gung durch. Bei der Einsichtnahme in den 
Dienstplan für November 2018 stellte die 
Behörde unter anderem fest, dass die Mit-
arbeiter an Sonn- und Feiertagen arbeite-
ten, einige Dienste bereits in der Planung 
länger als acht Stunden dauerten und in 
der Legende zum Dienstplan keine Pau-
sen ausgewiesen sowie sogar für einzelne 
Mitarbeiter mehrere Dienste an einem Ar-
beitstag vorgesehen waren. Die Behörde 
teilte der Arbeitgeberin schriftlich mit, 
aufgrund der Feststellungen bestehe der 
Verdacht von Verstößen gegen das Ar-
beitszeitgesetz, dies mache eine Überprü-
fung notwendig. Für die 21 Beschäftigten 
des Pflegeteams forderte die Behörde so-
dann Arbeitszeitnachweise für die Mona-
te September bis November 2018 sowie 
die entsprechenden Dienstpläne an. Nach 
weiterem Schriftwechsel zwischen den 
Parteien erließ die Behörde im Juli 2019 
eine Anordnung zur Vorlage der entspre-
chenden Unterlagen. Hiergegen klagte die 
Arbeitgeberin vor dem Verwaltungsge-
richt in Halle. Ihre Klage wurde jedoch ab-
gewiesen. Dieses Urteil griff die Klägerin 
vor dem OVG Magdeburg an. 

Die Entscheidung
Das OVG Magdeburg lehnte den An-

trag auf Zulassung der Berufung ab. Das 
Vorbringen der Klägerin gebe keinen An-
lass zu ernstlichen Zweifeln an der Rich-
tigkeit des Urteils des Verwaltungsge-
richts Halle.

Die Klägerin machte geltend, die 
Pflicht zur Auskunft gemäß § 17 Abs. 4 
ArbZG (s.o.) setze einen feststehenden 
Gesetzesverstoß, zumindest aber die kon-
krete Gefahr eines Verstoßes gegen das 
ArbZG voraus. Zudem müsse die Behörde 
bereits im Anhörungsverfahren eine de-
taillierte Schilderung der von ihr bean-
standeten Mängel und Verstöße gegen das 
ArbZG abgeben. Das OVG entgegnete hie-
rauf, das Auskunftsverlangen diene der 
Kontrolle der Regelungen des ArbZG, mit-
hin erst der Aufklärung bzw. Überprü-
fung, ob tatsächlich Verstöße gegen ar-
beitszeitrechtliche Bestimmungen vorlie-
gen. Daher könnten „detaillierte Schilde-

rungen“ im Rahmen der Anhörung noch 
gar nicht benannt werden. Zudem verlan-
ge der Wortlaut des § 17 Abs. 4 ArbZG 
nicht, dass aus Sicht der Behörde konkre-
te Verstöße gegen Bestimmungen des 
ArbZG bereits feststehen oder zumindest 
ein konkreter Verdacht bestehe. Die Aus-
kunft, auf welche sich das behördliche 
Verlangen bezieht, müsse für die Überwa-
chung der Einhaltung der Bestimmungen 
des ArbZG nach dem Wortlaut der Vor-
schrift erforderlich sein. Dies schließe (le-
diglich) eine allgemeine, ungezielte Aus-
forschung des Arbeitgebers und damit an-
lasslose Auskunftsverlangen aus. Ausrei-
chend, aber auch erforderlich sei, dass die 
Arbeitsschutzbehörde einen berechtigten 
Anlass habe zu prüfen, ob ein Arbeitgeber 
die Arbeitszeitvorschriften einhalte. Dies 
könne zum Beispiel der Fall sein, wenn ei-
ne Betriebsprüfung Anhaltspunkte für 
Verstöße gegen Arbeitszeitbestimmungen 
ergebe oder die Aufsichtsbehörde – auch 
anonyme – Hinweise auf solche Verstöße 
erhalte. Die beklagte Arbeitsschutzbehör-
de habe daher zu Recht angenommen, 
dass durch die Betriebsbesichtigung bei 
der Klägerin ausreichend Anlass für eine 
weitergehende Überprüfung der Einhal-
tung der Arbeitszeitvorschriften gegeben 
war. 

Dass die Klägerin das Vorliegen von Ar-
beitszeitverstößen generell bestreite, sei 
nach Ansicht des Gerichts zudem für die 
Rechtmäßigkeit des Auskunftsverlangens 
ohne Bedeutung. Denn die prüfende Be-
hörde solle mittels der Aufforderung zur 
Vorlage der Arbeitszeitnachweise und 
Dienstpläne überhaupt erst einmal in die 
Lage versetzt werden, die Einhaltung der 
Arbeitszeitregelungen effektiv überwa-
chen zu können. Ob die Klägerin tatsäch-
lich gegen solche Regelungen verstößt 
oder verstoßen hat, sei dagegen (erst) Ge-
genstand dieser Prüfung.

Anders als die Klägerin meint, bedürfe 
es auch keiner näheren Ausführungen der 
Behörde im Anordnungsbescheid, wes-
halb die geforderten Auskünfte erforder-
lich seien. Es liege auf der Hand, dass sich 
anhand der angeforderten Arbeitszeit-
nachweise und Dienstpläne prüfen lasse, 
ob die Klägerin die geltenden Arbeitszeit-
bestimmungen im betreffenden Zeitraum 
tatsächlich eingehalten hat. 

Schließlich sei das Auskunftsverlangen 
auch verhältnismäßig. Die Klägerin wen-
de zu Unrecht ein, es sei keine sachge-
rechte Abwägung widerstreitender Inte-
ressen vorgenommen worden. Die Auffor-

derung zur Vorlage von Dienstplänen und 
Arbeitszeitnachweisen stelle zwar einen 
Eingriff in die Rechte der Arbeitgeberin 
dar, sei aber eine angemessene und milde 
Möglichkeit, die Einhaltung des Arbeits-
zeitgesetzes zu überprüfen und weitere 
mögliche Verstöße aufzudecken. Der 
Schutz der Beschäftigten und ihrer Ge-
sundheit stünden im Vordergrund, wes-
halb es auch nicht als unangemessen be-
wertet werden könne, Nachweise für zwei 
weitere Monate (September und Oktober 
2018) anzufordern; dies erscheine nicht 
nur legitim, sondern auch rechtlich gebo-
ten. Die Arbeitsschutzbehörde dürfe in 
den Grenzen des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes bei ihrem Auskunftsverlan-
gen auch andere Zeiträume – hier die bei-
den vorausgehenden Monate – in den 
Blick nehmen. Das stelle eine stichpro-
benartige und damit zulässige Überprü-
fung dar. Etwas anderes könne nur gelten, 
wenn aufgrund der Umstände des Einzel-
falls von vornherein auszuschließen sei, 
dass in anderen Zeiträumen (auch) gegen 
Arbeitszeitbestimmungen verstoßen wor-
den sein könnte. Dies sei vorliegend aber 
nicht der Fall gewesen. 

Fazit
Das OVG Magdeburg stellt klar, dass es 

für ein Auskunftsverlangen nach § 17 Abs. 
4 ArbZG ausreichend ist, dass die Arbeits-
schutzbehörde einen berechtigten Anlass 
zur Prüfung hat, ob ein Arbeitgeber die 
Arbeitszeitvorschriften einhält. Weder 
muss ein konkreter Verstoß gegen Bestim-
mungen des ArbZG bereits feststehen 
noch ein konkreter Verdacht gegeben 
sein. Zudem ermöglicht die Vorschrift 
auch eine stichprobenartige Kontrolle, die 
einen begrenzten Zeitraum vor und nach 
dem anlassbezogenen Prüfungszeitraum 
einbezieht. Das Gericht legt die gesetzli-
che Vorschrift zwar zugunsten der Ar-
beitsschutzbehörde aber insgesamt sach-
gerecht aus. Behördliche Auskunftsver-
langen sind daher aus Arbeitgebersicht 
grundsätzlich ernst zu nehmen. 
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Betriebliches Eingliederungsmanagement

Die Ausgabe 2/23 der baua: Aktu-
ell „Return to Work und betriebli-
ches Eingliederungsmanage-
ment“ gibt es zum Herunterladen 
auf der Internetseite der BAuA 
unter www.baua.de/publikatio
nen. 

Ein Schwerpunkt der Arbeiten der 
BAuA in diesem Zusammenhang ist 

die konkrete Umsetzung des betrieblichen 
Eingliederungsmanagements (BEM) in 
Deutschland. Neben der Verbreitung und 
Nutzung von BEM-Angeboten spielt auch 
die Gestaltung des Wiedereingliederungs-
prozesses eine wichtige Rolle. So hat die 
BAuA aus der Analyse erfolgreicher Rück-
kehrprozesse ein „Vier-Phasen-Modell der 
Wiedereingliederung“ entwickelt, das die 
Grundlage eines Leitfadens für die be-
triebliche Praxis bildet.

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt 
liegt auf den spezifischen Bedingungen 
der Wiedereingliederung nach psy-
chischen Krisen und Erkrankungen. Die 
BAuA untersucht hierbei zum einen, wie 

frühe Interventionen am Arbeitsplatz län-
gere Ausfallzeiten und die Chronifizie-
rung von Erkrankungen verhindern kön-
nen. Zum anderen evaluiert sie Konzepte, 
in denen arbeitsbezogene und klinische 
Maßnahmen kombiniert werden, um 
durch eine gezielte Nachsorge die dauer-
hafte Wiedereingliederung und den Er-
halt der psychischen Gesundheit zu för-
dern.

Neben dem Schwerpunktthema befas-
sen sich weitere Beiträge in der Ausgabe 
mit der Fachveranstaltung „Nachhaltige 
Arbeitszeitgestaltung“, in deren Rahmen 
die Vize-Präsidentin der BAuA, Dr. Beate 
Beermann, verabschiedet wurde. Weitere 
Themen sind der zweite Bericht des Rats 
der Arbeitswelt mit seinen Empfehlungen 

zur Gestaltung der digitalen und ökologi-
schen Transformation sowie der Start der 
EU-OSHA-Kampagne „Sicher und gesund 
arbeiten in Zeiten der Digitalisierung“. 

Wenn Beschäftigte infolge einer Erkrankung lange ausfallen, ist dies nicht nur für die Betroffe-
nen belastend, sondern auch für die Unternehmen, in denen sie vorübergehend fehlen. Um 
 Arbeitsunfähigkeit zu überwinden, wiederkehrende Krankheitsphasen zu vermeiden und die 
 Arbeitsfähigkeit von Beschäftigten langfristig zu erhalten, ist eine gelingende Wiedereingliede-
rung deshalb von großer Bedeutung. Die neue Ausgabe der baua: Aktuell gibt in ihrem Schwer-
punkt Einblicke in die aktuelle Forschungsarbeit der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
 Arbeitsmedizin (BAuA) auf diesem Gebiet.

Return to Work und betriebliches Eingliederungsmanagement 

Die Rückkehr in den Betrieb nachhaltig 
 gestalten
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Inklusion

Es war eine runde Geschichte für den 
erfolgreichsten deutschen Athleten 

bei dieser WM: Léon Schäfer hatte im Pa-
riser Stade Charléty nicht nur die allerers-
te deutsche Medaille gewonnen – Gold 
mit Weltrekord von 7,25 Metern im Weit-
sprung der oberschenkelamputierten Ath-
leten – sondern er sprintete auch im letz-
ten Wettbewerb der WM insgesamt zu 
Bronze über 100 Meter. Gleich am Mor-
gen nach Schäfers Weltrekord-Krimi im 
sechsten Versuch erreichte die deutsche 
Jubelstimmung dank Fahnenträger Yan-
nis Fischer ein neues Highlight. Der WM-
Titel des 21-jährigen kleinwüchsigen Ku-
gelstoßers mit deutschem Rekord von 
11,43 Metern in der Klasse F40 kam 
durchaus überraschend. Markus Rehm, 
der mit WM-Rekord von 8,49 Metern sei-
nen sechsten WM-Titel holte, Irmgard 
Bensusan, die gänzlich unerwartet ihren 
200-Meter-Erfolg von Dubai 2019 wieder-

holte, und Johannes Floors, der über 400 
Meter in 45,81 Sekunden nur drei Hun-
dertstelsekunden über seinem Weltrekord 
blieb, gewannen die weiteren Goldme-
daillen.

Silber gab es für Speerwerferin 
Francés Herrmann, die vor der WM auch 
nicht so recht wusste, für was ihre Leis-
tungen reichen könnten, und Kugelstoßer 
Niko Kappel. Der Athlet des VfB Stuttgart 
lieferte zwar seine zweitbeste Weite der 
Saison ab, war mit Platz zwei als Weltre-
kordhalter aber doch nicht so ganz glück-
lich, weil sein usbekischer Konkurrent 
einfach noch besser drauf war. Ähnlich er-
ging es Sprint-Paralympicssieger Felix 
Streng und auch Schäfer am Abschluss-
abend über 100 Meter, die mit Bronze 
nicht so richtig wussten, ob sie sich freuen 
oder ärgern sollten. Riesengroß hingegen 
war der Jubel bei der ersten deutschen 
Bronzemedaille von Nele Moos, die im 

Weitsprung mit Bestleistung zu ihrem ers-
ten internationalen Erfolg sprang, und 
beim „Saarland-Express“ in Form von Ni-
cole Nicoleitzik, die über 100 und 200 
Meter auch durchaus unverhofft zur dop-
pelten Bronzemedaille sprintete. Vierte 
Plätze – und damit sogenannte „Slots“, al-
so deutsche Startplätze für die Paralym-
pics in Paris – erkämpften zudem Kugel-
stoßer Sebastian Dietz und die Jüngste im 
Team, die erst 16-jährige Friederike Brose 
im Weitsprung.

Junior-Team „erfrischend und 
schön“

Bisher zwölf Slots für die Paralympics 
setzen das bei der WM mit 27 Athletinnen 
und Athleten sowie zwei Guides deutlich 
größere Team aber auch unter Druck. 
Denn bei der kommenden WM in Kobe, 
die von 2021 in den Mai 2024 verschoben 
wurde, gibt es nur für die beiden Erstplat-

Fünf Mal Gold, zwei Mal Silber und fünf Mal Bronze: Das deutsche Para Leichtathletik-National-
team hat die Generalprobe bei den Weltmeisterschaften in Paris mehr als bestanden. Mit einem 
jungen Aufgebot wurde die Medaillenausbeute der vergangenen WM in Dubai 2019 übertroffen 
– auch wenn es diesmal weniger Titel waren.

 Positives Fazit in Paris

Fünf WM-Titel und zwölf Paralympics-Slots
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zierten Startplätze, der Rest wird über ein 
Qualifikationsranking aufgeteilt. Da 
wiegt es umso schwerer, dass ein sicher 
geglaubter Slot von Katrin Müller-Rott-
gardt und Guide Noel Fiener nach dem 
Einzug ins Finale der besten Vier und dem 
Gewinn der Silbermedaille durch eine 
Disqualifikation wieder annulliert wurde. 
Darüber hinaus fehlte dem starken 
Newcomer Andreas Walser im Weit-
sprung nur ein Zentimeter zu Rang vier 
und Rennrollstuhlfahrerin Merle Menje 
wurde über 5000 Meter Fünfte mit sechs 
Hundertstelsekunden Rückstand.

Und dennoch: Der Plan, das Junior-
Team mit elf WM-Neulingen bei den Welt-
meisterschaften internationale Wett-
kampferfahrung sammeln zu lassen, ist 
für Bundestrainerin Marion Peters voll 
aufgegangen: „Die jungen Athletinnen 
und Athleten haben sich wirklich sehr, 
sehr gut präsentiert, das ist erfrischend 
und schön. Wir haben tolle Beispiele für 
diesen Weg, die jetzt mit Medaillen be-
lohnt worden sind: Nele Moos war 2019 
bei der WM 17 Jahre jung, war bei den 
Spielen in Tokio und gewinnt hier Bronze. 
Oder Yannis Fischer, der 2021 bei der EM 
und den Paralympics war und jetzt Welt-
meister ist. Wir hatten diesmal drei Abitu-
rientinnen dabei, die nächstes Jahr mehr 
trainieren können – da kann man diese 
Strategie schon als sehr gelungen ein-
schätzen.“ 

„Fahren glücklich und motiviert 
nach Hause“

Im internationalen Vergleich sieht Pe-
ters das Abschneiden des deutschen 
Teams positiv – zumal es den ersten Ver-
gleich seit zwei Jahren gegeben hatte. 
War es bei der WM 2019 noch Rang neun 
im Medaillenspiegel mit sieben Gold-, 
zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen, 
fand sich die Nationalmannschaft nach 
den Paralympics in Tokio auf Platz zwölf 
mit vier Mal Gold, fünf Mal Silber und 
sechs Mal Bronze wieder. Nun also Platz 
13 mit fünf Gold-, zwei Silber- und fünf 
Bronzemedaillen. „Wir haben namhafte 
Athleten hinter uns gelassen und noch 
Luft nach oben. Es waren für uns als Team 
ganz tolle Weltmeisterschaften, wir hat-
ten einen super Teamspirit. Der Sieg von 
Léon war ein Eisbrecher für die ganze 
Mannschaft, Markus und Johannes haben 
stark geliefert. Das sind Stützen für eine 
Mannschaft, die man braucht. Nur wenn 
das funktioniert, kann man auch den Jun-
gen eine Chance geben. Wir fahren glück-
lich und motiviert nach Hause und freuen 
uns auf die Paralympics nächstes Jahr.“

Die Kritik am Veranstalter – Stichwort 
mangelhafte Startblöcke oder fehlende 
Handtücher bei den Prothesensprintern 
zum Abtrocknen – will Peters nicht über-
bewerten, zumal nach den deutlichen Un-
mutsäußerungen auch reagiert wurde. 
„Man darf nicht vergessen, dass wir ein 
Jahr vor den Olympischen und Paralympi-

schen Spielen stehen und es zwei ganz an-
dere Organisationskomitees sind. Paris 
hat sich dieser Aufgabe dennoch gestellt 
und deshalb möchte ich ihnen im Namen 
der Mannschaft auch meinen Respekt zol-
len.“ Die eigene Organisation bezeichnete 
die Bundestrainerin als sehr gelungen: 
Das Hotel lag keine 400 Meter vom Stadi-
on entfernt und die kurzen Wege zeigten 
sich auch im Stadion. Immer, wenn ein 
deutscher Athlet oder eine deutsche Ath-
letin am Start war, konnte man sich auf ei-
nen großen Fanblock verlassen – und das 
beflügelte zusätzlich.

Text: Nico Feißt / DBS

Inklusion

Mehr 
Informationen 

zu den Athlet*innen des Team 
Deutschland Paralympics finden sie 
unter www.teamdeutschland- 
paralympics.de.

Das Bundesministerium des Innern 
und für Heimat fördert den Deut-
schen Behindertensportverband 
und seine Nationalmannschaften. 
Die Vorbereitung auf und die Teil-
nahme an internationalen Wett-
kämpfen ist Teil dieser Förderung. 

Zwei Drittel der Berufstätigen im Sommerurlaub beruflich  erreichbar
Im Strandkorb mal kurz die Mails che-
cken, beim Sightseeing mit Kunden tele-
fonieren: Rund zwei Drittel (65 Prozent) 
der Berufstätigen, die in diesem Jahr ei-
nen Sommerurlaub geplant haben, sind 
in dieser Zeit auch beruflich erreichbar. 
Das ist ein leichter Rückgang im Ver-
gleich zum vergangenen Jahr (71 Pro-
zent), aber immer noch eine klare Mehr-
heit. Ein Drittel (34 Prozent) will im 
Sommerurlaub komplett abschalten und 
nicht auf dienstliche Anfragen reagieren. 
Das ist das Ergebnis einer repräsentativen 
Befragung unter 1.002 Personen in 
Deutschland ab 16 Jahren, darunter 349 
Berufstätige, die dieses Jahr in den Som-
merurlaub fahren wollen. Demnach sind 
unter den Jüngeren (16 bis 29 Jahre) 
63 Prozent im Urlaub erreichbar, wäh-

rend es unter den Älteren (50 bis 64 Jah-
re) 70 Prozent sind. Kaum Unterschiede 
bei der Erreichbarkeit gibt es zwischen 
Männern (66 Prozent) und Frauen 
(64 Prozent).
Rund zwei Drittel der Berufstätigen sind 
telefonisch (65 Prozent) beziehungswei-
se per Kurznachrichten wie SMS oder 
Whatsapp (63 Prozent) erreichbar. 
Knapp ein Viertel (23 Prozent) liest oder 
beantwortet berufliche Mails. 17 Prozent 
sind zu Videocalls etwa über Skype, 
Zoom oder Facetime bereit, 11 Prozent 
können über Kollaborationstools wie Mi-
crosoft Teams oder Slack kontaktiert wer-
den. Mehr als die Hälfte (57 Prozent) der 
Berufstätigen ist im Sommerurlaub er-
reichbar, da sie davon ausgeht, dass ihre 
Vorgesetzten dies erwarten. Bei der Hälf-

te (49 Prozent) erwarten es nach eigener 
Ansicht die Kolleginnen und Kollegen, 
44 Prozent gehen davon aus, dass es ihre 
Kundinnen und Kunden erwarten. Nur 
14 Prozent sagen von sich aus, dass sie im 
Sommerurlaub erreichbar sein möchten.
„In Zeiten von Homeoffice und mobilem 
Arbeiten vermischen sich bei vielen Be-
rufstätigen im Arbeitsalltag private und 
berufliche Tätigkeiten. Umso wichtiger 
ist deshalb, den Urlaub zur Erholung zu 
nutzen“, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsfüh-
rer Dr. Bernhard Rohleder. „Arbeitgeber 
sind hier in der Pflicht, klare Regeln wie 
Vertretungslösungen zu etablieren, zu 
kommunizieren und durchzusetzen. Der 
Urlaub sollte nur im äußersten Notfall 
 gestört werden.“

Bitkom

creo
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Diversity

40 Prozent der Personalabteilungen 
achten bei Stellenbesetzungen nicht 
auf Diversität

Ob Alter, Nationalität, Geschlecht oder 
kultureller Hintergrund – mehr Vielfalt 
bei Stellenbesetzungen gilt gemeinhin als 
ein wichtiges Mittel, um angesichts des 
Arbeitskräftemangels mehr neue Mitar-
beiter*innen zu finden. Das scheint viele 
Unternehmen nicht wirklich zu überzeu-
gen. 40 Prozent der befragten Personallei-

ter*innen geben nämlich an, dass das Kri-
terium Vielfalt bei der Stellenbesetzung 
im eigenen Unternehmen kaum oder kei-
ne Rolle spielt (“eher nein” & “nein”). Gut 
die Hälfte der befragten Unternehmen 
(52 Prozent) achtet hingegen bei Stellen-
besetzungen darauf, dass sich ihre Beleg-
schaft vielfältig zusammensetzt (“eher ja” 
& “ja”). Während etwa nur 43 Prozent der 
Unternehmen bis 49 Mitarbeiter*innen 
auf Diversität bei Neueinstellungen ach-

ten, tun dies immerhin 61 Prozent der Ar-
beitgeber mit 250 bis 499 Mitarbeiter*in-
nen. Weit geringer fallen die Unterschiede 
zwischen den einzelnen Sektoren aus. 

Jedes vierte Unternehmen ohne 
Strategie gegen den demografi-
schen Wandel

Der demografische Wandel und das 
Ausscheiden geburtenstarker Jahrgänge 
aus dem Arbeitsmarkt werden den Ar-

Vielfalt verschafft Unternehmen Vorteile  
im Rennen um Personal 

Das Jahr 2023 begann für viele Unternehmen, wie 2022 aufgehört hat: Sie suchen nach neuen 
Mitarbeiter*innen, was angesichts von rund zwei Millionen offenen Stellen eine große Heraus-
forderung ist. Um neue Arbeitskräfte zu finden, setzen Personaler*innen vermehrt auf Diversität 
für ihr Recruiting – mit Erfolg. Die Arbeitgeber*innen, die auf Vielfalt bei Neueinstellungen ach-
ten, können ihre freien Stellen überdurchschnittlich schnell besetzen. Zudem haben diese Unter-
nehmen im letzten Jahr mehr Mitarbeiter*innen eingestellt, als das Unternehmen im gleichen 
Zeitraum verlassen haben. Das haben die Jobplattform Indeed und die Bewertungsseite Glass-
door gemeinsam mit dem ifo Institut in einer repräsentativen Umfrage unter 554 Personalverant-
wortlichen aus Industrie, Handel und dem Dienstleistungssektor herausgefunden.
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beitskräftemangel absehbar verschärfen. 
Dennoch hat jedes vierte Unternehmen 
(26 Prozent) laut den Umfrageergebnis-
sen bisher noch keine Strategie zur Mitar-
beiterbindung, um auf den demografi-
schen Wandel zu reagieren. Am besten 
scheint sich offenbar die Industrie (22 
Prozent ohne Strategie) auf die absehbare 
Entwicklung vorzubereiten, während der 
Handel (32 Prozent ohne Strategie) hin-
terherhinkt. Im Umkehrschluss bedeutet 
dies immerhin: Die Mehrheit der befrag-
ten HR-Verantwortlichen (71 Prozent) 
antwortet, dass sich ihr Unternehmen 
strategisch auf den demografischen Wan-
del vorbereitet. 

Vielfalt-Fokus mit positivem Effekt 
auf Vakanzzeiten

Unternehmen, die bei Neueinstellun-
gen auf Vielfalt achten, besetzen laut der 
Umfrage ihre Stellen deutlich schneller: 
So sind fast die Hälfte dieser Arbeitgeber 
(48 Prozent) laut eigenen Angaben in der 
Lage, ihre Stellen bereits innerhalb von 
zwei Monaten zu besetzen. Von den Un-
ternehmen, die bei der Besetzung von 
freien Stellen nicht auf Vielfalt achten, 
schaffen es in diesem Zeitraum lediglich 
32 Prozent, während der Schnitt über alle 
Unternehmen bei 34 Prozent liegt.

Größtes Potenzial bei Berufs -
einsteiger*innen, Migrant*innen 
und  älteren Berufstätigen

Der reguläre Bewerbungseingang und 
die klassischen Zielgruppen reichen häu-
fig nicht mehr aus, um die offenen Stellen 
zu besetzen. Wo sehen denn die Unter-
nehmen derzeit die größte Chance, weite-
re Potenziale zu erschließen? Die befrag-
ten Unternehmen konzentrieren sich laut 
der Umfrage auf Berufseinsteiger*innen 
(52 Prozent), Menschen mit Migrations-
hintergrund (34 Prozent), ältere Berufs-
tätige (34 Prozent) und Zuwander*innen 

aus dem Ausland (30 Prozent). Der Fokus 
auf Arbeitsmigration nimmt auch mit der 
Unternehmensgröße zu. Von den Unter-
nehmen über 500 Mitarbeiter*innen set-
zen sogar 45 Prozent auf Hilfs- und Fach-
kräfte aus dem Ausland. 

HR-Schulungen und vielfältige 
 Aufstellung von Personalabteilun-
gen mit Effekt auf Recruiting-Erfolg 

Um vielfältige Kandidat*innen anzu-
sprechen, setzen Unternehmen vor allem 
darauf, ihre Stellenanzeigen so zu formu-
lieren (65 Prozent), dass sich mehr Men-
schen angesprochen fühlen, dazu zählt 
auch die gezielte Ansprache einzelner 
Zielgruppen (31 Prozent). Schulungen 
von HR-Mitarbeiter*innen für einen vor-
urteilsfreien Umgang mit Bewerbenden 
(19 Prozent) und eine vielfältige Zusam-
mensetzung der Personalabteilung (7 
Prozent) werden nur vergleichsweise sel-
ten angewandt, um vielfältige Kandi-
dat*innen zu gewinnen. Dabei zeigen die-
se Maßnahmen bei den befragten Unter-
nehmen einen positiven Effekt. So beset-
zen 40 Prozent der Unternehmen mit HR-
Schulungen ihre Stellen bereits innerhalb 
von zwei Monaten (vs. 34 Prozent im 
Durchschnitt). Mehr als die Hälfte der Ar-
beitgeber*innen (54 Prozent) mit einer 
diversen HR-Abteilung wartete im letzten 
Jahr mit einem Mitarbeiterwachstum auf 
(vs. 32 Prozent im Durchschnitt). 

Positiv bleibt festzuhalten, dass die 
HR-Verantwortlichen ihre Maßnahmen, 
mit denen sie, diverse Bewerber*innen 
ansprechen, als erfolgreich einstufen. 
Laut der Umfrage sehen 63 Prozent der 
Befragten einen positiven Effekt ihres En-
gagements. 

Frank Hensgens, Geschäftsführer In-
deed Deutschland, kommentiert: „Diversi-
tät wirkt und gehört ins Zentrum jeder Re-
cruiting-Strategie. Die Zeiten, als sich Un-
ternehmen den perfekten und irgendwie 

auch stromlinienförmigen Kandidaten aus-
suchen konnten, sind angesichts des demo-
grafischen Wandels vorbei. In einem Arbeit-
nehmermarkt mit nur wenigen Bewer-
ber*innen, kommt es mehr denn je darauf 
an, Menschen unterschiedlichster Alters-
gruppen, Bildungsniveaus, Geschlechter, 
Herkünfte oder Nationalitäten zu gewin-
nen, um nur einige Merkmale von Vielfalt 
zu nennen. Uns steht hoffentlich eine große, 
begrüßenswerte Veränderung bevor: Der 
Arbeitsmarkt kann zukünftig menschlicher, 
zugänglicher und inklusiver für alle wer-
den, wenn Unternehmen die richtigen 
Schlüsse (aus u.a. dieser Umfrage) ziehen.“ 

Lauren Thomas, Economist bei Glass-
door, kommentiert: „Vielfalt ist ein ent-
scheidender Faktor für Fachkräfte am Ar-
beitsplatz. Vor allem junge Arbeitssuchende 
achten genau darauf, wie Integration im 
Unternehmen gelebt wird, wenn sie sich ent-
scheiden, wo sie arbeiten wollen. Und ob-
wohl dieser Wunsch der Arbeitnehmer*in-
nen nach Diversität bekannt ist, haben wir 
gesehen, dass die Bemühungen der Unter-
nehmen um Vielfalt und Integration im 
Jahr 2022 ins Stocken geraten sind. In An-
betracht der Umfrageergebnisse sollten die 
Unternehmen zweimal nachdenken. Viel-
falt wirkt sich offensichtlich nicht nur posi-
tiv auf die Arbeitgeberattraktivität aus, 
sondern zahlt sich auch ganz konkret bei 
der Personalgewinnung aus.“ 

Diversity

Über die  
Umfrage

Für die Umfrage wurden 554 Per-
sonalverantwortliche in Deutsch-
land im Zeitraum vom 29.09.2022 
bis zum 24.10.2022 gemeinsam 
mit dem ifo Institut befragt. 
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Chemische Einwirkungen

1. Zweck der Zusammenstellung 
Bei der Bewertung von Ergebnissen 

aus Gefahrstoffmessungen wird oft die 
Frage gestellt, welche Unterschiede gibt 
es zwischen den verschiedenen Grenz-
werten, welcher Grenzwert ist rechtlich 
verbindlich und woher kommt der jeweili-
ge Grenzwert. 

Der Fachbereich Gefahrstoffe erläutert 
in dieser Zusammenstellung neben natio-
nalen Begriffen auch die europäischen 
Grenzwerte, die Herkunft und rechtliche 
Bedeutung der unterschiedlichen Begriffe. 

Für weitere Begriffe im Zusammen-
hang mit der Gefahrstoffverordnung wird 

auf das „Begriffsglossar zu den Regelwer-
ken der Betriebssicherheitsverordnung, 
der Biostoffverordnung und der Gefahr-
stoffverordnung“, veröffentlicht auf der 
Internetseite der BAuA1 (Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) 
verwiesen. 

2. Werte zur Beurteilung der inhala-
tiven Exposition an Arbeitsplätzen 

Beurteilungsmaßstäbe sind bei der Be-
urteilung der inhalativen Exposition an 
Arbeitsplätzen im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung und zur Überprüfung 
der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen 
heranzuziehen. 

2.1. Verbindliche nationale 
 Beurteilungsmaßstäbe 

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin veröffentlicht regel-
mäßig eine aktuelle Liste2 aller „Luft-
grenzwerte nach GefStoffV“, die von der 
GefStoffV adressiert werden. Sie stam-
men aus TRGS 900, TRGS 910 und weite-
ren TRGS. 

2.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) 
und Allgemeiner Staubgrenzwert 

Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) sind 
rechtsverbindliche Grenzwerte, die vom 
Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) be-

Beurteilungsmaßstäbe zur Beurteilung  
der Exposition mit Gefahrstoffen 
Grenzwerte und Co. 
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1 https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-
und-Technische-Regeln/Regelwerk/Glossar/Glos-
sar_node.html 

2 https://www.baua.de/DE/Aufgaben/Geschaeftsfu
ehrung-von-Ausschuessen/AGS/Luftgrenzwer-
te.html 
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schlossen und vom BMAS (Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales) im GMBl. 
(Gemeinsames Ministerialblatt) veröf-
fentlicht werden. 

Die Werte und Erläuterungen dazu 
sind in der Technischen Regel für Gefahr-
stoffe TRGS 900 enthalten. Die BAuA 
stellt die aktuelle Version der TRGS 900, 
die jeweiligen Änderungen und die Be-
gründungen zur Verfügung. AGW sind to-
xikologisch begründet und geben an, bis 
zu welcher Konzentration eines Stoffes 
akute oder chronische schädliche Auswir-
kungen auf die Gesundheit eines Beschäf-
tigten im Allgemeinen nicht zu erwarten 
sind (§ 2 Abs. 8 GefStoffV). Arbeitsplatz-
grenzwerte können für einzelne Stoffe 
oder für Stoffgruppen (z. B. Mangan und 
seine anorganischen Verbindungen) er-
stellt sein. 

Der Arbeitgeber stellt sicher, dass die 
Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten wer-
den. Er hat die Einhaltung durch Arbeits-
platzmessungen oder durch andere geeig-
nete Methoden zur Ermittlung der Expo-
sition zu überprüfen (§ 7 Abs. 8 Gef-
StoffV). 

Der Allgemeine Staubgrenzwert ist 
ein Arbeitsplatzgrenzwert, der für 
schwerlösliche bzw. unlösliche („inerte“) 
Stäube gilt, die nicht andersweitig regu-
liert sind. 

Er unterscheidet sich vom AGW dahin-
gehend, dass er nicht wie diese stoffspezi-
fisch festgelegt ist. Beispiele für Stäube, 
für die der Allgemeine Staubgrenzwert 
gilt, sind in Abschnitt 2.5 der TRGS 900 
angegeben. Für alveolengängige und ein-
atembare Stäube (A-Stäube und E-Stäu-
be) ist jeweils ein separater Allgemeiner 
Staubgrenzwert festgelegt worden. Der 
Allgemeine Staubgrenzwert ist rechtsver-
bindlich und gilt nicht für lösliche Stoffe, 
Lackaerosole, grobdisperse Partikelfrak-
tionen, für toxische Stäube oder für Nano-
materialien. 

2.1.2. Akzeptanzkonzentration und 
Toleranzkonzentration 

Für bestimmte krebserzeugende Stoffe 
der Kategorie 1A und 1B werden in der 
TRGS 910 auf der Grundlage von Exposi-
tion-Risiko-Beziehungen (ERB) Akzep-
tanz- und Toleranzkonzentrationen ver-
öffentlicht, die für die Gefährdungsbeur-
teilung und die Umsetzung von Maßnah-
men zur Reduzierung der Exposition ge-
genüber krebserzeugenden Stoffen he-
ranzuziehen sind. Die Exposition-Risiko-
Beziehung (ERB) beschreibt den Zusam-

menhang zwischen der Stoffkonzentrati-
on (inhalative Aufnahme) und der statis-
tischen Wahrscheinlichkeit des Auftretens 
einer Krebserkrankung bei bestimmten 
krebserzeugenden Stoffen. 

Die Akzeptanzkonzentration (AK) ist 
ein verbindlicher stoffspezifischer Beur-
teilungsmaßstab, der für bestimmte 
krebserzeugende Stoffe im Rahmen des 
Maßnahmenkonzeptes in der TRGS 910 
festgelegt ist. Es ist die Konzentration ei-
nes Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz, die 
bei 40-jähriger arbeitstäglicher Expositi-
on mit dem Akzeptanzrisiko assoziiert ist. 
Bei Unterschreitung wird das Risiko einer 
Krebserkrankung als gering und akzepta-
bel angesehen. 

Die Toleranzkonzentration (TK) ist 
ebenfalls ein verbindlicher stoffspezifi-
scher Beurteilungsmaßstab, der für be-
stimmte krebserzeugende Stoffe in der 
TRGS 910 festgelegt ist. Es ist die Konzen-
tration eines Stoffes in der Luft am Ar-
beitsplatz, die bei 40-jähriger arbeitstägli-
cher Exposition mit dem Toleranzrisiko 
assoziiert ist. Bei Überschreitung wird das 
Risiko einer Krebserkrankung als hoch 
und nicht tolerabel angesehen. 

Die Akzeptanzkonzentration und die 
Toleranzkonzentration eines Stoffes wer-
den nach der in der TRGS 910 beschriebe-
nen Methodik über ihre Exposition-Risi-
ko-Beziehung (ERB) ermittelt. 

2.1.3. Beurteilungsmaßstäbe aus 
stoffspezifischen TRGS 

Der AGS hat in Einzelfällen Beurtei-
lungsmaßstäbe (BM) für Stoffe festgelegt, 
für die weder ein rein toxikologisch be-
gründeter AGW noch gemäß dem ERB-
Konzept risikobasierte Akzeptanz- bzw. 
Toleranzkonzentrationen abgeleitet wer-
den können. Diese Beurteilungsmaßstäbe 
sind jedoch nicht technikbasiert. 

Diese BM werden jeweils in einer sepa-
raten TRGS zusammen mit den bei Tätig-
keiten mit dem Stoff erforderlichen 
Schutzmaßnahmen beschrieben und ver-
öffentlicht. Zurzeit gibt es drei Stoffe bzw. 
Stoffgruppen mit einem solchen BM und 
der entsprechenden TRGS: Quarz (TRGS 
559), Chrom(VI)-Verbindungen (TRGS 
561) und granulär biobeständige nano-
skalige Stäube (TRGS 527). Weitere Infor-
mationen dazu finden sich in den Be-

kanntmachungen des BMAS zu Beurtei-
lungsmaßstäben3. 

2.2. Grenzwerte der  
Europäischen Union 

2.2.1. Verbindliche europäische 
Grenzwerte (BOELV) 

BOELV (Binding Occupational Expo-
sure Limit Value) sind verbindliche 
Grenzwerte der EU, die mit § 7 Abs. 11 
GefStoffV formal in nationales Recht 
übernommen werden. BOELV werden als 
AGW oder im Rahmen des ERB-Konzepts 
(Exposition-Risiko-Beziehungen) in na-
tionale Grenzwerte überführt. Dabei dür-
fen keine höheren, nationalen Grenzwer-
te festgelegt werden, national geringere 
Werte sind allerdings zulässig. Das Insti-
tut für Arbeitschutz der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung (IFA) stellt 
eine Liste mit Stoffen zur Verfügung für 
die BOELV festgelegt sind und verweist 
auf deren nationale Umsetzung4. 

2.2.2. Europäische Richtgrenzwerte 
(IOELV) 

IOELV (Indicative Occupational Expo-
sure Limit Value) sind gesundheitsbasier-
te, nicht verbindliche europäische Richt-
grenzwerte. Die Mitgliedsstaaten der EU 
müssen nationale Grenzwerte für diese 
Stoffe festlegen und dabei die IOELV be-
rücksichtigen, dürfen aber höhere oder 
niedrigere nationale Grenzwerte festlegen. 

2.3. Weitere Beurteilungsmaßstäbe 
Stehen keine verbindlichen Beurtei-

lungsmaßstäbe zur Bewertung der inhala-
tiven Exposition zur Verfügung, können 
gemäß TRGS 402 folgende Beurteilungs-
maßstäbe herangezogen werden: 

2.3.1. MAK-Werte 
MAK-Werte (Maximale Arbeitsplatz-

konzentrationen) sind Grenzwertvor-
schläge der Ständigen Senatskommission 
zur Prüfung gesundheitsschädlicher Ar-
beitsstoffe („MAK-Kommission“) bei der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG). Sie sind toxikologisch begründet 
und werden einmal im Jahr mit Hinwei-
sen zu Änderungen und Neuaufnahmen 
veröffentlicht. 

Chemische Einwirkungen

3 https://www.baua.de/DE/Aufgaben/Geschaeftsfu
ehrung-von-Ausschuessen/AGS/Beurteilungsmass-
staebe.html 

4 https://www.dguv.de/ifa/fachinfos/arbeitsplatz
grenzwerte/verbindliche-arbeitsplatzgrenzwerte-
der-eu-kommission/index.jsp 
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MAK-Werte sind nicht rechtsverbind-
lich entsprechen aber dem Stand der Wis-
senschaft. Sie sind häufig die Basis für die 
nach einer Kommentierungsphase folgen-
de Festlegung von AGW. 

2.3.2. Internationale Grenzwerte 
Grenzwerte für chemische Belastun-

gen am Arbeitsplatz anderer Länder oder 
anderer wissenschaftlicher Expertenkom-
missionen können beim Fehlen verbindli-
cher nationaler Beurteilungsmaßstäbe 
ebenfalls herangezogen werden. Eine Zu-
sammenstellung internationaler Grenz-
werte enthält z. B. die Datenbank „GE-
STIS-Internationale Grenzwerte für che-
mische Substanzen“ des IFA5. 

2.3.3. DNEL-Werte (Derived No  
Effect Level) nach REACH-VO 

Der DNEL-Wert (Derived No Effect 
 Level) ist eine im Rahmen der REACH-
 Registrierung abgeleitete Expositionshö-
he für einen Stoff, unterhalb derer die 
menschliche Gesundheit nicht beein-
trächtigt wird. 

DNEL werden gemäß REACH-Verord-
nung (EG) Nr. 1907/2006 insbesondere 
für Stoffe mit Vermarktung größer 10 
Tonnen im Stoffsicherheitsbericht gefor-
dert und müssen im SDB angegeben wer-
den. 

DNEL werden unterschieden nach 
■ wahrscheinlichstem Expositions- bzw. 

Aufnahmeweg: inhalativ (Aufnahme 
über die Atemwege), dermal (Aufnah-
me über die Haut) oder oral (Verschlu-
cken), 

■ wahrscheinlichster Expositionsdauer 
(Langzeit- oder Kurzzeitwerte), 

■ systemischen oder lokalen Wirkungen 
sowie 

■ relevanten Personengruppen: Arbeit-
nehmer, Verbraucher und Menschen, 
die über die Umwelt indirekt exponiert 
sind. 

DNEL für die inhalative Exposition 
können gemäß TRGS 402 als Beurtei-
lungsmaßstab zur Bewertung der Exposi-
tion und zur Überprüfung der Wirksam-
keit von Schutzmaßnahmen herangezo-
gen werden, wenn kein AGW oder andere 
Beurteilungsmaßstäbe zur Verfügung ste-
hen. 

Das IFA stellt eine GESTIS-DNEL-Liste 
mit DNEL-Werte für Arbeitnehmer (lokale 
und/oder systemische Effekte bei inhala-
tiver Langzeitexposition) zusammen mit 
weiteren Erläuterungen zur Verfügung6. 

Weiterhin wurden in Anhang XVII der 
REACH Verordnung im Zusammenhang 
mit Beschränkungen DNEL-Werte (inha-
lativ, dermal) für 1-Methyl-2-pyrrolidon 
(NMP) und N,N-Dimethylformamid ver-
öffentlicht. Bezüglich der genannten der-
malen DNEL gibt TRGS 402 den Hinweis, 
dass von einer Einhaltung der dermalen 
DNEL nach Anhang XVII REACH-Verord-
nung ausgegangen werden kann, falls die 
Anforderungen der TRGS 401 eingehal-
ten sind und dadurch die dermale Exposi-
tion z. B. durch das Tragen von Schutz-
handschuhen wirksam ausgeschlossen ist. 

2.3.4. DMEL-Werte (Derived Minimal 
Effect Level) nach REACH-VO 

DMEL-Werte (Derived Minimal Effect 
Level) wurden ergänzend besonders für 
krebserzeugende Stoffe von der europäi-
schen Chemikalienagentur eingeführt. 
Sie sind nicht in der REACH-Verordnung 
verankert, sondern lediglich in Leitlinien 
beschrieben. 

DMEL-Werte sind wie die DNEL-Werte 
vom Registranten abgeleitete Werte und 
beschreiben eine Exposition unterhalb de-
rer ein geringes, aber tolerierbares Risiko 
der Gefährdung der menschlichen Ge-
sundheit besteht. 

Gemäß BekGS 409 haben DMEL-Werte 
keine rechtliche Verbindlichkeit. Im Ge-
gensatz zu dem deutschen Expositions-Ri-
sikokonzept für krebserzeugende Arbeits-
stoffe gibt es für die DMEL-Werte bisher 
noch keine Referenzrisiken, die EU-weit 
als hinnehmbar betrachtet werden. Damit 
bleibt den Registranten selbst überlassen, 
welches Erkrankungsrisiko sie bei der 
Aufstellung von DMEL-Werten zugrunde 
legen. Daher können DMEL-Werte nur 
dann für die Gefährdungsbeurteilung ge-
nutzt werden, wenn das zu Grunde lie-
gende Risiko ebenfalls angegeben wurde. 

3. Werte zur Beurteilung von 
 Biomonitoringbefunden 

Außer Luftgrenzwerten gibt es weitere 
Grenzwerte, die für die Bewertung der Er-
gebnisse aus Biomonitoring relevant sind. 
Weitere Informationen zu Biomonitoring 

und zur Verwendung der Grenzwerte sind 
in der Arbeitsmedizinischen Regel 6.2 
enthalten. 

3.1. Biologische Grenzwerte (BGW) 
Biologische Grenzwerte (BGW) sind 

Grenzwerte für toxikologisch-arbeitsme-
dizinisch abgeleitete Konzentrationen 
von Stoffen, deren Metaboliten oder von 
Beanspruchungsindikatoren im entspre-
chenden biologischen Material (z. B. 
Urin), bei denen im Allgemeinen die Ge-
sundheit von Beschäftigten nicht beein-
trächtigt wird. 

BGW sind rechtsverbindliche Grenz-
werte, die der AGS beschließt und das 
BMAS in der TRGS 903 veröffentlicht. 

3.2. BAT-Werte (Biologische 
 Arbeitsstoff-Toleranz-Werte) 

BAT-Werte (Biologische Arbeits-
stoff-Toleranz-Werte) werden ebenfalls 
von der Ständigen Senatskommission der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(„MAK-Kommission“ der DFG) als nicht 
rechtsverbindliche Richtwerte einmal im 
Jahr veröffentlicht und können in den Fäl-
len berücksichtigt werden, in denen kein 
BGW vorliegt. Auch BAT-Werte entspre-
chen dem Stand der Wissenschaft. 

Chemische Einwirkungen

5 https://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-internationa
le-grenzwerte-fuer-chemische-substanzen-limit-
values-for-chemical-agents/index.jsp 

6 https://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-dnel-liste/in
dex.jsp 
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Guten Tag Herr Zipfel,
Für welche Tätigkeiten und Produk-

te in den Wäschereien benötigen Sie 
 eine Gefährdungsbeurteilung?

In der Wäscherei setzen wir in erster 
Linie Reinigungs- und Waschmittel sowie 
Waschchemikalien ein. Hierauf müssen 
wir natürlich unser Augenmerk richten, 
um die Mitarbeitenden, die damit umge-
hen, zu schützen.

Sie haben vor einiger Zeit das EMKG 
in mehreren Filialen eingeführt. Wo-
durch sind Sie auf das EMKG aufmerk-
sam geworden und warum haben Sie 
sich dafür entschieden?

Wir haben uns im letzten Jahr dazu 
entschlossen unser Arbeitsschutzmanage-
ment noch weiter zu verbessern. In die-
sem Zuge haben wir bei Bardusch in 
Deutschland die Norm ISO 45001, SGA 
(Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei 
der Arbeit) eingeführt. Im Vorfeld hatten 
wir einen externen Berater hinzugezogen, 
der das EMKG bereits kannte. Als zustän-
diger Mitarbeiter für die Arbeitssicherheit 
habe ich mir auf der Homepage der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BauA) das EMKG angeschaut 
und mich spontan zu einem EMKG-Work-
shop angemeldet. Mir wurde schnell klar, 
dass das für unsere Bardusch Niederlas-
sungen und unsere Arbeit sehr, sehr hilf-
reich sein wird.

Wie würden Sie Ihre Anfänge mit 
dem EMKG beschreiben? 

Also, ich habe ganz klassisch mit den 
EMKG-Drehscheiben in der Niederlassung 
Ettlingen begonnen. Diese EMKG-Dreh-
scheiben wurden so entwickelt und aufge-
baut, dass die Anwender sich mit ihrem 
Einsatz vor Ort schnell einen Überblick 

verschaffen und Gefährdungspotentiale 
rasch ermitteln können. Ich bin zu den 
Beschäftigten gegangen und habe zusam-
men mit ihnen anhand der Drehscheiben 
ihre Arbeitsplätze auf mögliche Gefähr-
dungspunkte hin getestet. Somit wurden 

Die Gefährdungsbeurteilung betrifft jeden Arbeitsplatz und Gefahrstoffe finden Sie in fast allen 
Unternehmen. Dieter Zipfel arbeitet in einem Textilservice-Unternehmen mit Niederlassungen 
deutschlandweit. Der Service umfasst das Vermieten, Waschen und Pflegen von Textilien für 
Unternehmen jeder Größe, aber auch für Kliniken und Institutionen des Gesundheitswesens.
Als Fachkraft für Arbeitssicherheit berät Herr Zipfel seinen Arbeitgeber und unterstützt alle 
Standorte in Deutschland bei der Gefährdungsbeurteilung. Um die Arbeitsabläufe möglichst 
realitätsnah beurteilen zu können, bindet er seine Kollegen und Kolleginnen von Anfang an mit 
ein. Damit erreicht er, dass ein Bewusstsein für Risiken geweckt wird, das zur Umsetzung von 
Schutzmaßnahmen motiviert. In diesem Interview gibt er Tipps und teilt seine Erfahrungen bei 
der Gefährdungsbeurteilung für Gefahrstoffe mit. Für einen leichten Einstieg in das schwierige 
Thema nutzt er das „Einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe“ (EMKG) der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).

Interview zum EMKG für die Reihe  
„Aus der Praxis – Für die Praxis“
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sie gleich in die Anwendung mit einge-
bunden. Schnell habe ich gemerkt, dass 
dadurch das Thema „Umgang mit Gefahr-
stoffen“ erheblich vereinfacht wird. Der 
nächste Schritt war dann eine Drehschei-
ben-Fotodokumentation unserer Gefähr-
dungsbeurteilung. (Herr Zipfel lacht) 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
vor Ort haben mich irgendwann gefragt: 
„Mensch, gibt es da keine App?“. Es ist na-
türlich klar, dass es vor allem für die Jün-
geren in Richtung EMKG-Software und 
-App geht.

Was würden Sie sagen, wie hat sich 
seitdem die Gefährdungsbeurteilung 
vor Ort verändert? 

Grundsätzlich gibt es bei uns schon lan-
ge eine Gefährdungsbeurteilung. Geändert 
hat sich, dass durch die einfache Anwen-
dung des EMKG neben den Verantwortli-
chen nun alle Mitarbeitenden tiefer im 
Thema sind. Sie sehen und erleben nicht 
nur die Gefährdungsbeurteilung ihrer Vor-
gesetzten, sondern werden selbst mit ein-
bezogen. Das ist ein großer Pluspunkt.

Nutzen Sie neben den EMKG-Dreh-
scheiben und der EMKG-App auch die 
EMKG-Software?

Ja, wir wenden die EMKG-Software an. 
Ich war zunächst der Meinung, dass an 
Arbeitsplätzen, an denen kein PC vorhan-
den ist, gut mit den Drehscheiben oder 
der App gearbeitet werden kann. Aber ich 
wurde sehr schnell eines Besseren be-
lehrt. Die EMKG-Software wird gerne und 

von allen genutzt. Jeder im Betrieb macht 
sich sehr viele Gedanken über die Anwen-
dung des EMKG und die daraus resultie-
rende Umsetzung der Schutzmaßnah-
men. Und ja, je mehr wir uns mit dem 
EMKG auseinandersetzen, umso besser 

wissen wir über das Thema Gefahrstoffe 
Bescheid. Das hat mich sehr positiv über-
rascht.

Das EMKG beginnt mit immer umzu-
setzenden Schutzmaßnahmen im Ar-
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beitsbereich. Dazu zählen Organisati-
ons- und Hygienemaßnahmen, eine gu-
te Lüftung, ein aufgeräumtes Lager und 
Brandschutzmaßnahmen.

Welchen Effekt hat diese gute Ar-
beitspraxis als Ausgangsbasis in Ihrem 
Betrieb?

Die Mindeststandards wurden bei uns 
schon immer eingehalten. (Herr Zipfel 
schmunzelt). Ein Beispiel ist der Brand-
schutz. Er ist in der Wäscherei ein riesiges 
Thema. Wir reden ja von Brandlasten der 
Textilien und von Textilstäuben, die sich 
im Arbeitsbereich ablagern. Wie gesagt, 
wir achten hier besonders auf die richtige 
Lagerung von Textilien und auf staub-
freie, saubere Arbeitsplätze.

Bei der Organisation im Brandschutz 
sind Brandschutzhelfer, Evakuierungs-
übungen, aber auch Flucht- und Ret-
tungspläne, Notausgänge sowie regelmä-
ßige Fortbildungen ein Muss.

Würden Sie sagen, dass vor allem 
die Dokumentation der Gefährdungs-
beurteilung verbessert wurde?

Auf jeden Fall. Generell war und ist die 
Dokumentation ein Thema. Hier haben 
wir einen gewaltigen Fortschritt gemacht. 
Bisher wurde einiges „aus dem Bauch he-
raus“ gemacht oder weil es ein Vorgesetz-
ter so gesagt hatte. Jetzt wird alles gut do-
kumentiert und ich denke, wir haben wirk-
lich allen vermittelt, warum sie etwas ma-
chen sollen. Das ist auch ein Aspekt, den es 
früher so in der Tiefe nicht gegeben hat.

Sie nutzen auch die Angebote der 
BAuA. Bei den EMKG Treffpunkten und 
Workshops sind Sie immer sehr aktiv. 
Welche Impulse haben Sie für sich da-
raus mitgenommen?

Der erste Workshop war ganz prägend 
für mich. Ich habe als Neuling einen sehr 
guten Überblick bekommen. Dabei war 
von Vorteil, dass die Veranstaltung in Prä-
senz stattfand.

Warum? Im Workshop gab es Teilneh-
mer aus unterschiedlichsten Firmen, ver-
schiedene Größen. Vom Ein-Mann-Ge-
rüstbau bis zum 600-Mann-Betrieb. Alle 
haben ihre individuelle Anzahl an Gefahr-
stoffen zu verwalten. Es war sehr wichtig, 
zu hören, wie die Anderen mit dem The-
ma umgehen, was die für eine Situation 
haben. Und natürlich hat mich die Soft-
ware interessiert, die wurde mir zum ers-
ten Mal im Workshop vorgestellt und das 
war richtig gut.

Auch an den Online-Treffpunkten, die 
schon nach kurzer Einführung in ein 
EMKG-Thema zu einem Erfahrungsaus-
tausch einladen, nehme ich regelmäßig 
teil. Sie helfen mir auf dem Laufenden zu 
bleiben und mich mit anderen EMKG-An-
wendern zu vernetzen.

Was möchten Sie als nun erfahrener 
EMKG-Anwender anderen Unterneh-
men für ihre Gefährdungsbeurteilung 
mit auf den Weg geben?

Wie der Name schon sagt, das EMKG 
ist ein einfaches Maßnahmenkonzept. 

Man muss einschätzen, in wie weit man 
selbst mit Gefahrstoffen zu tun hat. Dann 
muss überlegt werden, mache ich die Be-
urteilung über das EMKG, oder nutze ich 
einen anderen Weg, der aufwändiger sein 
kann.

Ich finde die EMKG-Vorgehensweise 
richtig und würde sagen, wenn sich je-
mand diese Arbeit macht und die abgelei-
teten Schutzmaßnahmen umsetzt, dann 
ist es für den Umgang mit Gefahrstoffen 
eine sehr gute Sache.

Bleibt noch zu erwähnen, dass wir be-
reits zwei Piloten in zwei Bardusch Nie-
derlassungen gemeinsam mit der BAuA 
durchgeführt haben. Also Praxis für die 
Praxis.

Würden Sie das EMKG weiteremp-
fehlen? 

Auf jeden Fall. Sie sehen ja, wir planen, 
das EMKG an mehreren Niederlassungen 
auszurollen. Das EMKG baut auf der Ge-
fahrstoffverordnung auf. Das heißt, man 
erhält eine gewisse Rechtssicherheit und 
hat auch die Möglichkeit, daraus ein Ge-
fahrstoffverzeichnis zu erstellen.

Deshalb ja, ich kann es nur empfehlen!

Interviewt wurde Dieter Zipfel (Bardusch 
GmbH & Co. KG, Pforzheimer Str. 48, 76275 

Ettlingen) von Dr. Stephanie Kaiser (BAuA) und 
Katrin Braesch (BAuA) 

Holen Sie sich 
Tipps 

für Ihre Gefährdungsbeurteilung 
unter www.baua.de/emkg und 
halten Sie sich auf dem Laufen-
den über Neues und Termine mit 
dem EMKG-Infobrief
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Fortbildungen

Ärztliche Akademie für medizinische Fort- und 
 Weiterbildung in Nordrhein:

20.09.-29.09.2023 
Arbeitsmedizin, Block C/Modul V - Arbeitsmedizinische 
 Profession und interdisziplinäre Zusammenarbeit 

15.11.-24.11.2023 
Arbeitsmedizin, Block C/Modul VI - Medizinische 
 Handlungsfelder der Arbeitsmedizin 

Anmeldung: 
Bitte verwenden Sie für Ihre Anmeldung das Anmelde -
formular und senden Sie dieses ausgefüllt und 
 unterschrieben zurück an: 
Ärztliche Akademie für medizinische Fort- und 
 Weiterbildung in Nordrhein,
Tersteegenstr. 9, 40474 Düsseldorf

Telefon: 0211 / 4302–283
Fax: 0211 / 4302–5804

Das Formular ist unter folgendem Verweis abrufbar: 
 http://wissen.akademienordrhein.info/kurse/ 
Arbeitsmedizin.html#LBL1

Weitere Informationen zu den Kursangeboten  
auf der  Internetseite 
www.akademienordrhein.info 

Fortbildungsveranstaltungen des VAF e.V.

Lehrgänge in 2023 

28.08. bis 01.09.2023 / Freiburg i.Br. 
- Grundlagenlehrgang / Woche 2 
04.09. bis 08.09.2023 / Freiburg i. Br. 
- Grundlagenlehrgang / Woche 4 

09.10. bis 13.10.2023 / Düsseldorf / djh-Rheinland 
- Arbeitsmedizinische Gehörvorsorge. 
- Auge und Optik in der Arbeitsmedizin. 
- Lungenfunktion / EKG / Ergometrie  

Ein Lehrgang für in der Praxis Stehende. 
- Psychische Belastungen am Arbeitsplatz  

Stress und Konfliktbewältigung. 

06.11. bis 10.11.2023 / Saarbrücken / HWK 
- Grundlagenlehrgang / Woche 1. 
- Arbeitsmedizinische Gehörvorsorge. 
- Auge und Optik in der Arbeitsmedizin. 

Hinweis: 
Die aufgeführten Themata sind eigenständige Lehrgänge, 
die in der jeweiligen Woche parallel durchgeführt werden. 

Veranstalter: 
Verband Arbeitsmedizinisches Fachpersonal-VAF e.V. 
Kamper Weg 228 – 40627 Düsseldorf 
Tel. 0211–2700833 / Fax: 0211–2700834 
E-Mail: VAF-SC@T-Online.de 
Web: www.vaf-assistenzpersonal.de 

Termine
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Betriebssicherheit und Betriebliches 
Gesundheitsmanagement

Die Zeitschrift bietet umfangreiche Informationen 
aus den Bereichen Arbeitsmedizinische Praxis, 
angewandte Arbeitsmedizin und betriebliches 
Gesundheitsmanagement. 

Neben aktuellen Themen aus den Bereichen 
Prävention, Vorsorge und Behandlung beinhaltet 
ErgoMed-Praktische Arbeitsmedizin zahlreiche 
Informationen zu neuen juristischen und 
normativen Entwicklungen.

Praktische Arbeitsmedizin
ErgoMed
www.ergo-med.de

BETRIEBSSICHERHEIT – BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT

01/2023

Landesinstitut für
Arbeitsgestaltung 
des Landes Nordrhein-Westfalen

47. Jahrgang

Psychische Belastungen bei beruflichen Auslandseinsätzen

OSHA – Long Covid Leitfaden für Beschäftigte

Kofferband mit TSA Schloss
Kofferband und TSA-Schloss zugleich: Das patentierte 
TSA-Kofferband mit Zahlencode als Sicherheit bei Kof-
ferkontrollen auf Flugreisen, insbesondere in die USA. 
Gepäckstücke werden dank des Behördenschlüsselzu-
gangs nicht mehr aufgebrochen. Lieferung im Design-
Karton.

GRATIS 
FÜR SIE!

Jetzt ErgoMed 
abonnieren und 
GRATIS-Prämie 

sichern!

Unser Top-
Angebot für Sie!
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ich abonniere für ein Jahr (6 Ausgaben) zum Preis von nur 78,90 € 
(Ausland 99,60 €) inkl. MwSt. und Versand. GRATIS dazu erhalte ich die 
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Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer 
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Phone 0711/ 75 94 265, Fax 0711/ 75 94 1265, leserservice@konradin.de) mittels einer eindeutigen Erklärung über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können ein Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeuti-
ge Erklärung auch auf unserer Webseite unter www.direktabo.de/widerrufsformular elektronisch ausfüllen und übermitteln.
Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den 
Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
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GPK

Innovation 
Dynamik 
Kontinuität

Seit 20 Jahren an der Seite unserer Kunden.

Best Practice für mehr Effektivität, Wissen und Erfolg.


